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Zeichnungsanträge sind nur gültig, wenn sie auf- 
grund des vorliegenden Verkaufsprospekts oder der 
Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor In-
formation Documents, im Folgenden: KIIDs) beglei-
tet vom letzten Jahresbericht und, wenn der Stichtag 
des letzten Jahresberichts länger als acht Monate 
zurückliegt, zusätzlich begleitet von einem jüngeren 
Halbjahresbericht, erfolgen. Diese Berichte sind Be-
standteil dieses Verkaufsprospekts. 

Zusätzlich zu diesem Verkaufsprospekt werden we- 
sentliche Anlegerinformationen (KIIDs) herausgege-
ben, welche die wichtigsten Informationen zum DKB 
Fonds beinhaltet. Diese KIIDs sowie alle übrigen Ver-
kaufsunterlagen müssen jedem Kaufinteressenten 
vor der Zeichnung unentgeltlich angeboten werden. 

Der Verkaufsprospekt, KIIDs, Jahres- und Halbjahres- 
berichte, die Satzung der Verwaltungsgesellschaft 
und das Verwaltungsreglement des Fonds sind kos- 
tenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der 
Verwahrstelle und bei jeder Zahlstelle erhältlich. DKB 
Fondsanteile dürfen weder direkt noch indirekt von 
Anlegern gekauft oder gehalten werden, die Staats-
bürger der Vereinigten Staaten oder ihrer Hoheitsge-
biete sind oder dort ihren Wohnsitz haben; auch ist die 
Abtretung von Anteilen an diese Personen nicht ge-
stattet. Dieser Prospekt gilt nicht als Verkaufsangebot 
in denjenigen Ländern, in denen ein derartiges Ange-
bot ungesetzlich ist, sowie in den Fällen, in denen der 
Verkaufsprospekt durch Personen vorgelegt wird, die 
dazu nicht ermächtigt sind oder denen es gesetzeshal-
ber verboten ist, solche Angebote zu unterbreiten. 

Kaufinteressenten haben sich selbst über die rechtli- 
chen Voraussetzungen, Devisenbeschränkungen und 
Steuervorschriften ihrer Heimat- und Wohnsitzländer 
zu unterrichten. 

Bei etwa auftretenden Unklarheiten über den Inhalt 
dieses Prospekts oder der KIIDs fragen Sie bitte Ihren 
Finanz-, Rechts- oder Steuerberater. 

Besondere Hinweise für US Bürger (FATCA) 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. und die Anteile des 
Fonds sind und werden nicht gemäß dem United Sta-
tes Investment Company Act von 1940 in seiner gülti-
gen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und 
werden nicht gemäß dem United States Securities Act 
von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den 
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Verei-
nigten Staaten von Amerika (USA) registriert. Anteile 
des Fonds dürfen weder in den USA — einschließlich 
der dazugehörigen Gebiete — noch einer US-Person 
oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft 
werden. Antragsteller müssen gegebenenfalls darle-
gen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder 
im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-
Personen weiterveräußern. 

US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige 
der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/ o-
der dort steuerpflichtig sind. Auch ist die Abtretung von 
Anteilen an diese Personen nicht gestattet. US-Perso-
nen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaf-
ten sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines 
US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besit-
zung gegründet werden. 

Sollte die BayernInvest Luxembourg S.A. bzw. die 
Transferstelle Kenntnis davon erlangen, dass es sich 
bei einem Anteilinhaber um eine US-Person handelt o-
der die Anteile zugunsten einer US-Person gehalten 
werden, so steht den vorgenannten Gesellschaften das 
Recht zu, die unverzügliche Rückgabe dieser Anteile 
zum jeweils gültigen und letztverfügbaren Anteilwert zu 
verlangen. 



3  
 

Organisation 
 

Verwaltungsgesellschaft, Zentraladministration 
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6B, rue Gabriel Lippmann 
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Telefon (00352) 28 26 24 0 
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www.bayerninvest.lu  

Rechtsform: Société Anonyme 

Gründung: 26. August 1991 

Gezeichnetes Kapital per 31.12.2017: 
653.387,56 EURO 

Handelsregister: Luxembourg RCS B 37803 
 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender 
 

Marjan Galun 
Geschäftsführer 
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
München 
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Ralf Rosenbaum Geschäftsleitung (Spre-
cher) 
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 

 
Alexander Mertz 
Sprecher der Geschäftsführung 
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
München 
 

Geschäftsleitung 
 
Ralf Rosenbaum  
Geschäftsleitung (Sprecher) 
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 
 
Bernhard Graf von Obern-
dorff 
Geschäftsleitung 
BayernInvest Luxembourg S.A., 
Luxemburg 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Philipp Plate 
Geschäftsleitung  
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg 
 
Verwahrstelle, Hauptzahl- und Transferstelle 
European Depositary Bank S.A.  

3, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 
 

Réviseur d‘Entreprises agrée des Fonds und 
der Verwaltungsgesellschaft 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator 
L-1014 Luxembourg 

 
Fondsmanager 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstrasse 35 
D-80333 München 

 
Informationsstelle Deutschland 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

 
Initiator 

Deutsche Kreditbank AG 
Taubenstraße 7-9 
D-10117 Berlin 

 
Fondsbuchhaltung 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstrasse 35 
D-80333 München 

 
Rechtsberater 

GSK Stockmann + Kollegen 
44, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 

 
Aufsichtsbehörde 
 
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) 
283, Route d`Arlon L-1150 Luxembourg 

 
(Stand  Julii 2022) 

Über Änderungen von auf dieser Seite enthaltenen Angaben informie-
ren regelmäßig die Halbjahres- und  Jahresberichte) 
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32. Verwaltungsregle-
ment
85 

 

 
1. Grundlagen 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds (im Folgenden „DKB“ o-
der der „Fonds“) ist ein Investmentfonds mit einer 
Umbrella-Struktur, bestehend aus einem oder mehre-
ren Teilfonds, der gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen verwaltet wird. Das Vermögen jedes Teil-
fonds, das in der Höhe nicht begrenzt ist, wird von 
demjenigen der Verwaltungsgesellschaft getrennt ge-
halten und steht im Miteigentum der jeweiligen Anteil-
inhaber. 

Alle Anteilinhaber besitzen die gleichen Rechte, und 
zwar im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile und nur inner-
halb des entsprechenden Teilfonds. Die Rechte der 
Anteilinhaber sind durch die Anteile bestätigt. 

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teil-
fonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 
Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Verhältnis zu 
Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen eines 
Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten dieses einzel-
nen Teilfonds einsteht. Alle Teilfonds werden im Inte-
resse der Anteilinhaber von der Verwaltungsgesell-
schaft verwaltet. 

Den Anteilinhabern stehen keine Stimmrechte zu, An-
teilinhaberversammlungen sind nicht vorgesehen. 

Die im nachfolgend abgedruckten Verwaltungsregle-
ment aufgeführten Anlagerichtlinien und Anlagebe-
schränkungen sind auf jeden Teilfonds anwendbar. 

Der Verkaufsprospekt, die KIIDs, das Verwaltungsreg-
lement sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresbe-
richte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft 
sowie auf der Website www.bayerninvest.lu erhältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements der Teilfonds, die Risikoma-
nagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen 
bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Katego-
rien von Vermögensgegenständen sind bei der Ge-
sellschaft sowie auf der Website www.bayerninvest.lu  
erhältlich. 

Das Verwaltungsreglement ist in diesem Prospekt 
unter Ziffer 29 abgedruckt. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs-
reglement jederzeit im Interesse der Anteilinhaber 
und mit Zustimmung der Verwahrstelle abändern. 

Änderungen des Verwaltungsreglements, mit Aus-
nahme der Regelungen zu den Vergütungen und 
Aufwendungserstattungen, bedürfen der vorherigen 
Genehmigung durch die Commission de Surveillance 
du Secteur Financier. Solche Änderungen werden 
beim Handelsregister hinterlegt und eine Erwähnung 
dieser Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des DKB in der Fassung 
vom März 2012 trat am 01. April 2012 in Kraft und 
wurde am 15. Mai 2012 beim Régistre de Commerce 
et des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. Der Hin-
terlegungsvermerk wurde am 21. Mai 2012 im Mémo-
rial veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des DKB in der Fassung 
vom 28. November 2014 trat am 29. November 2014 
in Kraft und wurde am 18. November 2014 beim Re- 
gistre de Commerce et des Sociétés (Handelsregis- 
ter) hinterlegt. Der Hinterlegungsvermerk wurde am 
21. November 2014 im Mémorial veröffentlicht. 

 
Das Verwaltungsreglement des DKB in der Fassung 
vom 21. Dezember 2014 trat am 22. Dezember 2014 
in Kraft und wurde am 17. Dezember 2014 beim Re- 
gistre de Commerce et des Sociétés (Handelsregis- 
ter) hinterlegt. Der Hinterlegungsvermerk wurde am 
29. Dezember 2014 im Mémorial veröffentlicht. 

 
Das Verwaltungsreglement des DKB in der Fassung 
vom 23. November 2016. trat am 13. Dezember 2016 
in Kraft und wurde am 12. Dezember 2016 beim Re- 
gistre de Commerce et des Sociétés (Handelsregis- 
ter) hinterlegt. Der Hinterlegungsvermerk wurde im 
Recueil Électronique des Sociétés et Associations 
(RESA) veröffentlicht. 

2. Verwaltungsgesellschaft 

2.1 Firma, Rechtsform und Sitz 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. (die „Verwal- 
tungsgesellschaft”) wurde am 26. August 1991 als 
Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit 
Sitz in Luxemburg-Stadt auf unbestimmte Zeit er-
richtet. Die letzte Änderung der Satzung der 

http://www.bayerninvest.lu/


8  
 
 

Verwaltungsgesellschaft erfolgte am 27. Dezember 
2017 und wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et 
Associations, veröffentlicht. Gegenstand der Gesell-
schaft ist die Auflage, Förderung, Betreuung, Verwal-
tung und Leitung von Organismen für gemeinsame An-
lagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne des Geset-
zes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-
meinsame Anlagen. Die Geschäfte der Gesellschaft 
werden durch den Verwaltungsrat geführt. Er ist insbe-
sondere für die Verwaltung des Fondsvermögens ver-
antwortlich und berechtigt, im Namen der Gesellschaft 
zu handeln sowie sie gerichtlich und außergerichtlich 
zu vertreten. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist bei der Verwaltung 
des Fondsvermögens an das Verwaltungsreglement 
gebunden. 

2.2 Verwaltungsrat/Geschäftsführung/ 
Eigenkapital 

Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und das Ei-
genkapital finden Sie unter dem Punkt „Organisation“ 
am Anfang des Verkaufsprospektes. 

2.3 Vergütungspolitik 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. ist als Verwal- 
tungsgesellschaft dazu verpflichtet, Vergütungs- 
grundsätze nach Art. 12 des geänderten Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer In-
vestmentfonds sowie Art. 111ter des geänderten Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen festzulegen. Dabei bestimmen 
sich die Anforderungen an das Vergütungssystem nä-
her nach Anhang II der Richtlinie 2011/61/EU (AIFMD) 
sowie nach Artikel 14a Absatz 2 und Artikel 14b Absatz 
1, 3 und 4 der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-RL). Dar-
über hinaus finden die ESMA Guidelines zur Vergü-
tung Anwendung. 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat eine Vergü- 
tungspolitik verabschiedet, die im Einklang mit den 
o.g. Anforderungen steht. Sie beinhaltet insbesondere 
folgende Aspekte: 

a) Sowohl die Organisation als auch das Dienst-
leistungsangebot der BayernInvest Luxem-
bourg S.A. sind nach den Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Solidarität 
ausgerichtet und sollen langfristige Unter-
nehmensstabilität sichern. 

b) Die Vergütung ist mit einem beständigen und 
wirksamen Risikomanagement vereinbar und 
diesem förderlich und ermutigt nicht zur Über-
nahme von Risiken, die unvereinbar sind mit 
den Risikoprofilen, Verwaltungsreglements 
und Satzungen sowie Verkaufsprospekten/ 
Emissionsdokumenten der verwalteten AIF 
und OGAW. 

c) Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit 
Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Inte-
ressen der Verwaltungsgesellschaft und der 
von ihr verwalteten OGAW und der Anleger 
solcher OGAW und umfasst Maßnahmen zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten. 

d) Die variable Vergütung, einschließlich des zu-
rückgestellten Anteils, wird nur dann ausge-
zahlt oder verdient, wenn sie angesichts der Fi-
nanzlage der Verwaltungsgesellschaft insge-
samt tragbar und aufgrund der Leistung der be-
treffenden Geschäftsabteilung, des OGAW und 
der betreffenden Person gerechtfertigt ist. 

e) In Bezug auf die außertariflich vergüteten Mit-
arbeiter stehen die festen und variablen Be-
standteile der Gesamtvergütung in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinander, wobei der 
Anteil des festen Bestandteils an der Ge- samt-
vergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die 
variablen Vergütungskomponenten völlige Fle-
xibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, 
auf die Zahlung einer variablen Komponente zu 
verzichten. 

f) Das Vergütungssystem wird jährlich auf Wirk-
samkeit, Angemessenheit und Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen und aufsichtsrech-
tichen Vorgaben überprüft und bei Bedarf an-
gepasst. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik 
der Gesellschaft sind im Internet unter 
https://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/govern-
ance/corporate-governance/index.html veröffentlicht. 
Hierzu zählen eine 
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Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergü-
tungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeiter-
gruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zu-
ständigen Personen. Auf Verlangen werden die Infor-
mationen von der Gesellschaft kostenlos in Papier-
form zur Verfügung gestellt. 

3. Verwahrstelle 

Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die European 
Depositay Bank S.A. mit eingetragenem Sitz in 3, rue 
Gabriel Lippmann,  L-5365 Munsbach ( Luxemburg). 
Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach 
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und be-
treibt Bankgeschäfte. Das Eigenkapital zum 
31.12.2015 belief sich auf 32,7 Mio. EUR 
(LUXGAAP). Rechte und Pflichten der Verwahrstelle 
richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 
2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufs-
prospekt und diesem Verwaltungsreglement. 

Die Bestellung der Verwahrstelle kann durch die Ver-
wahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft schrift-
lich unter der Einhaltung einer 3-monatigen Frist ge-
kündigt werden. Eine solche Kündigung wird jedoch 
erst wirksam, wenn eine andere, von der zuständigen 
Luxemburger Aufsichtsbehörde zuvor genehmigte 
Bank die Pflichten und Funktionen der Verwahrstelle 
gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Verwal-
tungsreglements übernimmt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die 
Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unab-
hängig und im Interesse des Fonds und seiner Anle-
ger. 

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf 
den Fonds oder die für den Fonds tätige Verwaltungs-
gesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwi-
schen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Ver-
waltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Ver-
wahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. 
Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchi- 
sche Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als 
Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt ste-
henden Aufgaben vorgenommen wurde und die po-
tenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß er- mit-
telt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des 
Fonds gegenüber offengelegt werden. 

Sämtliche Informationen bzgl. der Identität der Ver- 
wahrstelle des Fonds, ihrer Pflichten, der Interessen- 
konflikte, welche entstehen können, die Beschrei- 
bung sämtlicher von der Verwahrstelle übertragener 
Verwahrfunktionen sowie eine Liste der Unterverwah-
rer, unter Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die 
sich aus der Aufgabenübertragung ergeben können, 
werden dem Anleger auf Anfrage kostenlos und mit 
dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. 

3.1 Aufgaben der Verwahrstelle 

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem 
geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem 
Rundschreiben CSSF 16/644, dem Verwahrstel- len-
vertrag, dem Verwaltungsreglement (Artikel 3) sowie 
dem Verkaufsprospekt. Die Transaktionen innerhalb 
der Fondsportfolios werden über die Verwahrstelle 
abgewickelt. Die Verwahrstelle handelt ausschließlich 
im Interesse der Anteilinhaber. 

Die Verwahrstelle 
 

a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rück-
nahme, Auszahlung und Annullierung von An-
teilen des Fonds gemäß dem anwendbaren 
luxemburgischen Recht und dem Verwaltungs-
reglement erfolgen; 

b) stellt sicher, dass die Berechnung des Wertes 
der Anteile des Fonds gemäß dem anwendba-
ren luxemburgischen Recht und dem Verwal-
tungsreglement erfolgt; 

c) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesell-
schaft Folge, es sei denn, diese Weisungen 
verstoßen gegen das luxemburgische Recht o-
der das Verwaltungsreglement; 

d) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Ver-
mögenswerten des Fonds der Gegenwert in-
nerhalb der üblichen Fristen an den Fonds 
überwiesen wird; 

e) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds ge-
mäß dem anwendbaren luxemburgischen 
Recht und dem Verwaltungsreglement ver-
wendet werden. 

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange- 
schafft oder veräußert werden oder die der Fonds 
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von der Verwahrstelle im Inland oder im Ausland ver-
wahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländi-
schen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Ver-
wahrstelle oder des Fonds bestimmen sich daher nach 
dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des 
Namens des Anlegers vorsehen kann. Der Anleger 
sollte sich beim Kauf der Anteile des Fonds bewusst 
sein, dass die Verwahrstelle gegebenenfalls entspre-
chende Auskünfte an ausländische Stellen zu erteilen 
hat, weil sie gesetzlich oder aufsichtsrechtlich hierzu 
verpflichtet ist. 

Die bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls bei an-
deren Kreditinstituten gehaltenen Bankguthaben sind 
nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einla-
gen geschützt. 

3.2 Cashflows 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows 
des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und 
gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der 
Zeichnung von Anteilen eines Fonds von Anlegern o-
der im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen 
eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des 
Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

a) auf den Namen des Fonds, auf den Namen 
der für den Fonds handelnden Verwaltungs-
gesellschaft oder auf den Namen der für den 
Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet 
werden; 

b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, 
b und c der Richtlinie 2006/73/EG der Europäi-
schen Kommission genannten Stelle eröffnet 
werden und 

c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 
2006/73/EG festgelegten Grundsätzen ge- 
führt werden. 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den 
Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden 
auf solchen Konten ausschließlich Gelder des Fonds 
verbucht. 

3.3 Verwahrung Finanzinstrumente 
und Vermögenswerte 

Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie 
folgt zur Verwahrung anvertraut: 

a) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung ge-
nommen werden können, gilt: 

i) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finan-
zinstrumente, die im Depot auf einem Konto 
für Finanzinstrumente verbucht werden kön-
nen, und sämtliche Finanzinstrumente, die 
der Verwahrstelle physisch übergeben wer-
den können; 

ii) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanz- in-
strumente, die im Depot auf einem Konto für Fi-
nanzinstrumente verbucht werden können, ge-
mäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG 
festgelegten Grundsätzen in den Büchern der 
Verwahrstelle auf gesonderten Konten regis-
triert werden, die auf den Namen des Fonds o-
der der für den Fonds handelnden Verwaltungs-
gesellschaft eröffnet wurden, so dass die Fi-
nanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß 
geltendem Recht im Eigentum des Fonds be-
findliche Instrumente identifiziert werden kön-
nen; 

b) für andere Vermögenswerte gilt: 
 

i) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die 
für den Fonds handelnde Verwaltungsgesell-
schaft Eigentümer der betreffenden Vermö-
genswerte ist, indem sie auf der Grundlage der 
vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft 
vorgelegten Informationen oder Unterlagen 
und, soweit verfügbar, anhand externer Nach-
weise feststellt, ob der Fonds oder die für den 
Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft Ei-
gentümer ist; 

ii) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über 
die Vermögenswerte, bei denen sie sich verge-
wissert hat, dass der Fonds oder die für den 
Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft Ei-
gentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen auf 
dem neuesten Stand. 
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Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögens- 
werte werden von der Verwahrstelle oder einem Drit-
ten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht 
für eigene Rechnung wiederverwendet. Als Wieder-
verwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermö-
genswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, Ver-
kauf und Leihe. 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögens- 
werte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern 

i) die Wiederverwendung der Vermögenswerte 
für Rechnung des Fonds erfolgt, 

ii) die Verwahrstelle den Weisungen der im Na-
men des Fonds handelnden Verwaltungsge-
sellschaft Folge leistet, 

iii) die Wiederverwendung dem Fonds zugute 
kommt sowie im Interesse der Anteilinhaber 
liegt und 

iv) die Transaktion durch liquide Sicherheiten ho-
her Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß 
einer Vereinbarung über eine Vollrechtsüber-
tragung erhalten hat. 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit 
mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 
wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich ei-
nes Zuschlags. 

3.4 Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung der für Rech-
nung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände 
auf Unterverwahrer auslagern. 

Die Unterverwahrer können die ihnen übertragenen 
Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Bedingungen wiederum auslagern. Die unter 
den vorgenannten Abschnitten 3.1 und 3.2 beschriebe-
nen Aufgaben darf die Verwahrstelle nicht auf Dritte 
übertragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist auf Zulieferung der In-
formation durch die Verwahrstelle angewiesen und 
kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen 
nicht überprüfen. 

Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Ver-
wahrung an Dritte sicher, dass diese besonderen 

Anforderungen an eine wirksame aufsichtsrechtliche 
Regulierung und Aufsicht unterliegen. 

3.4.1 Übertragung von Verwahraufgaben 

Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann unter 
dem Link http://www.europeandepositary-
bank.com/de/verwahrstelle/liste-der-lagerstellen/ abgeru-
fen oder kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft o-
der der Verwahrstelle erfragt werden. 

Stand: Februar 2022 
 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen hat 
die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle mit-
geteilt bekommen. Die Verwaltungsgesellschaft hat die 
Informationen lediglich auf Plausibilität geprüft. Sie ist 
jedoch auf die Zulieferung der Informationen durch die 
Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 
 
 
 

http://www.europeandepositarybank.com/de/verwahrstelle/liste-der-lagerstellen/
http://www.europeandepositarybank.com/de/verwahrstelle/liste-der-lagerstellen/
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3.5 Insolvenz der Verwahrstelle 

Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder 
eines in der Europäischen Union ansässigen Dritten, 
dem die Verwahrung von Vermögenswerten des 
Fonds übertragen wurde, dürfen die verwahrten Ver-
mögenswerte des Fonds nicht an die Gläubiger der 
Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet 
oder zu deren Gunsten verwendet werden. 

3.6 Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 
dessen Anteilinhabern für den Verlust durch die Ver-
wahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung 
von verwahrten Finanzinstrumenten übertragen 
wurde. 

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt 
die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich 
ein Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstat-
tet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle 
haftet gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 
sowie nach den geltenden Verordnungen nicht, wenn 
sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere Er-
eignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kon-
trolliert werden können und deren Konsequenzen 
trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten 
vermieden werden können, zurückzuführen ist. 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 
den Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige 
Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen der Verwahrstelle erleiden. 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, 
von einer etwaigen Übertragung gemäß vorgenann-
tem Abschnitt  „Unterverwahrer“ unberührt. 

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahr- 
stelle unmittelbar oder mittelbar über die Verwal- 
tungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, 
dass dies weder zur Verdopplung von Regressan- 
sprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anteilinha-
ber führt. 

4. Interessenkonflikte 

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, 
wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben 
bzw. die Unterverwahrung an ein weiteres Auslage- 
rungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei die- 
sem weiteren Auslagerungsunternehmen um ein mit 
der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 
verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) han-
deln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel zwi-
schen diesem Auslagerungsunternehmen und der 
Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle po-
tenzielle Interessenkonflikte ergeben (z.B. könnte die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein 
mit ihr verbundenes Unternehmen bei der Vergabe 
Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Unterver-
wahrers gegenüber gleichwertigen anderen Anbietern 
bevorzugt werden). 

4.1 Potentielle Interessenkonfliktsituationen zwi-
schen der Verwahrstelle und den Unterverwahrern 
Durch die Übertragung der Verwahraufgaben auf ver-
bundene Unternehmen könnten potentielle Interessen-
konflikte entstehen. 

Durch die Bestellung Dritter als Unterverwahrer, ins-
besondere in der Konstellation, dass zwischen der 
Verwahrstelle und der jeweiligen Unterverwahrstelle 
eine Gruppenverbindung besteht, können potenti-
elle Interessenkonflikte entstehen. Soweit Dritte als 
Unterverwahrer bestellt werden, vergewissert sich 
die Verwahrstelle, dass sie selbst und die beauftrag-
ten Dritten allenotwendigen Maßnahmen zur Einhal-
tung der Anforderungen an Organisation und Ver-
meidung von Interessenkonflikten, wie sie in den an-
wendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnun-
gen festgelegt sind, getroffen haben und überwa-
chen die Einhaltung dieser Anforderungen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind 
keine relevanten weiteren Interessenkonflikte mit 
Unterverwahrern bekannt. 

Sollten solche Interessenkonflikte auftreten, werden 
diese gemäß der bestehenden Richtlinien und Verfah-
ren gelöst bzw. den Anlegern im Rahmen des nächsten 
Prospektupdates offengelegt. Der Umgang der Ver-
wahrstelle mit Interessenkonflikten ist auf der Home-
page der Verwahrstelle unter www.europeandeposita-
rybank.com abrufbar. 

 

http://www.europeandepositarybank.com/
http://www.europeandepositarybank.com/
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4.2 Potentielle Interessenkonfliktsitu-
ationen zwischen der Verwahrstelle und 
der Verwaltungsgesellschaft 

Zwischen dem Fonds, bzw. der Verwaltungsgesell-
schaft und der Verwahrstelle besteht keine nach Ar-
tikel 1 der Level 2 Verordnung zur Richtlinie 
2014/91/EU (UCITS V) relevante Verbindung oder 
Gruppenverbindung. 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwahrer, 
die mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, kann 
ebenfalls von einem verbundenen Unternehmen der 
Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen werden. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle, 
sofern eine Verbindung zwischen ihnen besteht, ver-
fügen über angemessene Strukturen, um mögliche In-
teressenkonflikte aus der Verbindung zu vermeiden. 
Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, 
werden die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahr-
stelle diese identifizieren, steuern, beobachten und 
diese, sofern vorhanden, offenlegen. 

 4.3 Maßnahmen zum Umgang 
mit Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle ver- 
fügen über angemessene und wirksame Maßnah- 
men (z.B. Policies und organisatorische Maßnah- 
men), um potenzielle Interessenkonflikte entweder 
ganz zu vermeiden oder in den Fällen, in denen dies 
nicht möglich ist, eine potenzielle Schädigung der In-
teressen der Anleger auszuschließen. Die Einhal-
tung dieser Maßnahmen wird von einer unabhängi-
gen Compliance Funktion überwacht. 

4.4 Identifizierung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Verwahrstelle 
überprüfen grundsätzlich jede Fondsstruktur sowie je-
des Vertragsverhältnis auf potentielle Interessenkon-
flikte. In folgenden Fällen gehen die Gesellschaften 
davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
um einen Interessenkonflikt handelt: 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 
stehende Person ist versucht die Realisie-
rung von Gewinnen oder die Vermeidung von 
Verlusten auf Kosten des Fonds umzusetzen 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 
stehende Person haben ein Interesse, am Er-
gebnis der Dienstleistung/Aktivität/Transak-
tion, die an einen Fonds oder einen anderen 
Kunden zu ihren Gunsten erbracht wird, wenn 

diese Dienstleistung dem Vergleich unter Drit-
ten nicht standhält oder zu ihren Gunsten er- 
bracht wird, wenn diese Dienstleistung/Aktivi-
tät/Transaktion ihrerseits nicht mit den Interes-
sen des Fonds in Einklang steht. 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 
stehende Person sind aus finanziellen oder 
sonstigen Gründen dazu verleitet, die Interes-
sen eines Kunden oder einer Kundengruppe 
gegenüber den Interessen eines Fonds bevor-
zugt zu behandeln. 

Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-
hende Person üben dieselben Aktivitäten für ei-
nen Fonds aus, wie für einen oder mehrere Kun-
den, die keine Fonds sind 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 
stehende Person üben gleichzeitig oder nachei-
nander gleiche oder verschiedene Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Fonds aus 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 
Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 
stehende Person erhalten von einer anderen 
Person, als dem Fonds, einen Vorteil in Zusam-
menhang mit den Aktivitäten des Portfo- lioma-
nagements, in Form von Geld-, Waren- oder 
Dienstleistungen, als die Kommissionen und 
Gebühren, die üblicherweise für diese Dienst-
leistungen gezahlt werden. 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-
wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-
hende Person halten sowohl eine Aufsichtsrats-
/Verwaltungsratsposition in der Verwaltungsge-
sellschaft als auch in einer von ihr verwalteten SI-
CAV inne. Stellt der Compliance Officer fest, 
dass eines der dargestellten Kriterien erfüllt ist, 
wird der Interessenkonflikt im Interessenkonflikt-
register festgehalten und dem Konfliktmanage-
ment unterzogen. 
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4.5 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie auch die ver- 
wahrstelle bemühen sich ihren Aufbau und ihre Orga-
nisation in einer Art und Weise zu strukturieren, dass 
Interessenkonflikte von vorneherein nicht entstehen. 
Hierzu haben die Gesellschaften jeweils einen unab-
hängigen Compliance Officer benannt. Diesem obliegt 
es, die Angemessenheit, Wirksamkeit und Zweckmä-
ßigkeit der implementierten Maßnahmen zum Um-
gang mit und insbesondere zur Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten und Verfahren zu überwachen, regel-
mäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, zu überprü-
fen und weiterzuentwickeln. Insbesondere hat die Ver-
waltungsgesellschaft folgende Maßnahmen in Ihre Or-
ganisationsabläufe integriert: 

– Funktionstrennung/Trennung von 
Verantwortlichkeiten 

– Vier-Augen Prinzip 

– Sicherstellung Best Execution 

– Geschenkepolicy 

– Regelung zum Thema Marktmissbrauch und 
Eigengeschäften zu persönlichen Geschäf-
ten der Mitarbeiter 

– Due Diligence Prüfungen von Dienstleistern 
und Fondinitiatoren 

– eine den jeweils gültigen Richtlinien entspre-
chende Vergütungspolitik 

– Stimmrechtspolitik 

– Sorgfältige Auswahl und regelmäßige Schu- 
lung der Mitarbeiter 

4.6 Umgang mit Interessenkonflikten 

Das vorrangige Ziel ist das Vermeiden von Interes- 
senkonflikten. Lassen sich Interessenkonflikte in spe-
ziellen Fällen nicht vermeiden, so führt die BayernIn-
vest Luxembourg S.A. sowie auch die Verwahrstelle 
ein Konfliktregister. Dort dokumentiert der Compli-
ance Officer den bestehenden Interessenkonflikt und 
die getroffenen Maßnahmen. Die Pflege des Konflikt-
registers erfolgt regelmäßig sowie anlassbezogen 
und obliegt dem Compliance Officer. 

Interessenkonflikte, die gelöst werden konnten, wer-
den entsprechend im Konfliktregister als gelöst ge-
kennzeichnet und dokumentiert. Ungelöste Interes-
senkonflikte werden als bestehende Interessenkon-
flikte gekennzeichnet und den Anlegern gegenüber im 
Rahmen des nächsten Prospektupdates offengelegt. 

 

4.7 Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesell- 
schaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten 
Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den 
Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkon-
flikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Ver-
wahrstelle oder der Unterverwahrer. 

Eine Beschreibung, wie auch die Methoden zum Um-
gang mit Interessenkonflikten durch die Verwaltungs-
gesellschaft ist auf der Homepage der BayernInvest Lu-
xembourg S.A: unter http://www. bayerninvest.lu//glo-
bale-navigation/disclaimer/in-dex.html zu finden. 

Die Interessenkonfliktpolitik der Verwahrstelle ist auf 
deren Homepage unter www.europeandepositary-
bank.com abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html


15  
 
 

5. Fonds 

5.1 Bezeichnung, Bildung, Laufzeit 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die 
einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit 
aufgelegt werden und somit für eine vom Fonds ab- 
weichende Dauer errichtet werden. Sofern ein Teil- 
fonds für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind 
nähere Informationen hierzu den respektiven Fonds-
beschreibungen im Verkaufsprospekt unter “DKB 
Nachhaltigkeitsfonds im Überblick“ zu entnehmen. Die 
Anleger sind an den Vermögensgegenständen der 
einzelnen Teilfonds entsprechend der Anzahl ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

5.2 Anlageziel, Anlagegrundsätze und –berater/ 
Fondsmanager 

5.2.1 Anlageziel/Anlagegrundsätze 

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der 
Übersicht „DKB Nachhaltigkeitsfonds im Überblick“ 
dargestellt. Für die Teilfonds können die nach dem 
Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen und den gemäß Artikel 4 des 
Verwaltungsreglements zulässigen Vermögensge-
genstände erworben werden. 

5.2.2 Anlageberater/Fondsmanager 

Der Name des Fondsmanagers und/oder Anlagebe- 
raters des jeweiligen Teilfonds wird in der Beschrei-
bung des Teilfonds (siehe DKB Nachhaltigkeitsfonds 
im Überblick) aufgeführt, falls ein solcher Fondsma-
nager und/oder Anlageberater für den Teilfonds be-
stellt wurde. Die genannten Fondsmanager/Anlage-
berater dürfen ihre Aufgaben unter Verantwortung 
und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft ganz oder 
teilweise an eine oder mehrere andere Gesellschaf-
ten delegieren, unter der Bedingung, dass solche 
Gesellschaften mindestens mehrheitlich im Eigentum 
von Gesellschaften im gleichen Firmenverbund wie 
der Fondsmanager bzw. Anlageberater stehen. 

Die Anlageberater/Fondsmanager sind ermächtigt, 
im Rahmen der Bestimmungen gemäß Artikel 2 des 
Verwaltungsreglements Empfehlungen für den Er-
werb oder die Veräußerung von Anlagen zu geben. 

Der Fondsmanager kann Vereinbarungen mit Bro- 
kern/Kontrahenten eingehen, wonach die Broker/ 
Kontrahenten für seitens des Fondsmanagers von 
Dritten in Anspruch genommene Leistungen auf- 
kommen (so genannte „soft commission arrange- 
ments“). Zahlungen erfolgen laut diesen Vereinba-

rungen zu Lasten der seitens der Broker/Kontrahenten 
vereinnahmten Umsatzprovisionen aus abgewickelten 
Wertpapiergeschäften für die Teilfonds. Im Einklang 
mit dem Grundsatz, dass im besten Interesse des je-
weiligen Teilfonds gehandelt werden muss, kann der 
Fondsmanager im Gegenzug für erhaltene Leistungen 
die Ausführung von Wertpapiergeschäften für die Teil-
fonds über Broker/Kontrahenten beauftragen, mit de-
nen solche Vereinbarungen bestehen. Der Erhalt die-
ser Leistungen (zum Beispiel Informationen zu poten-
ziellen Investitionen) ergänzt die Möglichkeiten des 
Fondsmanagers und erlaubt es diesem, Einsicht in die 
Einschätzungen und Informationen Dritter zu erhalten. 
Diese Vereinbarungen werden nur unter den folgenden 
Bedingungen geschlossen: 1) der Fondsmanager 
handelt bei Abschluss solcher Vereinbarungen stets 
im Interesse der Anteilinhaber; 2) die seitens des 
Fondsmanagers erhaltenen Leistungen stehen in ei-
nem direkten Zusammenhang mit seinen Aufgaben; 3) 
die Vereinbarungen werden ausschließlich mit juristi-
schen Personen und nicht mit natürlichen Personen 
abgeschlossen; 4) der Fondsmanager wird die Verwal-
tungsgesellschaft über diese Vereinbarungen unter 
Angabe der erhaltenen Leistungen informieren. 

5.2.3 Anlageinstrumente im Einzelnen 

5.2.3.1 Wertpapiere 

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst 
die Anlage in Wertpapieren soweit, 

a) diese an einem geregelten Markt notiert oder ge-
handelt werden; oder 

b) diese an einem anderen Markt, der anerkannt, ge-
regelt, für das Publikum offen und dessen Funkti-
onsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union gehandelt werden; o-
der 

c) diese an einer Wertpapierbörse eines anderen 
Staates Europas, Nord- oder Südamerikas, Asiens, 
Afrikas, Australiens oder Ozeaniens zur amtlichen 
Notierung zugelassen oder dort auf einem anderen 
Markt gehandelt werden, der anerkannt, geregelt, 
für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist. 

d) es sich um Wertpapiere aus Neuemissionen handelt 
und die Emissionsbedingungen die 
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Verpflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notierung 
an einer Wertpapierbörse oder zum Handel 
auf einem geregelten Markt, der anerkannt, 
geregelt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, bean-
tragt wird, und zwar an den Börsen oder gere-
gelten Märkten eines EU-Mitgliedsstaates o-
der eines anderen Staates Europas, Nord- 
und Südamerikas, Asiens, Afrikas, Australiens 
oder Ozeaniens 

– und das die Zulassung spätestens vor Ablauf 
eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern 
sich die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte 
herrühren, im Teilfondsvermögen befinden können. 

Die Wertpapiere, welche für die einzelnen Teilfonds 
erworben werden, werden unter der Rubrik DKB im 
Überblick näher erläutert. 

5.2.3.2 Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die übli- 
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden so-
wie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres 
Erwerbs für den jeweiligen Teilfonds eine Laufzeit 
bzw. Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben. 
Sofern ihre Laufzeit länger als 12 Monate ist, muss 
ihre Verzinsung regelmäßig, mindestens einmal in 12 
Monaten, marktgerecht angepasst werden. 

Jeder Teilfonds kann erwerben: 
 

a) Geldmarktinstrumenten, die an einem geregelten 
Markt notiert oder gehandelt werden; oder 

b) Geldmarktinstrumente, die an einem anderen 
Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsge-
mäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gehandelt werden; oder 

c) Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapier-
börse eines anderen Staates Europas, Nord- oder 
Südamerikas, Asiens, Afrikas, Australiens oder 
Ozeaniens zur amtlichen Notierung zugelassen 
oder dort auf einem anderen Markt gehandelt 
werden, der anerkannt, geregelt, für das Publi-
kum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist, 

d) soweit es sich um Geldmarktinstrumente aus 
Neuemissionen handelt, müssen die Emissions-
bedingungen die Verpflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notierung 

an einer Wertpapierbörse oder zum Handel 
auf einem geregelten Markt, der anerkannt, 
geregelt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, bean-
tragt wird, und zwar an den Börsen oder gere-
gelten Märkten eines EU-Mitgliedsstaates o-
der eines anderen Staates Europas, Nord- 
und Südamerikas, Asiens, Afrikas, Australiens 
oder Ozeaniens 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ablauf 
eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden und die Instrumente sind, die 
üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, li-
quide sind und deren Wert jederzeit bestimmt werden 
kann, sofern die Emission oder der Emittent dieser In-
strumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und 
Anlegerschutz unterliegt und vorausgesetzt diese In-
strumente werden: 

• von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitglied-
staates, der Europäischen Zentralbank, der Europä-
ischen Union oder Europäischen Investitionsbank, 
einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, 
einem Gliedstaat der Föderation oder von einer in-
ternationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, 
begeben oder garantiert, oder 

• von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpa-
piere auf einem der unter den Buchstaben a., b. 
und c. bezeichneten Märkte gehandelt werden, o-
der 

• von einem Institut, das gemäß den im Gemein- 
schaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördli-
chen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die mindestens so streng 
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt 
und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 
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• von anderen Emittenten begeben, die einer Kate-
gorie angehören, die von der Luxemburger Auf-
sichtsbehörde (CSSF) zugelassen wurde, sofern 
für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften 
für den Anlegerschutz gelten, die denen des ers-
ten, zweiten und dritten Gedankenstrichs gleich-
wertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten 
entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenka-
pital von mindestens zehn Millionen EURO 
(10.000.000 EURO), das seinen Jahresabschluss 
nach der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt 
und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, 
der innerhalb einer eine oder mehrere börsenno-
tierte Gesellschaften umfassenden Unterneh-
mensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe 
zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, 
der die wertpapiermäßige Unterlegung von Ver-
bindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank 
eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

5.2.3.3 Bankguthaben 

Bis zu 100% des Wertes der Teilfonds dürfen in Bank-
guthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind 
auf Sperrkonten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zu unterhalten. Die Guthaben können auch bei einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Auf-
sichtsbestimmungen nach Auffassung der CSSF den-
jenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, 
unterhalten werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf nur bis zu 20% des 
Wertes eines Teilfonds in Bankguthaben bei je einem 
Kreditinstitut anlegen. 

5.2.3.4 Anteile an Investmentvermögen 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Teilfonds 
in Anteilen an anderen Investmentvermögen inves-
tieren. Diese anderen Investmentvermögen dürfen 
nach ihren Vertragsbedingungen höchstens bis zu 
10 Prozent in Anteile an anderen Investmentvermö-
gen investieren. 

5.2.3.5 Techniken für eine effi-
ziente Portfolioverwaltung 

Gemäß CSSF-Rundschreiben 13/559 dürfen für den 
Fonds Techniken für eine effiziente Portfolioverwal-
tung genutzt werden.  

Diese Techniken und Instrumente müssen für Zwecke 
einer effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden; 
dies setzt gemäß CSSF Rundschreiben 08/356 und 

der Leitlinie ESMA 2012/832 voraus, dass sie die fol-
genden Kriterien erfüllen: 

a) Sie sind wirtschaftlich geeignet in dem Sinne, 
dass ihre Durchführung rentabel ist; 

b) sie werden eingesetzt, um eines oder mehrere 
der folgenden Ziele zu erreichen: 

– Verminderung von Risiken 

– Verminderung von Kosten 

– Schaffung von Kapital oder Zusatzerträgen für 
den OGAW, mit einem Risikograd, der mit sei-
nem Risikoprofil und den auf ihn andwendbaren 
Regeln zur Risikostreuung vereinbar ist; 

c) Den mit den Techniken und Instrumenten verbun-
denen Risiken wird im Rahmen des Risikomanage-
mentprozesses des OGAW in angemessener Form 
Rechnung getragen. 

Der Einsatz dieser Geschäfte durch den betreffenden 
Teilfonds darf keinesfalls zur Änderung der Anlagepoli-
tik, die im Verwaltungsreglement und in diesem Ver-
kaufsprospekt dargelegt wird, oder zu einer Übernahme 
zusätzlicher Risiken führen, die höher als das Risi-
koprofil sind, das in diesem Verkaufsprospekt beschrie-
ben ist. 

5.2.3.6 Derivate 

Die Gesellschaft darf zum Zwecke der effizienten Port-
folioverwaltung für jeden Teilfonds zur Absicherung und 
als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tä-
tigen (dies wird gegebenenfalls im Rahmen der Anlage-
politik des jeweiligen Teilfonds genau erläutert, vgl. 
DKB im Überblick). Dadurch kann sich das Verlustrisiko 
des jeweiligen Teilfonds zumindest zeitweise erhöhen. 
Der Handel mit Derivaten wird im Rahmen der Anlage-
grenzen eingesetzt und dient der effizienten Verwaltung 
des Fondsvermögens sowie zum Laufzeiten- und Risi-
komanagement der Anlagen. 

Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei die-
sen Geschäften von den in diesem Verkaufsprospekt 
genannten Anlagegrundsätzen abweichen. 
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Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den jeweiligen 
Teilfonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene 
Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Portfolios des 
jeweiligen Teilfonds nicht überschreitet. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird – der Art und dem 
Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend - 
zur Ermittlung des Marktrisikopotentials für den Ein-
satz von Derivaten die einzelnen Teilfonds im Sinne 
des Rundschreibens CSSF 11/512 gerecht. Detail-
lierte Angaben hierzu enthält das jeweilige Teil-
fondsprospekt. 

In der Regel wird die Verwaltungsgesellschaft hier- 
zu auf den VaR-Ansatz zurückgreifen. Hierzu werden 
die folgenden oder strengere Parameter herangezo-
gen: ein Konfidenzintervall von 99%, eine Halteperi-
ode von einem Monat und die „jüngste“ Volatilität, 
d.h. die Volatilität in einem Beobachtungszeitraum, 
der bei der Berechnung höchstens ein Jahr betragen 
darf. 

5.2.3.6.1 Hinweise zur Nutzung von Wertpa-
pierfinanzierungsgeschäften  und Gesamtren-
dite-Swaps 

In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 des Verwal-
tungsreglements genannten allgemeinen Grundsät-
zen der Anlagepolitik kann der Fonds im Rahmen ei-
nes effizienten Portfoliomanagements Derivate, 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie sonstige 
Techniken und Instrumente einsetzen. 

Der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
sowie Total Return Swaps („Gesamtrenditeswaps“) 
im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. Novem-
ber 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften und der Weiterverwendung so-
wie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(„SFTR“) ist im Rahmen der Anlagepolitik der Teil-
fonds nicht vorgesehen und findet insofern keine An-
wendung. 

Für den Fall, dass insoweit eine Änderung der Vor- 
gehensweise durch die Verwaltungsgesellschaft für 
den Fonds erfolgt, wird diese im Rahmen des nächs-
ten Prospektupdates berücksichtigt. 

5.2.3.6.2 Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner un-
bedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be-

stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei-
nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu 
verkaufen. 

5.2.3.6.3 Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge-
gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 
wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende ei-
nes bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein 
vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder Ab-
nahme von Vermögensgegenständen oder die Zah-
lung eines Differenzbetrages zu verlangen, oder auch 
die entsprechenden Optionsrechte zu erwerben. 

5.2.3.6.4 Swaps 

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die 
dem Geschäft zugrundeliegenden Zahlungsströme o-
der Risiken zwischen den Vertragspartnern ausge- 
tauscht werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung eines 
Teilfonds im Rahmen der Anlagegrundsätze unter an-
derem 

• Zins-, 
 

• Währungs-, 
 

• Equity-, 
 

• Zins-Währungs-Swaps, 
 

• Credit Default Swapgeschäfte 

abschließen. 

5.2.3.6.5 Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist 
das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten 
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezi-
fizierten Swap einzutreten. 

5.2.3.6.6 Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es er-
möglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf 
andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme 
des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-
kos eine Prämie an seinen Vertragspartner. 
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5.2.3.6.7 In Wertpapieren ver-
briefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebe- 
nen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in 
Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Ge-
schäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand ha-
ben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten 
sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chan-
cen und Risiken gelten für solche verbrieften Finan-
zinstrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, 
dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstru-
menten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist. 

5.2.3.6.8 OTC Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tä-
tigen, die an einer Börse zum Handel zugelassen 
oder in einen anderen organisierten Markt einbe-
zogen sind, als auch sogenannte over-the-counter 
(OTC)–Geschäfte. 

Zum Zwecke der Klarstellung und in Übereinstim- 
mung mit der Definition des deutschen Kapitalan- la-
gegesetzbuches (KAGB) ist im Fortlaufenden ein or-
ganisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und für 
das Publikum offen ist und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 
Anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt ent-
spricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der 
OGAW-Richtlinie. 

5.2.3.6.9 Sicherheitenverwaltung für Geschäfte 
mit OTC-Derivaten und Techniken für eine effizi-
ente Portfolioverwaltung 

Der Fonds kann bei Geschäften mit OTC Derivaten 
zur Reduzierung des Gegenparteirisikos Sicherheiten 
erhalten.  

Zur Sicherung der Verpflichtungen kann der Fonds 
überwiegend solche Sicherheiten akzeptieren, die 
den Regelungen der CSSF-Rundschreiben 08/356, 
11/512 und 13/559 entsprechen. 

 

 

 

1. Grundsätzlich sind Sicherheiten für Geschäfte 
mit OTC-Derivaten (außer Währungsterminge-
schäften) in einer der folgenden Formen zu stel-
len: 

a) liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige 
Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente ge-mäß 
Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 

2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfor-
dern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontra-
henten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben 
werden, beziehungsweise von einem OECD-Mit-
gliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder 
von supranationalen Institutionen und Behörden auf 
kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene 
begebene Anleihen; 

b) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden 
OGA, der täglich einen Nettoinventarwert berech-
net und der über ein Rating von AAA oder ein ver-
gleichbares Rating verfügt, 

c) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter 
den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführ-
ten Anleihen/Aktien anlegt, 

d) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit an-
gemessener Liquidität begeben oder garantiert 
werden, oder Aktien, die an einem geregelten 
Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder an einer Börse eines OECD-Mitglied-
staats zugelassen sind oder gehandelt werden, 
sofern diese Aktien in einem wichtigen Index ent-
halten sind 
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e) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegen-
den OGA, der täglich einen Nettoinventarwert 
berechnet und der über ein Rating von AAA o-
der ein vergleichbares Rating verfügt, 

f) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die un-
ter den nächsten beiden Gedankenstrichen 
aufgeführten Anleihen/Aktien anlegt, 

g) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit 
angemessener Liquidität begeben oder ga-
rantiert werden, oder 

h) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder an ei-
ner Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelas-
sen sind oder gehandelt werden, sofern diese 
Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. 

2. Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash 
Collateral) sollten nur: 
• als Sichteinlagen bei Rechtsträgern ge-
mäß Artikel 50 Buchstabe f der Richtlinie 
2009/65/EG angelegt werden; 
• in Staatsanleihen von hoher Qualität an-
gelegt werden; 

• in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s 
Leitlinien zu einer gemeinsamen Definition für 
europäische Geldmarktfonds angelegt werden. 

Neu angelegte Barsicherheiten sollten entspre- 
chend den Diversifizierungsvoraussetzungen 
für unbare Sicherheiten diversifiziert werden. 
Unbare Sicherheiten und reinvestierte Barsi-
cherheiten, die der betreffende Fonds erhalten 
hat, sollen bei der Erfüllung der Diversifikati-
onsanforderungen hinsichtlich der vom betref-
fenden Fonds erhaltenen Sicherheiten aggre-
giert betrachtet werden. 

3. Sicherheiten, die nicht in Form von Barmitteln 
oder OGA-/OGAW-Anteilen gestellt werden, 
müssen von einer juristischen Person begeben 
worden sein, die nicht mit dem Kontrahenten 
verbunden ist. 

4. Wird die Sicherheit in Form von Barmitteln zur 
Verfügung gestellt und besteht dadurch für die 
Gesellschaft gegenüber dem Verwalter dieser 
Sicherheit ein Kreditrisiko, unterliegt dieses der 
in Artikel 43 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 angegebenen 20%-Beschrän-
kung. Außerdem darf die Verwahrung einer sol-
chen Barsicherheit nicht durch den Kontrahen-
ten erfolgen, es sei denn, sie ist rechtlich vor 
den Folgen eines Zahlungsausfalls des Kontra-
henten geschützt. 

Die Verwahrung von unbaren Sicherheiten darf 
nicht durch den Kontrahenten erfolgen, es sei 
denn, sie werden in geeigneter Weise vom ei-
genen Vermögen des Kontrahenten getrennt. 

Erfüllt eine Sicherheit eine Reihe von Kriterien 
wie etwa die Standards für Liquidität, Bewer-
tung, Bonität des Emittenten, Korrelation und 
Diversifizierung, kann sie gegen das Brutto-En-
gagement des Kontrahenten aufgerechnet wer-
den. Wird eine Sicherheit aufgerechnet, kann 
sich in Abhängigkeit der Preisvolatilität des 
Wertpapiers ihr Wert um einen Prozentsatz (ein 
„Abschlag“) verringern, der u.a. kurzfristige 
Schwankungen im Wert des Engagements und 
der Sicherheit auffangen soll. 

Das Kriterium der angemessenen Diversifizie-
rung im Hinblick auf Emittentenkonzentration 
wird als erfüllt betrachtet, wenn der Teilfonds 
von einer Gegenpartei bei der effizienten Port-
folioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-
Derivaten einen Sicherheitskorb (Collateral Bas-
ket) erhält, bei dem der maximale Gesamtwert 
der offenen Positionen gegenüber einem be-
stimmten Emittenten 20 % des Nettoinventar-
wertes nicht überschreitet. Wenn ein Teilfonds 
unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die 
verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert 
werden, um die 20 % Grenze für den Gesamt-
wert der offenen Positionen gegenüber eines 
einzelnen Emittenten zu berechnen. In Ausnah-
mefällen können auch andere Vermögens-
werte, die die Anforderungen an Sicherheiten 
erfüllen, akzeptiert werden. 

5. Die auf die Sicherheiten angewendeten Ab-
schläge orientieren sich dabei entweder an: 

a) Der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten, 
 

b) Der Liquidität der Sicherheiten, 
 

 
 
 

 
c) Deren Preisvolatilität, 

 
d) Der Bonität des Emittenten und / oder 

 
e) Dem Land bzw. Markt an dem die Sicherheit ge-

handelt wird. 
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6. Vermögenswerte, die eine erhöhte Preisvolatilität 

aufweisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert 
werden, wenn geeignete konservative Bewer-
tungsabschläge („Haircuts“) angewandt werden. 
In Abhängigkeit von der Art der erhaltenen Sicher-
heiten, z.B. Bonität der Gegenpartei, der Fällig-
keit, der Währung und der Preisvolatilität der Ver-
mögenswerte, können die in nachstehender Ta-
belle aufgeführten Bewertungsabschläge vorge-
nommen werden: 

 
 

Art der Sicherheit Bewertungs- 
abschläge 

Barmittel in der Währung 0% 

des Fonds  

Barmittel in einer anderen  bis zu 100 % 

Währung als jener des Fonds, 

jedoch aussschließlich 

EUR, CHF,USD  

Anleihen und/oder andere bis zu 100% 

Schuldtitel oder Forderungsrechte, 

mit festem oder variablem Zinssatz  

In Ausnahmefällen können auch bis zu 30% 

Andere Vermögenswerte, die die 

Anforderungen an Sicherheiten 

erfüllen, akzeptiert werden 

7. Die verwendeten Abschläge werden in regelmä-
ßigen Abständen, mindestens jährlich, auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft und falls notwen-
dig entsprechend angepasst. 

8. Die Gesellschaft (oder ihre Vertreter) nimmt täg-
lich eine Bewertung der erhaltenen Sicherheiten 
vor. Erscheint der Wert der bereits gewährten Si-
cherheiten angesichts des zu deckenden Be-
trags nicht ausreichend, hat der Kontrahent sehr 
kurzfristig zusätzliche Sicherheiten zur Verfü-
gung zu stellen. Soweit angemessen, wird den 
mit den als Sicherheiten akzeptierten Vermö-
genswerten verbundenen Wechselkurs- oder 
Marktrisiken durch Sicherheitsmargen Rechnung 
getragen. 

9. Die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre 
Rechte in Bezug auf die Sicherheiten geltend 
machen kann, wenn ein Ereignis eintritt, das die 
Ausübung der Rechte erforderlich macht; d.h., 
die Sicherheit muss jederzeit entweder direkt o-
der über die vermittelnde Stelle eines erstklas-
sigen Finanzinstituts oder eine 100-prozentige 
Tochtergsellschaft dieses Instituts in  

10. Die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre Rech- 
te in Bezug auf die Sicherheiten geltend machen 
kann, wenn ein Ereignis eintritt, das die Ausübung 

der Rechte erforderlich macht; d.h., die Sicherheit 
muss jederzeit entweder direkt oder über die ver-
mittelnde Stelle eines erstklassigen Finanzinstituts 
oder eine 100-prozentige Tochtergesellschaft die-
ses Instituts in einer Form zur Verfügung stehen, 
die es der Gesellschaft ermöglicht, sich die als Si-
cherheit bereitgestellten Vermögenswerte anzueig-
nen oder diese zu verwerten, falls der Kontrahent 
seiner Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen 
Wertpapiere nicht nachkommt. 

11. Während der Dauer der Vereinbarung kann die Si-
cherheit nicht veräußert, anderweitig als Sicherheit 
bereitgestellt oder verpfändet werden, es sei denn, 
die Gesellschaft verfügt über andere Deckungsmit-
tel. 

12. Ein Teilfonds, der Sicherheiten für mindestens 30 
% seiner Vermögenswerte entgegennimmt, wird das 
damit verbundene Risiko u.a. im Rahmen von regel-
mäßigen Stresstests, unter normalen und außerge-
wöhnlichen Bedingungen, die Auswirkungen von 
Veränderungen des Marktwertes und der Liquidität 
der Sicherheiten, prüfen. 

5.2.3.7 Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für ge- 
meinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 
Prozent des Wertes des jeweiligen Teilfonds zuläs-
sig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditauf-
nahme zustimmt. 

6. Bewertung 

6.1 An Börse notierte / in geregeltem Markt ge- 
handelte Vermögensgegenstände 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer 
offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen 
geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum of-
fen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
gehandelt werden, werden zum letztbekannten Kurs 
bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf ver-
schiedenen Märkten im Handel ist, wird der letztbe-
kannte Verkaufskurs auf dem Hauptmarkt für das be-
treffende Wertpapier benutzt. 

6.2 Nichtnotierte Vermögensgegenstände/Ver- 
mögensgegenstände ohne repräsentativen letzten 
Verkaufspreis 

Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und ge-
mäß diesem Verwaltungsreglement zulässige Vermö-
genswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer of-
fiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten 
Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte 
Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum je-
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weiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-
tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allge-
mein anerkannten, von unabhängigen Wirtschafts-
prüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. 
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6.3 Anteile anderer OGAW oder OGA 

Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem 
letztverfügbaren Nettoinventarwert berechnet. 

6.4 Flüssige Mittel 

Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert plus 
aufgelaufene Zinsen bewertet. 

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonsti- 
gen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von we-
niger als einem Jahr kann auf der Grundlage des beim 
Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim Erwerb 
bezahlten Kosten, unter Annahme einer konstanten 
Anlagerendite kontinuierlich dem Rücknahmepreis 
der entsprechenden Geldmarktpapiere und sonstigen 
Vermögensanlagen angeglichen werden. Die Verwal-
tungsgesellschaft achtet darauf, dass im Falle der Ver-
äußerung dieser Vermögensanlagen der realisierte 
Verkaufspreis nicht unter dem Renditekurs liegen 
wird. 

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen 
Veränderungen der Marktverhältnisse den jeweili-
gen aktuellen Marktrenditen angepasst. 

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um den 
Nettoinventarwert eines Teilfonds zu bestimmen, 
wird der letztbekannte Devisenmittelkurs herange-
zogen. 

6.5 Nichtnotierte Schuldverschreibungen 
und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 
nicht zum amtlichen Markt zugelassen oder in ei- nen 
organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht no-
tierte Anleihen, Commercial Papers und Einla- gen-
zertifikate), und für die Bewertung von Schuld- schein-
darlehen werden die für vergleichbare Schuldver-
schreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbar-
ten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von An-
leihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender 
Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem 
Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbar-
keit, herangezogen. 

6.6 Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte 
und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten 

eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an ei-
ner Börse zugelassen oder in einen anderen organi-
sierten Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils 
zuletzt festgestellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus für Rechnung des Teilfonds ge- und verkauften 
Terminkontrakten. Die zu Lasten des Teilfonds geleis-
teten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am 
Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Be-
wertungsverluste zum Wert des Teilfonds hinzuge-
rechnet. 

7. Wertentwicklung 

Die Wertentwicklung der Teilfonds ist den spezifi-
schen Informationen zu den Teilfonds im KIID der 
jeweiligen Anteilklasse zu entnehmen. Soweit ein 
Teilfonds neu aufgelegt wurde, können keine Wert-
entwicklungen der Vergangenheit ausgewiesen 
werden. 

Die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds kann fer-
ner den erscheinenden Halb-/Jahresberichten sowie 
auf der Website der Gesellschaft www.bayerninvest.lu 
entnommen werden. 

Die historische Wertentwicklung der Teilfonds 
ermöglicht keine Prognose für die zukünftige 
Wertentwicklung. 

8. Risikohinweise 

8.1 Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungs- 
gesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, ent-
halten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch 
Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der 
Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger Anteile 
eines Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse 
der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegen-
stände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 
gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds 
investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder 
Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese 
nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist je-
doch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nach-
schusspflicht 
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über das vom Anleger investierte Geld hinaus be-
steht nicht. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WER-
DEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK DES 
JEWEILIGEN TEILFONDS TATSÄCHLICH ER-
REICHT WERDEN. 

8.2 Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. De- 
zember 2010 über Organismen und die Vertragsbe-
dingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und –
grenzen, die für den DKB und seine Teilfonds einen 
sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche 
Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein,  schwer-
punktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger 
Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwer-
ben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anla-
gesektoren kann mit besonderen Chancen verbun-
den sein, denen aber auch entsprechende Risiken 
(z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb 
bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. 

Die Risiken, welche die Anlagepolitik der einzelnen 
Teilfonds betreffen, sind unter der Rubrik DKB Nach-
haltigkeitsfonds im Überblick beschrieben. 

8.3 Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz- pro-
dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-
gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 
auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-
gen und Gerüchte einwirken. 

8.4 Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer 
Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich die 
besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert 
eines Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von 
Entwicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Bio-
technologiebranche, Pharmabranche etc.) oder ver-
gleichsweise neu sind, kann es bei Entwicklungen 

mit branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Re-
aktionen der Anleger mit der Folge erheblicher Kurs-
schwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen 
basiert häufig auf Spekulationen und Erwartungen um 
Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese Pro-
dukte allerdings nicht die in sie gesetzten Erwartungen 
oder treten sonstige Rückschläge auf, können abrupte 
Wertverluste in der gesamten Branche auftreten. 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän-
gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünstigen 
Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Rohstoff-
knappheit, Verschärfung von gesetzlichen Vorschriften 
usw. die gesamte Branche einer erheblichen Wert-
schwankung unterliegt. 

8.5 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet Nachhaltigkeitsri-
siken als relevant. Ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ im Sinne 
der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdiensteis-
tungssektor („SFDR“) ist ein Ereignis oder eine Bedin-
gung in den Bereichen Umwelt, Soziales o-der Unter-
nehmensführung, dessen beziehungsweise deren Ein-
treten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investition haben 
könnte.  

Die Verwaltungsgesellschaft bezieht im Rahmen des 
Investmentprozesses alle relevanten Nachhaltigkeitsri-
siken in die Anlageentscheidung mit ein und bewertet 
und überwacht diese fortlaufend. Dabei werden auch 
alle relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, 
die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite 
einer Anlage haben können. Im Rahmen der Bewertung 
der relevanten Nachhaltigkeitsrisiken werden Nachhal-
tigkeitsdaten von ESG-Datenanbietern sowie öffentlich 
zugängliche Informationsquellen (insbesondere Unter-
nehmens-berichterstattung, Unternehmensnachrich-
ten) berücksichtigt. Die Bewertung von Nachhaltigkeits-
risiken ist komplex und erfordert subjektive Einschät-
zungen, die auf schwer zu beschaffenden, unvollstän-
digen, geschätzten, veralteten oder anderweitig we-
sentlich ungenauen Daten beruhen können. Selbst 
wenn sie identifiziert werden, gibt es keine Garantie da-
für, dass der AIFM die Auswirkungen von Nachhaltig-
keitsrisiken auf die Anlagen des Fonds korrekt bewer-
tet. Tritt ein Nachhaltigkeitsrisiko ein oder tritt es in einer 
Weise ein, die durch die Verwaltungsgesellschaft nicht 
vorhergesehen wurde, kann dies plötzliche, erhebliche 
negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage und 
damit auf den Nettoinventarwert des Fonds haben. Eine 
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solche negative Auswirkung kann zu einem vollstän-
digen Wertverlust der betreffenden Anlage(n) führen 
und einen entsprechenden negativen Einfluss auf den 
Nettoinventarwert des Fonds haben. 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emitten-
ten verlässt sich der Fondsmanager weitgehend auf 
Informationen der Emittenten und entsprechender 
Datenanbieter. Externe Datenanbieter sammeln In-
formationen von Unternehmen bzw. Emittenten zum 
Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen und stellen diese 
ihren Kunden zur Verfügung. Neben der Weiterlei-
tung von Informationen nehmen die Datenanbieter 
auch Beurteilungen der Informationen vor, die in die 
Investentscheidung einbezogen werden können. 
Trotz sorgfältiger Auswahl des Datenanbieters kann 
es dennoch bei Datenanbietern zu Fehlern in Bezug 
auf ESG-Daten kommen, die dazu führen, dass Ver-
mögensgegenstände erworben werden, die die ge-
nannten Nachhaltigkeitskriterien nicht oder nicht um-
fänglich erfüllen. Daneben können Unternehmen ihre 
Geschäftspolitik nach dem Erwerb eines Vermögens-
gegenstands anpassen und dann nicht mehr als 
nachhaltig im Sinne der vorstehenden Kriterien gel-
ten. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die 
erworbenen Emissionen den Nachhaltigkeitskriterien 
jederzeit und im vollen Umfang entsprechen.  

Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen bedeu-
tet nicht, dass die Investition in Emissionen dieses 
Emittenten risikofrei oder mit geringeren Risiken ver-
bunden ist. Auch die Emissionen nachhaltiger Emit-
tenten können ausfallen und zu Verlusten im Teil-
fonds führen.  

Durch die Anwendung von Mindeststandards und 
Ausschlusskriterien kann das Portfolio des Teilfonds 
insgesamt konzentrierter ausfallen in Bezug auf die 
Einzeltitel, als auch in Bezug auf die Branchen- oder 
Länderallokation im Vergleich zu einem Fonds, der 
keine Ausschlusskriterien anwendet. Durch eine sol-
che Konzentration kann es zu Zeiten einer besseren 
oder einer schlechteren Performance im Vergleich zu 
einem Fonds kommen, dem ein breiteres Investmentuniver-
sum zur Verfügung steht. 

 

 
 

 

8.6 Länder- oder Transferrisiko 

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländi- 
scher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund 
fehlender Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines 

Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder über-
haupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, 
auf die ein Teilfonds Anspruch hat, ausbleiben, oder in 
einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbe-
schränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

8.7 Abwicklungsrisiko 

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wert-
papiere besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch 
ein Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder 
nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung 
nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. 

8.8 Liquiditätsrisiko 

Für die Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstän- 
de erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an 
einer Börse zugelassen oder in einen organisierten 
Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermö-
gensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass 
es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräuße-
rung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen 
kann. 

Im speziellen, kann es bei erst im Aufbau befindli- 
chen Marktsegmenten früher als in hoch entwickelten 
Märkten zu Engpässen bei der Handelbarkeit 
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kommen. Die Bewertung und der Verkauf einzelner 
Anlagen kann sich daher schwierig und zeitaufwendig 
gestalten. Gegebenenfalls sind Verkäufe nur unter In-
kaufnahme von Kursverlusten möglich. 

8.9 Adressenausfallrisiko 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahen-
ten können Verluste für den jeweiligen Teilfonds ent-
stehen. 

Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der 
besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstel- 
lers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Ka- 
pitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwir- 
ken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Par-
tei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen 
Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies 
gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Teilfonds 
geschlossen werden. 

8.10 Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 
Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-
gelegt sind, erhält der Teilfonds die Erträge, Rückzah-
lungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jewei-
ligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
des Teilfonds. 

8.11 Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 
des Fonds insbesondere im Ausland und in aufstre- 
benden Märkten kann ein Verlustrisiko verbunden 
sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen 
oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers o-
der eines Unter-Verwahrers resultieren kann. In die-
sem Fall besteht damit die Möglichkeit, dass die in 
Verwahrung befindlichen Anlagen teilweise oder voll-
ständig dem Zugriff des Fonds zu dessen Schaden 
entzogen werden könnte. 

8.12 Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass 
eine Konzentration der Anlage in bestimmte Ver-
mögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann 
ist der jeweilige Teilfonds von der Entwicklung 
dieser Vermögensgegenstände oder Märkte be-
sonders stark abhängig. Damit verbunden ist eine 
Konzentration des Adressenausfallrisikos. 

8.13 Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 
Vermögensgegenstände. 

8.14 Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds 
kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer 
Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestellter 
Besteuerungsgrundlagen der Teilfonds für vorange-
gangene Geschäftsjahre kann für den Fall einer für 
den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Kor-
rektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuer-
last aus der Korrektur für vorangegangene Geschäfts-
jahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu die-
sem Zeitpunkt nicht in dem jeweiligen Teilfonds inves-
tiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall ein-
treten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteil-
hafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegan-
gene Geschäftsjahre, in denen er an dem jeweiligen 
Teilfonds beteiligt war, durch die Rückgabe oder Ver-
äußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechen-
den Korrektur nicht mehr zugute kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu füh-
ren, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vor-
teile in einem anderen als dem eigentlich zutreffenden 
Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 
werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ 
auswirkt. 

8.15 Änderung der Anlagepolitik 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des 
für die Teilfonds zulässigen Anlagespektrums kann 
sich das mit dem Teilfonds verbundene Risiko inhalt-
lich verändern. 

8.16 Änderung der Vertragsbedingungen; Auf-
lösung oder Verschmelzung 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich im Verwal- 
tungsreglement für den Fonds das Recht vor, dasVer-
waltungsreglement zu ändern (siehe hierzu auch Ziffer 
1 „Grundlagen„). Ferner ist es ihr gemäß dem Verwal-
tungsreglement möglich, einen Teilfonds ganz aufzu-
lösen, oder ihn mit einem anderen, ebenfalls von ihr 
verwalteten Teilfonds zu verschmelzen. Für den An-
leger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm ge-
plante Haltedauer nicht realisieren kann. 
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8.17 Risiko der Rücknahmeaussetzung 

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwal- 
tungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknah- 
me ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch in den 
im Verwaltungsreglement vorgesehenen Fällen und 
gemäß den darin festgelegten Bedingungen vorüber-
gehend aussetzen. Die Aussetzung der Anteilrück-
nahme darf nur für Ausnahmefälle vorgesehen wer-
den, wenn die Umstände eine solche Aussetzung er-
fordern und wenn diese unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anteilinhaber gerechtfertigt sind. Mit die-
ser Entscheidung geht einher, dass Zeichnungen, 
Umtausche oder Rücknahmen in den von der Ausset-
zung betroffenen Teilfonds bis auf Weiteres nicht 
mehr möglich sind. Vorliegende Anträge auf Zeich-
nungen, Umtausche oder Rücknahmen, die nach An-
nahmeschlusszeit eingegangen sind, werden abge-
lehnt. Über die Wiederaufnahme des Anteilscheinge-
schäftes sowie der offiziellen Preisberechnung des 
Teilfonds sind die Anleger umgehend zu informieren.  

8.18 Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimm- 
ten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Er- 
folg auch der Eignung der handelnden Personen und 
damit den richtigen Entscheidungen ihres Manage-
ments zu verdanken. Die personelle Zusammenset-
zung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann 
möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

8.19 Regulierungsrisiko 

Für den Teilfonds dürfen auch Anlagen im Ausland ge-
tätigt werden. Damit geht das Risiko möglicher nach-
teiliger internationaler politischer Entwicklungen, Än-
derungen der Politik der jeweiligen Regierung, Ände-
rungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, Än-
derungen der Besteuerungsgrundlagen und anderer 
rechtlicher Entwicklungen einher. Dadurch können 
sich insbesondere Beschränkungen hinsichtlich der für 
den Teilfonds erwerbbaren Vermögensgegenstände 
ergeben, die dementsprechend die Wertentwicklung 
des Teilfonds nachteilig beeinflussen können. 

8.20 Risiko an Feiertagen im In- und Ausland 

Aufgrund lokaler Feiertage in bestimmten Regio- 
nen/Ländern kommt es möglicherweise zu Abwei-
chungen zwischen den Handelstagen an Börsen 
dieser Länder/Regionen und den Bewertungstagen 
des Teilfonds. Der Teilfonds kann daher vielleicht an 
einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Markt- 

entwicklungen in den Ländern/Regionen nicht am sel-
ben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, der 
kein Handelstag in diesen Ländern ist, auf dem dorti-
gen Markt nicht handeln. Dadurch können Liquiditäts-
probleme bei der Veräußerung von Anteilen auftre-
ten. 

 

 

 

8.21 Risiken im Zusammenhang 
mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden: 

1. Kursänderungen des Basiswerts können den Wert 
eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderun-
gen des einem Swap zugrundeiegenden Vermö-
genswertes kann ein Teilfonds ebenfalls Verluste 
erleiden. 

2. Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei- 
nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 
verbunden. 

3. Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 
Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der 
Basiswerte der Fall ist. 

4. Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 
Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 
der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so 
dass die von einem Teilfonds gezahlte Options-
prämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen be-
steht die Gefahr, dass ein Teilfonds zur Abnahme 
von Vermögenswerten zu einem höheren als dem 
Marktpreis oder zur Lieferung von Vermögens-
werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 
Marktpreis verpflichtet. Der Teilfonds erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz mi-
nus der eingenommenen Optionsprämie. 

5. Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 
dass ein Teilfonds infolge einer unerwarteten 
Entwicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Ver-
luste erleidet. 
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9. Erhöhte Volatilität 

Das Auftreten von Volatilitäten der Teilfonds, d.h. be-
sonders hohen Schwankungen des Anteilpreises in 
kurzer Zeit, hängt zu einem nicht unerheblichen Teil 
von nicht im Vorhinein abschätzbaren allgemeinen 
Marktgegebenheiten ab. Allerdings wird das Risiko 
von erheblichen Volatilitäten verstärkt, wenn bei den 
Anlageinstrumenten Schwerpunkte gebildet werden. 

Genauere Angaben sind der Rubrik DKB Nachhaltig-
keitsfonds im Überblick zu entnehmen. 

10. Anteile 

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung eines 
Teilfonds  per Central Facility for Funds (CFF) verbrieft und bei 
einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein An-
spruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner An-
teilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist 
nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten 
auf den 

Inhaber und verbriefen die Ansprüche der Inhaber 
gegenüber der Gesellschaft. 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklas-
sen erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsreglements. 
Pro Teilfonds wird die Verwaltungsgesell- schaft eine 
oder mehrere dieser Anteilklassen begeben. Die je-
weils ausgegebenen Anteilklassen pro Teilfonds sind 
der Rubrik „DKB Nachhaltigkeitsfonds im Überblick“ 
dieses Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

11. Nettoinventarwert, Ausgabe und Rück-
nahme von Anteilen und Orderannahmeschluss 

11.1 Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige Anteil-
klasse jedes Teilfonds wird an dem Bewertungstag 
nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg, der 
selbst ein Bewertungstag ist, in der Basiswährung be-
rechnet und auf der Internetseite www.bayerninvest.lu 
veröffentlicht. Die Basiswährung jedes Teilfonds ist in 
der entsprechenden Teilfondsbeschreibung angege-
ben. Weitere Informationen zum Nettoinventarwert fin-
den sich in Artikel 8 des Verwaltungsreglements. 

11.2 Ausgabe von Anteilen 

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt gemäß Art. 5 und 6 
des Verwaltungsreglements. Anteile eines jeden Teil-
fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei 
der Verwahrstelle sowie über jede im Verkaufspros-
pekt verzeichnete Zahlstelle an einem Bewertungs-
tag erworben werden. 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert je Anteil 
für jeden Teilfonds, veröffentlicht mit dem NAV zum  
nächstfolgenden Bewertungstag, nachdem der Kauf-
auftrag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen 
ist, sofern in den nachfolgenden Teilfondsanhängen 
nicht etwas Anderes bestimmt ist. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile je Teilfonds ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei 
der Verwaltungsgesellschaft erworben werden. Sie 
werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis aus-
gegeben Der Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse 
kann jeweils um Stempelgebühren oder andere Belas-
tungen welche der Verwaltungsgesellschaft entstehen, 
sowie um eine Verkaufsprovision zuzüglich eines den 
Vertriebsstellen zukommenden Ausgabeaufschlags, 
den die Verwaltungsgesellschaft festsetzt, erhöht wer-
den. Die Gesellschaft behält sich 

http://www.bayerninvest.lu/
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vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen. 

11.3 Rücknahme und Umwandlung von Anteilen 

Anteilinhaber können Aufträge zur Rücknahme und 
Umwandlung ihrer Anteile an jedem Bewertungstag 
einreichen. 

Die Anteile können über die Verwaltungsgesell- 
schaft, die Verwahrstelle oder jede Zahlstelle zu-
rückge- geben bzw. umgewandelt werden. Die Rück-
nahme beziehungsweise die Umwandlung erfolgt nach 
den in den Artikeln 10 und 11 des Verwaltungsregle-
ments festgelegten Bedingungen. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit der Zustim- 
mung der Verwahrstelle im Falle von umfangreichen 
Rücknahmeanträgen die Zahlung des Rücknahme-
preises aufschieben, bis die entsprechenden Vermö-
genswerte veräußert worden sind (siehe Artikel 8 des  
Verwaltungsreglements). 

Je nach der Entwicklung des Nettovermögens des je-
weiligen Teilfonds kann der Rücknahmepreis höher o-
der niedriger liegen als der gezahlte Ausgabepreis 
(Kaufpreis). 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt grundsätz-
lich keine Umwandlungsgebühr zu erheben. 

Wenn jedoch ein Anleger seine Anteile von einem 
Teilfonds in einen anderen Teilfonds mit höherem 
Ausgabeaufschlag umwandelt, wird die Verwal- 
tungsgesellschaft die positive Differenz dieser Aus- 
gabeaufschläge berechnen. 

In außergewöhnlichen Situationen kann die Verwal-
tungsgesellschaft zeitweilig die Berechnung des Netto-
inventarwertes eines jeden Teilfonds und folglich die 
Ausgabe, die Rücknahme und die Umwandlung von 
Anteilen eines bzw. aller Teilfonds aussetzen (siehe 
Artikel 9 des Verwaltungsreglements). 

11.4 Late Trading/Market Timing 

Zum Zeitpunkt des Eingangs des Zeichnungs-, Rück-
nahme- oder Umwandlungsbegehrs erfolgt die Zeich-
nung, Rücknahme und Umwandlung von Anteilen zu 
unbekannten Ausgabe- und Rücknahmepreisen. Der 
Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsantrag 
muss vor 14.00 Uhr Luxemburger Zeit 

an einem Bewertungstag bei der Gesellschaft einge-
gangen sein. 

Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsan-
träge, die nach 14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem 
Bewertungstag bei der Gesellschaft eingehen, wer-
den so behandelt als seien diese erst am nächsten 
Bewertungstag bei der Gesellschaft eingegangen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird geeignete Maß- 
nahmen ergreifen, um der missbräuchlichen Nut- 
zung von Market Timing entgegenzuwirken und in 
Verdachtsfällen angemessene Schritte einleiten, um 
diese Praxis zu unterbinden. 

12. Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und weitere Mitteilungen an die 
Anteilinhaber 

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teilfonds so-
wie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über 
jede Zahlstelle erhältlich. Ebendort sind auch der Ver-
kaufsprospekt, mit Verwaltungsreglement in der jeweils 
aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresbe-
richte kostenfrei erhältlich. 
 
Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird 
grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsge-
sellschaft (http://www.bayerninvest.lu) veröffentlicht und 
kann daneben auch in einer überregionalen Tageszei-
tung bzw. einem sonstigen Online-Medium veröffentlicht 
werden. 
 
Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber 
werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwal-
tungsgesellschaft (http://www.bayerninvest.lu) veröffent-
licht. Daneben wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fäl-
len, in Luxemburg zusätzlich eine Veröffentlichung in ei-
ner Luxemburger Tageszeitung vorgenommen. 
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13. Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährli- 
che Verwaltungsgebühr, deren Höhe in den nachfol-
genden Teilfondsanhängen definiert ist.  . Etwaige 
Fondsmanager- und eventuell anfallende Anlagebera-
terhonorare inklusive erfolgsabhängige Gebühren im 
Zusammenhang mit der Verwaltung eines Teilfonds-
vermögens können dem jeweiligen Teilfonds separat 
belastet werden. Die Verwaltungsgebühr, etwaige 
Fondsmanagerhonorare und eventuell anfallende An-
lageberaterhonorare inklusive erfolgsabhängige Ge-
bühren sowie deren Berechnungsmethode werden in 
der Übersicht des jeweiligen Teilfonds aufgeführt. 

Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Verwahr-
stellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von maximal 
0,7%, zahlbar monatlich, berechnet auf den letzten 
Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am Ende ei-
nes jeden Monats. Fremde Verwahrungs- und Ver-
waltungsgebühren, die von anderen Korrespondenz-
banken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream o-
der Euroclear) für die Verwahrung der Vermögens-
werte des Fonds anfallen, werden dem Fondvermö-
gen gesondert in Rechnung gestellt. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die fol-
genden Aufwendungen zu Lasten des jeweiligen Teil-
fonds: 

1. Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die 
für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen. 

2. Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 
Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 
Verwaltungsreglements und aller anderen den 
Fonds betreffenden Dokumente, einschließlich 
Zulassungsanträgen, Verkaufspros- pekt sowie 
diesbezügliche Änderungsanträge an Behörden in 
verschiedenen Ländern in den entsprechenden 
Sprachen im Hinblick auf das Verkaufsangebot 
von Fondsanteilen; 

3. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- 
und Zwischenberichte und anderer Mitteilun-
gen an die Anteilinhaber in den zutreffenden 
Sprachen sowie Kosten der Veröffentlichung 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der 
Ausschüttungsbekanntmachungen sowie aller 

sonstiger an die Anteilinhaber gerichteten Be-
kanntmachungen; 

4. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 
der Register- und Transferstelle, der Messung der 
Performance der Teilfonds, des Risk Management 
und der täglichen Errechnung des Inventarwertes 
und dessen Veröffentlichung; 

5. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 
 

6. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregister 
gemäß EMIR. 

7. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 
 

8. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 
 

9. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 
 

10. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen ad-
ministrativen Kosten, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie 
im Interesse der Anteilinhaber des Fonds handeln; 

11. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, Kosten 
zur Erstellung und Bekanntmachung steuerlicher 
Hinweise; 

12. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/ oder 
Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver-
trieb in verschiedenen Ländern. 

13. Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) 
wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Ge-
samtnettovermögen auferlegt. 

14. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 
Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 
kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, eine Ver-
triebsprovision von maximal 1,5% pro Jahr des 
dieser Anteilklasse zukommenden Anteils des 
Nettoinventarwertes innerhalb des jeweiligen Teil-
fonds zu berechnen. Die Berechnungsmethode ist 
im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds be-
schrieben. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 
Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teilfonds zu-
geteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teilfonds 
pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzelnen Teil-
fonds  zugeteilt. 

 



34  
 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für 
einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zusam-
menhang mit einem bestimmten einzelnen Teilfonds 
macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zugeteilt. 

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di-
rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen können 
über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben wer-
den. 

Im Jahresbericht des Fonds werden die zu Lasten der 
Teilfonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne 
Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des 
durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen 
(“Total Expense Ratio” – TER). 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammen-
hang mit Geschäften für Rechnung des Teilfonds 
geldwerte Vorteile (Broker Research, Finanzanalysen, 
Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die 
im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidun-
gen verwendet werden. 

14. Besonderheiten bei dem Erwerb von 
Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung der Teilfonds 
wird eine Verwaltungsvergütung für die in den Teil-
fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet. Die 
Teilfonds werden nicht in Zielfonds anlegen, die einer 
Verwaltungsvergütung von mehr als 5% p.a. unterlie-
gen. 

Sämtliche Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-
visionen und sonstigen Aufwendungen, die den jewei-
ligen Zielfonds nach ihren vertraglichen Bedingungen 
belastet werden können, sind mittelbar oder unmittel-
bar von den Anlegern des Teilfonds zu tragen. Dazu 
zählen insbesondere Transaktionskosten, bankübli-
che Depotgebühren, Kosten für den Druck und Ver-
sand sowie Bekanntmachung der für die Anleger be-
stimmten Jahres- und Halbjahresberichte sowie Auf-
lösungsberichte, Kosten der Bekanntmachung der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise und Ausschüttun-
gen, Kosten für die Prüfung der Zielfonds, evtl. entste-
hende Steuern, Kosten für die Bekanntmachung der 
Besteuerungsgrundlagen sowie Kosten für die Gel-
tendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprü-
chen. 

Im Gegenzug vereinnahmt der jeweilige Teilfonds 
vollumfänglich die von den Zielfondsgesellschaf-
ten an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Ver-
triebsfolgeprovisionen. 

 

 

Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile anderer OGAW 
und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar 
von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit 
der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemein-
same Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbun-
den ist, so werden für die Zeichnung oder den Rück-
kauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder ande-
ren OGA durch den Teilfonds keine Ausgabeauf-
schläge, Vertriebsprovisionen und Rücknahmeprovisi-
onen berechnet. Investiert ein Teilfonds in einen derar-
tigen OGAW oder OGA, dann werden die dem Teil-
fonds in Rechnung gestellten Gebühren (Verwaltungs-
gebühr, Anlageberater-/Fondsmanagerhonorar und 
Verwahrstellengebühr), soweit diese Gebühren identi-
schen Begünstigten zukommen, anteilig um diesen 
Teil gekürzt. 
Durch die Investition in andere Investmentfonds kann 
es zu Kostendoppelbelastungen kommen, die im Jah-
resbericht erwähnt werden. Zielfonds werden zu bank-
üblichen Konditionen erworben, so dass grundsätzlich 
lediglich eine geringe Doppelbelastung entstehen 
sollte. Darüber hinaus werden gegebenenfalls erlangte 
Gebührenermäßigungen dem Teilfondsvermögen gut-
geschrieben. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausga-
beaufschläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, 
die dem jeweiligen Teilfonds für den Erwerb und die 
Rücknahme von Anteilen an anderen Investmentver-
mögen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergü-
tung offengelegt, die dem jeweiligen Teilfonds von ei-
ner Verwaltungsgesellschaft oder einer Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch Beteiligung verbunden 
ist, als Verwaltungsvergütung für die im jeweiligen 
Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde. 
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15. Anteilklassen 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklas-
sen erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsregle-
ments. Pro Teilfonds wird die Verwaltungsgesell-
schaft eine oder mehrere dieser Anteilklassen bege-
ben. Die jeweils ausgegebenen Anteilklassen pro 
Teilfonds sind der Rubrik „DKB Nachhaltigskeits-
fonds im Überblick“ dieses Verkaufsprospektes zu 
entnehmen. 

Folgende Anteilklassen können von der Verwal-
tungsgesellschaft begeben werden: 

Anteilklasse: 
 

AL: Ausschüttung (A) mit Ausgabeaufschlag 
(L – Load) 

ANL: Ausschüttung (A) mit Vertriebsprovision 
(NL – no Load) 

TL: Thesaurierung (T) mit Ausgabeaufschlag 
(L – Load) 

TNL:  Thesaurierung (T) mit Vertriebsprovision (NL 
– no Load) 

InstAL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 
(Inst) – Ausschüttung (A) mit Ausgabeauf- 
schlag (L – Load) 

InstANL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 
(Inst)- Ausschüttung (A) mit Vertriebspro- 
vision (NL – no Load) 

InstTL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 
(Inst) - Thesaurierung (T) mit Ausgabeauf- 
schlag (L – Load) 

InstTNL: Vorbehalten für Institutionelle Investoren 
(Inst) Thesaurierung (T) mit Vertriebspro- 
vision (NL – no Load) 

Sofern Anteilklassen des gleichen Typs ausgegeben 
werden, werden diese zusätzlich gekennzeichnet so 
z.B. AL, AL2, AL3. 

 
Bei Zeichnung von Anteilklassen, die institutionel- 
len Anlegern vorbehalten sind, muss der Name des 
Zeichners der Verwaltungsgesellschaft offen gelegt 
werden. 

Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben 
werden, Stempelgebühren oder andere Belastun-
gen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis ent-
sprechend. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Er- 
messen Kaufaufträge zurückweisen und die Ausgabe 
von Anteilen aussetzen oder begrenzen (siehe Verwal-
tungsreglement Artikel 5). 

16. Ertragsausgleichsverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teil- 
fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das 
bedeutet, dass die während des Geschäftsjahres an-
gefallenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber 
als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die 
der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rück-
nahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet 
werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs 
werden die angefallenen Aufwendungen berücksich-
tigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan- 
kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und sonsti-
gen Vermögensgegenständen auszugleichen, die 
durch Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse 
aufgrund von Anteilverkäufen oder –rückgaben ver- 
ursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss liquider 
Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am In-
ventarwert der Teilfonds verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren 
dazu, dass der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht 
durch die unvorhersehbare Entwicklung eines Teil- 
fonds bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei 
wird in Kauf genommen, dass Anleger, die beispiels-
weise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile er-
werben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausga-
bepreises in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, 
obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen der 
Erträge nicht mitgewirkt hat. 

17. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds und jedes Teilfonds en-
det am 31. März eines jeden Jahres. 

18. Auflösung und Übertragung des Fonds 
bzw. von Teilfonds 

18.1 Auflösung 

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können je- 
derzeit durch gegenseitiges Einverständnis der 
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Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle liqui-
diert werden. Zusätzlich erfolgt die Liquidation des 
Fonds bei Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen 
des Artikels 22 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
über Organismen für gemeinsame Anlagen. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 
einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 
Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 
mehr ausgegeben oder zurückgenommen (es sei 
denn, alle Anteilinhaber können gleichbehandelt wer-
den). Dies wird den Anteilinhabern gemäß Artikel 16 
des Verwaltungsreglements bekannt gegeben. Die 
Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen eines je-
den Teilfonds im Interesse der Anteilinhaber des ent-
sprechenden Teilfonds veräußern und die Verwahr-
stelle wird den Nettoliquidationserlös gemäß den An-
weisungen der Verwaltungsgesellschaft nach Abzug 
der Liquidationskosten und –gebühren an die Anteilin-
haber des jeweiligen Teilfonds im Verhältnis zu ihrer 
Beteiligung auszahlen. Beträge, die aus der Liquida-
tion des Fonds oder eines seiner Teilfonds stammen 
und die von den berechtigten Anteilinhabern nicht ein-
gelöst werden, werden durch die Verwahrstelle zu-
gunsten der berechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse 
de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge 
verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach 
Hinterlegung dort angefordert werden. 

18.2 Übertragung 

Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebe-
nen Bedingungen zusammengelegt werden, indem 
ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds 
eingebracht wird, und sie können in einen anderen Or-
ganismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) einge-
bracht werden. Eine Zusammenlegung von Teilfonds 
sowie die Einbringung in einen anderen OGA erfolgen 
auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft. Die Ver-
waltungsgesellschaft kann beschließen, Teilfonds zu-
sammenzulegen, wenn die Verwaltung eines oder al-
ler zusammenzulegender Teilfonds nicht mehr in wirt-
schaftlich effizienter Weise gewährleistet werden kann 
oder im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder 
politischen Situation. Im Falle der Verschmelzung von 
Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft die Absicht 
der Verschmelzung 

den Anteilinhabern des oder der einzubringenden Teil-
fonds durch Veröffentlichung gemäß den Bestimmun-
gen von Artikel 16 des Verwaltungsreglements mindes-
tens einen Monat vor Inkrafttreten des Verschmel-
zungsbeschlusses mitteilen; diesen Anteilinhabern 
steht dann das Recht zu, alle oder einen Teil ihrer An-
teile zum Nettoinventarwert ohne weitere Kosten zu-
rückzugeben. Die Einbringung eines Teilfonds in einen 
anderen Organismus für gemeinsame Anlagen ist nur 
zulässig, soweit dieser andere OGA ein Organismus 
für gemeinsame Anlagen, gemäß Teil I des Luxembur-
ger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, ist. Die Einbrin-
gung eines Teilfonds in einen anderen OGA Luxembur-
ger Rechts erfolgt im Übrigen nach den vorstehend auf-
geführten Grundsätzen. Ein Teilfonds kann in einen an-
deren OGA, welcher nach einem anderen als dem Lu-
xemburger Recht verfasst ist („ausländischer OGA“), 
eingebracht werden. In diesem Fall müssen die Anteil-
inhaber des jeweiligen Teilfonds zu einer Versamm-
lung der Anteilinhaber einberufen werden; die Einbrin-
gung des jeweiligen Teilfonds insgesamt kann nur auf-
grund eines einstimmigen Beschlusses aller Anteilin-
haber dieses Teilfonds rechtswirksam erfolgen; man-
gels eines solchen einstimmigen Beschlusses können 
in den ausländischen OGA nur die Anteile der Anteilin-
haber eingebracht werden, welche der Einbringung zu-
gestimmt haben. Anteilinhaber, ihre Erben oder andere 
Berechtigte können die Auflösung oder Teilung des 
Fonds oder eines Teilfonds nicht fordern. 

19. Datenschutz 

Mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds ermächtigt 
jeder Investor die Dienstleister des Fonds, vertrauliche 
Daten über den Investor zu speichern und zu verarbei-
ten, die der jeweilige Dienstleister in Bezug auf den In-
vestoren und seine Geschäftsbeziehung zum Fonds 
für notwendig hält. Jeder Investor genehmigt die Nut-
zung und Weitergabe von Informationen zwischen ver-
schiedenen Dienstleistern. Auch soweit Dienstleister 
außerhalb der Europäischen Union möglicherweise ge-
ringere Datenschutzstandards haben, müssen Investo-
ren akzeptieren, dass ihre Daten auch von diesen ge-
speichert und verarbeitet werden. Die erlaubte Daten-
nutzung 



37  
 

umfasst das Erstellen von Aufzeichnungen, die Bear-
beitung von Orders. 

20. Steuerhinweise 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Na-
tur und beziehen sich auf die in Luxemburg aktuell an-
wendbaren Rechtsvorschriften. Die folgenden Infor-
mationen erheben nicht den Anspruch, eine vollstän-
dige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwä-
gungen darzustellen, die für eine Investitionsentschei-
dung von Bedeutung sein können. Die folgenden Infor-
mationen dienen lediglich einer grundsätzlichen Vor-
abinformation. Sie stellen keine rechtliche oder steuer-
liche Beratung dar und sollten nicht als eine solche an-
gesehen werden. Zukünftige Gesellschafter sollten 
ihre Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, 
um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft ge-
ben zu lassen, die aus der jeweils für sie anwendbaren 
Rechtsordnung erwachsen können. 

20.1 Besteuerung des Fonds 

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxem- 
burg einer Steuer (Taxe d’Abonnement) von zurzeit 
0,05% p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens. So-
weit ein Teilfonds über eine institutionelle Anteilklasse 
verfügt, beträgt die Taxe d’Abonnement für diese An-
teilklasse zurzeit 0,01% p.a. Die Taxe d’Abonnement 
wird derzeit vierteljährlich auf den Nettoinventarwert 
eines jeden Teilfonds am letzten Tag des Quartals er-
rechnet. 

Dividendenausschüttungen, Liquidationserlöse und 
Zinszahlungen durch den Fonds unterliegen mit Aus-
nahme der Anwendung des Gesetzes vom 23. De-
zember 2005 (das “Relibi Gesetz”) keiner luxemburgi-
schen Quellensteuer. 

Interessenten sollten sich über die Gesetze und Ver-
ordnungen, die für die Zeichnungen, den Kauf, den 
Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohn-
sitz Anwendung finden, unterrichten und, falls ange-
bracht, von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater 
beraten lassen. 

20.2 Besteuerung nicht in Luxemburg ansässi-
ger Investoren 

Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg wohnhaft oder 
angesiedelt sind und denen auch keine Aufenthalts-
erlaubnis für Luxemburg erteilt wurde, unterliegen, 
hinsichtlich der von ihnen gehaltenen Anteile am 
Fonds bzw. den Teilfonds zurzeit weder der luxem-
burgischen Kapitalertrag-, Einkommen-, Quellen, 
Schenkung- oder Erbschaftsteuer noch einer ande-
ren luxemburgischen Steuer. Die Einnahmen aus der 

Anlage des Fondsvermögens können jedoch etwaigen 
Steuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fonds-
vermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesell-
schaft noch die Verwahrstellewerden Quittungen über 
solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber ein-
holen. 

Im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie des 
Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteu-
erung von Zinserträgen (die Richtlinie 2003/48/ EG, 
die „EU-Zinsrichtlinie”), die am 01. Juli 2005 in Kraft 
trat, ist eine luxemburgische Zahlstelle jedoch ver-
pflichtet, den Luxemburger Steuerbehörden Informatio-
nen über Zinszahlungen, welche an einen wirtschaftli-
chen Eigentümer, bei dem es sich um eine natürliche 
Person oder um eine sonstige Einrichtung im Sinne 
von Art. 4 Abs. 2 der EU-Zinsrichtlinie handelt und der 
in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem von be-
stimmten abhängigen bzw. assoziierten Gebieten 
steuerlich ansässig ist, oder zu dessen unmittelbaren 
Gunsten, gezahlt werden, zu übermitteln. Die Luxem-
burger Steuerbehörden übermitteln daraufhin diese 
Informationen an die zuständigen Behörden in dem 
betroffenen anderen EU-Mitgliedsstaat bzw. dem be-
troffenen abhängigen oder assoziierten Gebiet. 

Zinszahlungen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie umfas- 
sen unter anderem: (i) Gewinnausschüttungen durch 
den Fonds, die durch Zinszahlungen erlangt wurden 
und (ii) Einkommen, das durch den Verkauf, die Erstat-
tung oder Rückgabe von Anteilen oder Aktien realisiert 
wurde, wenn der Fonds unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25 % seines Nettovermögens in schuldrechtliche 
Ansprüche investiert und soweit solches Einkommen 
den Wertzuwächsen entspricht, die unmittelbar oder 
mittelbar aus Zinszahlungen erlangt wurden (aus-
nahmsweise gelten diese Regeln nicht, wenn die Inves-
tition in schuldrechtliche Ansprüche des Fonds 15 % 
nicht übersteigt). 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass vom Rat der Europäischen Union am 24. März 
2014 eine Abänderung der EU-Zinsrichtlinie beschlos-
sen wurde, wobei insbesondere eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie auf be-
stimmte zwischengeschaltete Strukturen (unabhängig 
davon, ob diese in einem EU-Mitgliedstaat errichtet sind 
oder nicht), sowie auf ein weiteres Spektrum an zins-
ähnlichen Erträgen, vorgesehen ist. 
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Die Änderungen sind von den EU-Mitgliedsstaaten bis 
zum 1. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen 
und ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden. 

Des Weiteren hat der Rat der Europäischen Uni- 
on am 9. Dezember 2014 die Richtlinie 2014/107/ 
EU beschlossen, welche insbesondere eine Abände-
rung und Ausweitung des Anwendungsbereiches der 
EU-Richtlinie 2011/16/EU vom 15. Februar 2011 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung vorsieht. Dementsprechend ist 
der Informationsaustausch im Rahmen der EU-Zins-
richtlinie ab 1. Januar 2016 durch einen automati-
schen Informationsaustausch in Übereinstimmung mit 
dem OECD-Common Reporting Standard zu erset-
zen. 

Am 18 März 2015 hat die Europäische Kommission 
dem Rat der Europäischen Union einen Vorschlag für 
eine Richtlinie zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie un-
terbreitet (2015/129/COM) mit der Begründung, dass 
es zwischen den beiden Richtlinien (EU-Zinsrichtlinie 
und der Richtlinie 2014/107/EU) erhebliche Über-
schneidungen gibt und mit dem Ziel sicher zu stellen, 
dass es nur einen anwendbaren Standard für den au-
tomatischen Informationsaustausch in der EU gibt und 
Situationen zu vermeiden, in denen parallel zwei Stan-
dards angewandt werden. 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verord-
nungen, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz 
und den Verkauf von Aktien an ihrem Wohnsitz An-
wendung finden, unterrichten und, falls angebracht, 
beraten lassen. 

20.3 Besteuerung in Luxemburg ansässi-
ger Investoren 

Natürliche Personen, mit Wohnsitz in Luxemburg, 
die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansäs- 
sig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß 
dem Relibi Gesetz auf die dort genannten Zinser-
träge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 
10% (laut dem luxemburgischen Gesetzentwurf 
7020, der sich zur Zeit im finalen legislativen Pro-
zess befindet, wird sich diese abgeltende Quellen-
steuer ab 1.01.2017 auf 20% erhöhen) zahlen. 
Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedin-
gungen auch Zinserträge eines Investmentfonds be-
treffen. 

Investoren, die in Luxemburg ansässig sind, bzw. 
dort eine Betriebsstätte unterhalten, sind mit ihren 
Anteile oder Erträgen aus Anteilen in Luxemburg 
einkommensteuerpflichtig. 

Veräußerungsgewinne auf Anteile, die im Privatver- 
mögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steu-
erpflichtig, wenn es sich bei dem Veräußerungsgewinn 
um einen sog. Spekulationsgewinn handelt oder die 
Beteiligung an dem Fonds eine wesentliche Beteili-
gung darstellt. 

Für einen einzelnen Investor, der in Luxemburg sei-
nen Sitz hat, wird keine Vermögenssteuer erhoben. 
Luxemburgische Kapitalgesellschaften unterliegen 
jedoch der Vermögenssteuer, sofern keine Ausnah-
metatbestände greifen. 

Potentielle Investoren sollten sich nach dem Recht des 
Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Aufenthalts o-
der ihres Wohnorts über möglicherweise anfallende 
Steuern und sonstige hoheitliche Belastungen informie-
ren, die für den Erwerb, das Halten, die Umwandlung 
und das Abstoßen von Anteilen des Fonds und für je-
weilige Ausschüttungen anfallen. 

20.4 Quellensteuer und Rechnungslegung der 
Vereinigten Staaten nach dem Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) 

Die Begriffe, die in diesem Abschnitt verwendet wer- 
den, haben die gleiche Bedeutung wie in der luxem-
burgischen zwischenstaatlichen Vereinbarung vom 
28. März 2014 („IGA Lux“) und dem entsprechenden 
Umsetzungsgesetz vom 24. Juli 2015. 

Im IGA Lux haben die USA und Luxemburg vereinbart, 
das Model 1 zur Implementierung von FATCA in Luxem-
burg anzuwenden. FATCA Vorschriften beinhalten Be-
richterstattungspflichten an die amerikanischen Steuer-
behörden („IRS“) durch amerikanische Personen, wel-
che direkt oder indirekt Eigentümer von Bankkonten o-
der Gesellschaften sind, welche sich nicht in den USA 
befinden. Sollten die notwendigen Berichtspflichten 
nicht oder nur unvollständig erfüllt werden, könnten der 
IRS eine Quellensteuer von 30% auf USA-bezogenes 
Einkommen erheben (inklusive Dividenden und Zin-
sen), welches auch Einkünfte aus dem Verkauf oder an-
derweitigen Verwertung von Eigentum hat, welches 
USA-bezogene Zinsen oder Dividenden generieren 
könnte. Fonds, welche als „Restricted Funds“ qualifizie-
ren, sind als „Non-Reporting Financial Institutions“ an-
zusehen und müssen sich nicht beim IRS registrieren 
lassen bzw. an diese Bericht erstatten. Im Einklang mit 
Artikel 4 Nr. 4 des IGA Lux werden alle nicht meldende 
luxemburgische Finanzinstitute als konforme ausländi-
sche Finanzinstitute behandelt im Sinne und für  
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Zwecke des IRS Codes und für FATCA Zwecke. 

Der Fonds hat für den Status eines „Restricted Funds“ 
optiert und muss deshalb bestimmte Vorgaben unter 
FATCA und dem luxemburgischen IGA erfüllen. Diese 
Vorgaben beinhalten, dass Anteile des Fonds nicht an 
Unbefugte Personen, wie in diesem Emissionsdoku-
ment näher beschrieben (siehe Abschnitt 6.3), ver-
kauft werden dürfen. 

Die Möglichkeit des Fonds, Quellensteuer unter dem 
FATCA Regime zu vermeiden liegt nichtsdestotrotz, 
außerhalb seiner Kontrolle, seines Komplementärs 
und seines AIFMs und hängt, in manchen Fällen, von 
Handlungen oder Unterlassen von Delegierten oder 
Dienstleistern des Fonds sowie vom FATCA Statuts 
von Investoren oder ihrer ultimativen Nutznießer ab. 
Jede Quellensteuer, welche dem Fonds oder einem 
Teilfonds auferlegt werden würde, kann das Vermögen 
und die vorhandene Liquidität des Fonds mindern, um 
Forderungen der Investoren zu zahlen. Außerdem 
könnte eine Quellenbesteuerung unter FATCA be-
stimmte Teilfonds stärker belasten als andere. 

Es kann keine Garantie oder Zusicherung geben, 
dass eine Ausschüttung oder Zahlung des Fonds o-
der eines Teilfonds nicht einer Quellensteuer nach 
FATCA unterzogen wird. Daher sollten alle Investo-
ren des Fonds sich rechtzeitig und umfänglich mit ih-
ren Steuerberatern beraten, um FATCA Auswirkun-
gen auf ihr Investment zu analysieren und vollum-
fänglich zu verstehen. 

20.5 CRS - Common Reporting Standard (Ge-
meinsamer Meldestandard) 

Die OECD hat einen gemeinsamen Meldestandard 
für den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten (Common Reporting Standard, „CRS“) 
entwickelt, um weltweit einen umfassenden und mul-
tilateralen automatischen Informationsaustausch 
(„AEOI“) zu ermöglichen. Am 9. Dezember 2014 
wurde die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates bezüg-
lich der Verpflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteuerung (die 
„Euro-CRS-Richtlinie“) verabschiedet, um den CRS 
innerhalb der Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Euro-
CRS-Richtlinie wurde durch das Gesetz vom 18. De-
zember 2015 über den automatischen Austausch von 
Informationen zu Finanzkonten im Bereich der Be-
steuerung („CRS-Gesetz“) in luxemburgisches Recht 

umgesetzt. Das CRS-Gesetz verpflichtet Finanzinsti-
tute in Luxemburg, die Inhaber von Finanzvermögen 
zu identifizieren und zu ermitteln, ob diese einen Steu-
ersitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg eine 
Vereinbarung zum Austausch von Steuerinformatio-
nen getroffen hat. Finanzinstitute in Luxemburg melden 
in diesem Falle Informationen zu Finanzkonten der In-
haber von Vermögenswerten an die Luxemburger 
Steuerbehörden. Diese leiten die Informationen an-
schließend jährlich automatisch an die zuständigen 
ausländischen Steuerbehörden weiter. 

Dementsprechend kann der Fonds von Investoren, zur 
Bestätigung ihres CRS-Status, Angaben zu Identität 
und steuerlicher Ansässigkeit der Inhaber von Finanz-
konten (u. a. bestimmter Rechtsträger sowie der diese 
leitenden Personen) verlangen und den Luxemburger 
Steuerbehörden (Administration des Contributions Di-
rectes) Angaben zu einem Investor und seinem Konto 
melden, sofern dieses Konto gemäß CRS-Gesetz als 
meldepflichtiges CRS-Konto gilt. Der Fonds muss den 
Investoren alle Informationen mitteilen, denen zufolge 
(i) der Fonds für die Behandlung der laut CRS-Gesetz 
erforderlichen persönlichen Daten verantwortlich ist; (ii) 
die persönlichen Daten ausschließlich zu den im CRS-
Gesetz vorgesehenen Zwecken verwendet werden; (iii) 
die persönlichen Daten den Luxemburger Steuerbehör-
den (Administration des Contributions Directes) gemel-
det werden können; (iv) die Beantwortung von CRS- 
bezogenen Fragen Pflicht ist und dementsprechend die 
potentiellen Folgen bei Nichtbeantwortung; und (v) der 
Investor das Recht auf Zugang zu den und auf Berichti-
gung der Daten hat, die den Luxemburger Steuerbehör-
den (Administration des Contributions Directes) mitge-
teilt wurden. 

Laut CRS-Gesetz erfolgt der erste Informationsaus- 
tausch für Daten des Kalenderjahres 2016 bis 30. Sep-
tember 2017. Gemäß der Euro-CRS-Richtlinie muss 
der erste AEOI an die lokalen Steuerbehörden der Mit-
gliedstaaten für die Daten des Kalenderjahres 2016 bis 
zum 30. September 2017 erfolgen. Zudem hat Luxem-
burg die multilaterale Vereinbarung zuständiger Behör-
den der OECD („Multilaterale Vereinbarung“) zum auto-
matischen Austausch von Informationen im Rahmen 
des CRS unterzeichnet. Die Multilaterale Vereinbarung 
hat zum Ziel, den CRS in Nicht-Mitgliedstaaten einzu-
führen, wozu Vereinbarungen mit den einzelnen Län-
dern erforderlich sind. 

 

 
Der Fonds behält sich das Recht vor, Anträge auf An-

teilszeichnung zu verweigern, wenn die bereitgestell-
ten Informationen nicht die Anforderungen gemäß 
CRS-Gesetz erfüllen oder die Anforderungen wegen 
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Nichtbereitstellung solcher Informationen unerfüllt 
bleiben. Anleger sollten hinsichtlich möglicher steu-
erlicher oder anderweitiger Folgen der Umsetzung 
des CRS ihre eigenen Steuerberater konsultieren. 

Der Fonds hat zu Zwecken des automatischen Infor-
mationsaustausch nach CRS bestimmte personenbe-
zogene Daten über Investoren zu erheben, zu verwah-
ren, speichern und zu melden. Mit Zeichnung für An-
teile des Fonds erklären sich die Investoren mit der 
vorstehend beschriebenen Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten sowie der Bereitstellung von 
Pflichtangaben gemäß CRS einverstanden. Investo-
ren bestätigen und akzeptieren, dass der Fonds, die 
Berechnungs- und Verwaltungsstelle oder deren Ver-
tretern oder Beauftragten alle relevanten Informatio-
nen in Bezug auf CRS - relevante Informationen an 
die Luxemburger Steuerbehörden melden zwecks au-
tomatischen Informationsaustausch mit den zuständi-
gen Behörden. 

20.6 Investmentsteuerreform 

Am 26. Juli 2016 wurde in Deutschland das Invest- 
mentsteuerreformgesetz verkündet. Es sieht unter 
anderem vor, dass ab 2018 bei Fonds bestimmte 
deutsche Erträge (Dividenden/mieten/Veräuße- 
rungsgewinne aus Immobilien) bereits auf Ebene 
des Fonds besteuert werden. Eine Ausnahme besteht 
nur, soweit bestimmte steuerbegünstigte Institutio-
nen Anleger sind, oder die Anteile im Rahmen von 
Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen (Riester/ 
Rürup) gehalten werden. Bislang gilt grundsätzlich 
das sogenannte Transparenzprinzip, d.h. Steuern 
werden erst auf der Ebene des Anlegers erhoben. 

Zum Ausgleich sieht das neue Gesetz vor, dass An- 
leger unter bestimmten Voraussetzungen einen pau-
schalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge 
steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung), um die 
Steuerbelastung auf Fondsebene auszugleichen. 
Dieser Mechanismus gewährleistet allerdings nicht, 
dass in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich 
geschaffen wird. 

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig vom tat- 
sächlichen Geschäftsjahresende des Fonds für steu-
erliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr als been-
det gelten. Hierdurch können ausschüttungsgleiche 
Erträge zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen gel-
ten. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die Fondsan-
teile der Anleger als veräußert und am 1. Januar 2018 
als wieder angeschafft gelten. Ein Gewinn aus dem 
fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst im Zeit-
punkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile bei 
den Anlegern als zugeflossen gelten. 

21. Hinweis zur Besteuerung von Erträgen aus aus-
ländischen Investmentvermögen für Anleger aus 
Deutschland 

Einzelheiten zur Besteuerung der Erträge dieses Son-
dervermögens werden in den jährlich erscheinenden 
Jahresberichten veröffentlicht. 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten 
nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steu-
erpflichtig sind. Dem Anleger, der nicht in Deutschland 
steuerpflichtig ist, empfehlen wir, sich vor Erwerb von 
Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschrie-
benen Sondervermögen mit seinem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konse-
quenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland 
individuell zu klären. 

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die steuer-
pflichtigen Erträge des Sondervermögens werden je-
doch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit 
diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Freibetrag einschließlich des Werbungskosten-
Pauschbetrages von jährlich 801€ (für Alleinstehende 
oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 € (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. Sofern 
sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 
Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung 
der steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpflich-
tigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Er-
tragsbestandteile. Es muss unterschieden werden, ob 
die Erfassung der Erträge beim Anleger zum Zeitpunkt 
der Ertragsausschüttung bzw. Thesaurierung erfolgt. 

21.1 Anteile im Privatvermögen 

21.1.1 Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren, Gewinne aus Termingeschäften und Er-
träge aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapi-
talähnlichen Genussrechten und Investmentanteilen, 
Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge 
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aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des Sonder-
vermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht 
erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zu-
dem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in 
§ 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben 
a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim 
Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet 
werden. 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 
 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite 
haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderun- 
gen mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anlei-
hen, Floater und Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder 
eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl 
von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) ge-
handelte Gewinnobligationen und Fremdkapital-
Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 
 

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. 
Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus Ter-
mingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien 
ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig 
und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im 
Deutschland dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Ausge-
schüttete Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren und Gewinne aus Termingeschäften sind 
jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene 
des Sondervermögens vor dem 1.1.2009 erworben 
bzw. die Termingeschäfte vor dem 1.1.2009 einge-
gangen wurde. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforde-
rungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten 
sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.). 

21.1.2 Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 
ausländische Dividenden 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländi- 
sche Dividenden sind beim Anleger mit Wohnsitz in 
Deutschland grundsätzlich steuerpflichtig. Dies 

gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert o-
der ausgeschüttet werden. 

 

Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zins- 
ähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden des 
Sondervermögens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug 
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, 
wenn der Anleger seinen Wohnsitz in Deutschland hat 
(Steuerinländer) und einen Freistellungsauftrag bei sei-
nem deutschen Finanzinstitut vorlegt, sofern die steu-
erpflichtigen Ertragsteile 801,00 € bei Einzelveranla-
gung bzw. 1.602,00€ bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Be- 
scheinigung und bei ausländischen Anlegern bei Nach-
weis der steuerlichen Ausländereigenschaft bei dem 
deutschen Finanzinstitut des Anlegers. 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines 
steuerrechtlich ausschüttenden Sondervermögens in 
einem inländischen Depot bei der Kapitalanlagegesell-
schaft oder einem Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt 
die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerab-
zug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüt-
tungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine 
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer 
von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüt-
tung ungekürzt gutgeschrieben. 

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes 
Sondervermögen, so wird der Steuerabzug auf thesau-
rierte Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie ausländische 
Dividenden des Sondervermögens in Höhe von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
durch die Depotführende Stelle i.d.R das Kreditinstitut 
des Anlegers abgeführt. Der Ausgabe- und Rücknah-
mepreis der Fondsanteile ermäßigt sich insoweit um den 
Steuerabzug zum Ablauf des Geschäftsjahres. Für den 
Fall, dass die Konfession des Anlegers der depotfüh-
renden Stelle nicht bekannt ist, kann in diesem Fall kein 
Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuer-
pflichtige Anleger insoweit Angaben in der Einkommen-
steuererklärung zu machen haben. 
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Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländi-
schen Kreditinstitut oder einer inländischen Kapital-
anlagegesellschaft, so erhält der Anleger, der seiner 
depotführenden Stelle einen in ausreichender Höhe 
ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Be-
scheinigung vor Ablauf des Geschäftsjahres des 
Sondervermögens vorlegt, den abgeführten Steuer-
abzug auf seinem Konto gutgeschrieben. 

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Beschei-
nigung nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, er-
hält der Anleger auf Antrag von der depotführenden 
Stelle eine Steuerbescheinigung über den einbehal-
tenen und abgeführten Steuerabzug und den Solida-
ritätszuschlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, 
den Steuerabzug im Rahmen seiner Einkommen-
steuerveranlagung auf seine persönliche Steuer-
schuld anrechnen zu lassen. 

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen 
nicht in einem Depot verwahrt und Ertragsscheine ei-
nem inländischen Kreditinstitut vorgelegt (Eigen- ver-
wahrung), wird der Steuerabzug in Höhe von 25% 
zzgl. des Solidaritätszuschlags und gegebenenfalls 
Kirchensteuer  vorgenommen. 

21.1.3 Inländische Dividenden 

Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen 
ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. 

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung wird von der 
inländischen Dividende ein Steuerabzug in Höhe von 
25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag) von der depot-
führenden Stelle vorgenommen. Die depotführende 
Stelle berücksichtigt bei Ausschüttungen zudem ei-
nen ggf. vorliegenden Antrag auf Kirchensteuerein-
behalt. Der Anleger erhält den Steuerabzug von 25% 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag) in voller Höhe sofort 
erstattet, sofern die Anteile bei einer inländischen de-
potführenden Stelle verwahrt werden und dort ein 
Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe oder eine 
NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er den 
Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag) unter Beifügung der steuerlichen Bescheini-
gung der depotführenden Stelle auf seine persönliche 
Einkommensteuerschuld anrechnen. 

 

 

 

 

 

21.1.4 Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit 
gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des 
Sondervermögens, werden diese auf Ebene des Son-
dervermögens steuerlich vorgetragen. Diese können 
auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleich-
artigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folge-
jahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der 
negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht 
möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge 
beim Anleger bei der Einkommensteuer erst in dem 
Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das 
Geschäftsjahr des Sondervermögens endet bzw. die 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sondervermö-
gens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge 
auf Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. 
Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommens-
teuer des Anlegers ist nicht möglich. 

21.1.5 Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Subs- 
tanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Be-
sitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen 
Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzu-
zurechnen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen Gewinn. 

21.1.6 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach 
dem 31.12.2008 erworben wurden, von einem Privat-
anleger veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn 
dem Abgeltungssatz von 25 %. Sofern die Anteile in ei-
nem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die 
depotführende Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuer-
abzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausrei-
chenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Beschei-
nigung vermieden werden. 

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die vor 
dem 1.1.2009 erworben wurden, von einem Privatan-
leger innerhalb eines Jahres nach Anschaffung (Spe-
kulationsfrist) wieder veräußert, sind Veräußerungs-
gewinne als Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-
schäften grundsätzlich steuerpflichtig. Beträgt der aus 
”privaten Veräußerungsgeschäften” erzielte Gesamt-
gewinn im Kalenderjahr weniger als 600,00€, ist er 
steuerfrei (Freigrenze). Wird die Freigrenze über-
schritten, ist der gesamte private Veräußerungsge-
winn steuerpflichtig. 
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Bei einer Veräußerung der vor dem 1.1.2009 erwor-
benen Anteile außerhalb der Spekulationsfrist ist der 
Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind 
die Anschaffungskosten um den Zwischengewinn im 
Zeitpunkt der Anschaffung und der Veräußerungs-
preis um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Ver-
äußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppel-
ten einkommensteuerlichen Erfassung von Zwi-
schengewinnen (siehe unten) kommen kann. Zudem 
ist der Veräußerungspreis um die thesaurierten Er-
träge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert 
hat, damit es auch insoweit nicht zu einer Doppelbe-
steuerung kommt. 

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 
31.12.2008 erworbener Fondanteile ist insoweit 
steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im 
Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anleger-
ebene erfassten, nach DBA-steuerfreien Erträge 
zurückzuführen ist (sog. besitzzeitanteiliger Im-
mobiliengewinn). 

21.2 Anteile im Betriebsvermögen Betriebs-
stätte in Deutschland (Steuerinländer) 

21.2.1 Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren, Gewinne aus Termingeschäften und 
Erträge aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenka-
pitalähnlichen Genussrechten und Investmentantei-
len, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge 
aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des Son-
dervermögens erzielt werden, werden beim Anleger 
nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet wer-
den. Zudem werden die Gewinne aus der Veräuße-
rung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis 
f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim Anle-
ger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet wer-
den. 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 
 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite 
haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen 
mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, 
Floater und Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder 
eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl 
von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehan-
delte Gewinnobligationen und Fremdkapital-Ge-
nussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 
 

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steu-
erlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind 
Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz1 (bei Anlegern, 
die Körperschaften sind) oder zu 40% (bei sonstigen be-
trieblichen Anlegern, z.B. Einzel- unternehmern) steu-
erfrei (Teileinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne 
aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termin-
geschäften und Erträge aus Stillhalterprämien sind hin-
gegen in voller Höhe steuerpflichtig. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforde-
rungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, 
sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.). 

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, 
ausgeschüttete Termingeschäftsgewinne sowie aus-
geschüttete  Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen 
grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 
25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für 
Gewinne aus der Veräußerung von vor dem 1.1.2009 
erworbenen Wertpapieren und Gewinne aus vor dem 
1.1.2009 eingegangenen Termingeschäften. Die deut-
sche auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere 
dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine 
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder 
diese Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind und dies der deutschen auszah-
lenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach 
amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird. 

21.2.2 Zinsen und zinsähnliche Erträge 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger 
grundsätzlich steuerpflichtig.2 Dies gilt unabhängig 
davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausge- 
schüttet werden. 

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Ver-
gütung des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage einer 
entsprechenden NV-Bescheinigung möglich. Ansons-
ten erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung über 
die Vornahme des Steuerabzugs. 

21.2.3 In- und ausländische Dividenden 

Dividenden in- und ausländischer Aktiengesell- 
schaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen aus-
geschüttet oder thesauriert werden, sind mit  
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Ausnahme von Dividenden nach dem REITG bei 
Körperschaften steuerfrei.3 Von Einzelunterneh- 
mern sind diese Erträge zu 60 % zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). 

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer 25% zuzüglich Solidaritätszu-
schlag). 

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich 
dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25% zuzüglich 
Solidaritätszuschlag). Die auszahlende Stelle nimmt 
jedoch insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, 
wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft ist (wobei von Körperschaften i.S.d. § 1 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG der auszahlenden Stelle eine 
Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes 
vorliegen muss) oder die ausländischen Dividenden 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind 
und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der 
Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck erklärt wird. 

 
 

1 Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rah-
men der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu  berücksichtigen. 
2 5% der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige 
Be- triebsausgaben und sind somit letztlich doch   steuerpflichtig. 

 

21.2.4 Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit 
gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des 
Sondervermögens, werden diese steuerlich auf Ebe- 
ne des Sondervermögens vorgetragen. Diese kön- 
nen auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der 
Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurech-
nung der negativen steuerlichen Erträge auf den An-
leger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese nega-
tiven Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veranlagungs-
zeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr 
des Sondervermögens endet, bzw. die Ausschüttung 
für das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, 
für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene 
des Sondervermögens verrechnet werden. Eine 
frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht  mög-
lich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21.2.5 Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies be-
deutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Sub-
stanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirk-
sam zu vereinnahmen sind, in der Steuerbilanz auf-
wandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden 
ist und damit technisch die historischen Anschaffungs-
kosten steuerneutral gemindert werden. 

21.2.6 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Be- 
triebsvermögen sind für Körperschaften grundsätzlich 
steuerfrei, soweit die Gewinne aus noch nicht zugeflos-
senen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Divi-
denden und aus realisierten und nicht realisierten Ge-
winnen des Sondervermögens aus in- und ausländi-
schen Aktien herrühren (sogenannter Aktiengewinn). 
Von Einzelunternehmern sind diese Veräußerungsge-
winne zu 60% zu versteuern. 

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktien-
gewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes 
des Investmentanteils. 

 
 

3 5% des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaf-  ten 
als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuer-
pflichtig. 

 

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zu-
dem insoweit steuerfrei, als er auf die während der 
Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der 
Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuerfreien Er-
träge zurückzuführen ist (sog. besitzzeitanteiliger Im-
mobiliengewinn). 

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Im- 
mobiliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz 
des Wertes des Investmentanteils. 

21.3 Steuerausländer 
 
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschütten-
den Sondervermögen im Depot bei einer deut- schen 
depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zin-
sen, zinsähnliche Erträge, Wertpapierver- äußerungs-
gewinne, Termingeschäftsgewinne und ausländische 
Dividenden Abstand genommen, sofern er seine steu-
erliche Ausländereigenschaft nachweist. Inwieweit eine 
Anrechnung oder Erstattung des Steuerabzugs auf in-
ländische Dividenden für den ausländischen Anleger 
möglich ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des 
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Anlegers und der Bundesrepublik Deutschland beste-
henden Doppelbesteuerungsabkommen ab. 
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Sofern die Ausländereigenschaft der depotführen-
den Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nach-
gewiesen wird, ist der ausländische Anleger ge-
zwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 
37 Abs. 2 AO zu beantragen. Zuständig ist das Be-
triebsstättenfinanzamt der depotführenden Stelle. 

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurieren-
der Sondervermögen im Depot bei einer deutschen 
depotführenden Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner 
steuerlichen Ausländereigenschaft der Steuerabzug 
in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag, so-
weit dieser nicht auf inländische Dividenden entfällt, 
erstattet. Erfolgt der Antrag auf Erstattung verspätet, 
kann - wie bei verspätetem Nachweis der Ausländer-
eigenschaft bei ausschüttenden Fonds - eine Erstat-
tung gemäß § 37 Abs. 2 AO auch nach dem Thesau-
rierungszeitpunkt beantragt werden. 

21.4 Solidaritätszuschlag 

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen 
abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 5,5 % zu erheben. Der Solidari-
tätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer anrechenbar. 

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurie-
rung die Vergütung des Steuerabzugs – beispiels-
weise bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vor-
lage einer NV-Bescheinigung oder Nachweis der 
Steuerausländereigenschaft, ist kein Solidaritätszu-
schlag abzuführen bzw. wird bei einer Thesaurierung 
der einbehaltene Solidaritätszuschlag vergütet. 

21.5 Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer deut-
schen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) 
durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf 
entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuer-
satz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteu-
erpflichtige angehört, als Zuschlag zum Steuerabzug 
erhoben. Zu diesem Zweck hat der Kirchensteuer-
pfichtige dem Abzugsverpflichteten in einem schriftli-
chen Antrag seine Religionsangehörigkeit zu benen-
nen. Ehegatten haben in dem Antrag zudem zu erklä-
ren, in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegatten 
entfallende Anteil der Kapitalerträge zu den gesamten 
Kapitalerträgen der Ehegatten steht, damit die Kir-
chensteuer entsprechend diesem Verhältnis aufge-
teilt, einbehalten und abgeführt werden kann. Wird 
kein Aufteilungsverhältnis angegeben, erfolgt eine 
Aufteilung nach Köpfen. 

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonder-
ausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

21.6 Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens 
wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer 
einbehalten. 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare 
Quellensteuer auf der Ebene des Sondervermögens 
wie Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die 
ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene weder 
anrechenbar noch abzugsfähig. 

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum 
Abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fonds-
ebene nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellen-
steuer bereits beim Steuerabzug mindernd berücksich-
tigt. 

21.7 Ertragsausgleich 

Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für 
ausgegebene Anteile, die zur Ausschüttung herange-
zogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren), 
sind steuerlich so zu behandeln wie die Erträge, auf die 
diese Teile des Ausgabepreises entfallen. 

21.8 Gesonderte Feststellung, Außenprüfung 

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Son-
dervermögens ermittelt werden, sind gesondert festzu-
stellen. Hierzu hat die Investmentgesellschaft beim zu-
ständigen Finanzamt eine Feststellungserklärung ab-
zugeben. Änderungen der Feststellungserklärungen, 
z.B. anlässlich einer Außenprüfung (§ 11 Abs. 3 In-
vStG) der Finanzverwaltung, werden für das Ge-
schäftsjahr wirksam, in dem die geänderte Feststellung 
unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche Zurech-
nung dieser geänderten Feststellung beim Anleger er-
folgt dann zum Ende dieses Geschäftsjahres bzw. am 
Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses Ge-
schäftsjahr. 

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirt- 
schaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbe-
reinigung an dem Sondervermögen beteiligt sind. Die 
steuerlichen Auswirkungen können entweder positiv o-
der negativ sein. 
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21.9 Folgen der Verschmelzung von 
Sondervermögen 

In den Fällen der Übertragung aller Vermögensge- 
genstände eines Sondervermögens in ein anderes 
Sondervermögen gem. § 40 InvG bzw. vergleichbarer 
ausländischer Vorschriften kommt es weder auf der 
Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten 
Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Re-
serven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. 

21.10 Folgen der Verschmelzung von 
Sondervermögen 

In den Fällen der Übertragung aller Vermögensge- 
genstände eines Sondervermögens in ein anderes 
Sondervermögen gem. § 40 InvG bzw. vergleichbarer 
ausländischer Vorschriften kommt es weder auf der 
Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten 
Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Re-
serven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. 

 

 

 

 

 

21.11 Transparente, semitranspa-
rente und intransparente Besteuerung 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. 
transparente Besteuerung) gelten nur, wenn sämtli-
che Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 
InvStG bekannt gemacht werden (sog. steuerliche Be-
kanntmachungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als 
das Sondervermögen Anteile an anderen inländi-
schen Sondervermögen und Investmentaktiengesell-
schaften, EG-Investmentanteile und ausländische In-
vestmentanteile, die keine EG-Investmentanteile sind, 
erworben hat (Zielfonds i.S.d. § 10 InvStG) und diese 
ihren steuerlichen Bekanntmachungspflichten nach-
kommen. 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche 
Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, be-
kannt zu machen. 

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht 
garantiert werden, insbesondere soweit das Sonder-
vermögen Zielfonds erworben hat und diese ihren 
steuerlichen Bekanntmachungspflichten nicht nach-
kommen. In diesem Fall werden die Ausschüttungen 
und der Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds so-
wie 70 % der Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr 

des jeweiligen Zielfonds (mindestens jedoch 6 % des 
Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf der 
Ebene des Sondervermögens angesetzt. 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem bestrebt, 
Besteuerungsgrundlagen außerhalb des § 5 Abs. 1 
InvStG (wie insbesondere den Aktiengewinn, den 
Immobiliengewinn und den Zwischengewinn) be-
kannt zu machen. 

21.12 EU-Zinsrichtlinie/ Zinsinformationsverordnung 

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der 
die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003, 
ABL. EU Nr. L 157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenz-
überschreitend die effektive Besteuerung von Zinser-
trägen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicher-
stellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der 
Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Monaco 
und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, 
die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen. 
Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im 
europäischen Ausland oder bestimmten Drittstaaten 
ansässige natürliche Person von einem deutschen 
Kreditinstitut 
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(das insoweit als Zahlstelle handelt) gutgeschrieben er-
hält, von dem deutschen Kreditinstitut an das Bundes-
zentralamt für Steuern und von dort aus letztlich an die 
ausländischen Wohnsitzfinanzämter gemeldet. 

Entsprechend werden Zinserträge, die eine natürliche 
Person in Deutschland von einem ausländischen Kre-
ditinstitut im europäischen Ausland oder in bestimmten 
Drittstaaten erhält, von der ausländischen Bank letzt-
lich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Al-
ternativ zur Meldung an das deutsche Wohnsitzfinanz-
amt behalten einige ausländische Staaten Quellen-
steuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Euro-
päischen Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten 
ansässigen Privatanleger, die grenzüberschreitend in 
einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto führen 
und Zinserträge erwirtschaften. 

U. a. Luxemburg und die Schweiz haben sich ver- 
pflichtet, von den Zinserträgen eine Quellensteuer 
i.H.v. 35 % einzubehalten. Der Anleger erhält im Rah-
men der steuerlichen Dokumentation eine Bescheini-
gung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteu-
ern im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich 
vom Steuerabzug im Ausland befreien zu lassen, in-
dem er eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung 
seiner Zinserträge gegenüber der ausländischen Bank 
abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuerab-
zug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die 
gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden. 

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für 
jeden in– und ausländischen Fonds anzugeben, ob er 
der ZIV unterliegt (in scope) oder nicht (out of scope). 

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche 
Anlagegrenzen. 

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15% 
Forderungen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahl-
stellen, die letztendlich auf die von der Kapitalanlage-
gesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine 
Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu ver-
senden. Ansonsten löst die Überschreitung der 15%-
Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bun-
deszentralamt für Steuern über den in der Ausschüt-
tung enthaltenen Zinsanteil aus. 

Bei Überschreiten der 40%-Grenze ist der in der 
Rückgabe oder Veräußerung der Fondsanteile ent- 
haltene Zinsanteil zu melden. Handelt es sich um ei- 
nen ausschüttenden Fonds, so ist zusätzlich im Falle 

der Ausschüttung der darin enthaltene Zinsanteil an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Handelt es 
sich um einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Mel-
dung konsequenterweise nur im Falle der Rückgabe o-
der Veräußerung des Fondsanteils. 

HINWEIS: 

DIE STEUERLICHEN AUSFÜHRUNGEN GEHEN 
VON DER DERZEIT BEKANNTEN RECHTSLAGE 
AUS. SIE RICHTEN SICH AN IN DEUTSCHLAND UN-
BESCHRÄNKT EINKOMMENSTEUERPFLICHTIGE 
ODER UNBESCHRÄNKT KÖRPERSCHAFTS-
TEUER- PFLICHTIGE PERSONEN. ES KANN JE-
DOCH KEINE GEWÄHR DAFÜR ÜBERNOMMEN 
WERDEN, DASS SICH DIE STEUERLICHE BEUR-
TEILUNG DURCH GESETZGEBUNG, RECHTSPRE-
CHUNG ODER ERLASSE DER FI- NANZVERWAL-
TUNG NICHT ÄNDERT. 

22. Besteuerung ausländischer Investmentfonds 
für Privatanleger in Österreich 

 

Die in diesem Prospekt angeführten Informationen 
über die Ertragsbesteuerung decken nur eine allge- 
meingültige Betrachtungsweise für österreichische 
Pri- vatanleger in ausländischen Investmentfonds ab; 
Rückschlüsse auf die individuelle Besteuerung der 
An- teilsinhaber können auf Basis dieser Informatio-
nen nicht gezogen werden. Die endgültige Beurtei-
lung steuerlicher Fragen in Bezug auf den einzelnen 
Investor kann daher nur ein Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer abgeben. Grundsätzlich werden durch 
das österreichische Steuerrecht alle auf Fondsanteile 
entfallenden Ausschüttungen bzw. die vom jeweiligen 
Fonds vereinnahmten und nicht zur Kostendeckung 
oder Ausschüttung verwendeten Dividenden, Zinsen 
oder sonstigen Erträge) als Kapitalerträge beurteilt, 
die steuerpflichtig sind. 

Ein Fonds ist als solcher kein Steuersubjekt, vielmehr  
werden die Erträge nach dem „Durchgriffsprinzip“ 
dem Anteilsinhaber zugerechnet. Grundsätzlich wird 
zwischen zwei Ertragskomponen- ten unterschieden: 

 • Ausschüttungsgleicher ordentlicher Ertrag: bein- 
haltet Dividenden, Zinserträge und sonstige Erträge 
nach Abzug aller im Fonds anfallenden Kosten. Über-
steigen die Kosten die ordentlichen Erträge, so ist der 
übersteigende Teil mit den Substanzgewinnen zu ver-
rechnen. 

 • Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzge-
winne: umfassen weitestgehend 20% der realisierten  
Kursgewinne/-verluste  aus  Aktien nach Abzug der 
die ordentlichen Erträge übers- teigenden Kosten. 
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Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren und 
aus damit im Zusammenhang stehenden derivativen 
Produkten sind zur Gänze steuerfrei. 

Ausschüttungen eines Fonds fließen dem Anleger 
im Zeitpunkt der Vereinnahmung zu (tatsächlicher 
Zufluss). Werden die Erträge eines Fonds nicht an 
die Anteilsinhaber ausgeschüttet, gelten nach der-
zeitiger Rechtslage diese erwirtschafteten Erträge 
(einschließlich Substanzgewinne) eines Fonds 4 
Monate nach Ende des Geschäftsjahres als ausge-
schüttet (fiktiver Zufluss). 

Die Fondserträge sind grundsätzlich einkommen- 
steuerpflichtig. Werden die ausländischen Fonds- 
an- teile von einem österreichischen Kreditinstitut 
ver- wahrt, so unterliegen die Fondserträge grund-
sätzlich dem Kapitalertragsteuer-System (KESt).   

Die genaue steuerliche Behandlung hängt davon ab, 
ob die ausländische Fondsgesellschaft sowohl auf 
täglicher als auch auf jährlicher Basis die Steuerda- 
ten über die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) 
in die österreichischen Bankensysteme einspielen 
lassen (Meldefonds) oder zumindest über einen ös-
terreichischen steuerlichen Vertreter die Ertrags-
kompo- nenten an das Bundesministerium für Finan-
zen (BMF) meldet. Je nachdem lassen sich drei 
Fondska- tegorien unterscheiden: 

 

1) Meldefonds 

Meldet der Auslandsfonds Daten an die OeKB, so 
zieht die depotführende Bank dem Kunden 25% 
KESt auf den steuerpflichtigen Teil der Ausschüt-
tung, die ausschüttungsgleichen Erträge und den im 
Privatvermögen steuerpflichtigen Substanzgewinn 
ab. Der Fonds liefert somit dieselben Daten wie ös-
terreichi- sche Fonds und der Kunde ist damit end-
besteuert und muss die Erträge aus dem Melde-
fonds  nicht mehr in die Steuererklärung aufnehmen. 
Es fällt auch keine Sicherungssteuer an (vgl. 

Sämtliche in Österreich vertriebene Teilfonds sind 
Meldefonds und somit endbesteuert. 

 

2) Nicht-Meldefonds, weiß 

Meldet der Auslandsfonds keine Daten an die OeKB, 
meldet er jedoch ein Mal im Jahr über einen österrei- 

chischen steuerlichen Vertreter die Ertragskom- po- 
nenten an das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF), so handelt es sich um einen weißen Fonds. 
Für die Teilfonds, welche zum öffentlichen Vertrieb 
in Österreich zugelassen sind, wurde die BAWAG 

P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichi-
sche Postsparkasse Aktiengesellschaft, Seitzergasse 
2-4, A- 1010 Wien, als steuerlicher Vertreter gemäß § 
40 In- vFG gegenüber dem BMF namhaft gemacht. 
Sie erfüllen damit die Voraussetzungen zur Behand-
lung als weisser Fonds. 

Bei weißen Fonds, die keine Meldefonds sind (vgl. 1) 
hat die depotführende Bank als kuponauszahlende 
Stelle von der gesamten Ausschüttung grundsätzlich 
25 von Hundert Kapitalertragsteuer (KESt) einzube-
halten. Ein KESt-Abzug auf Ausschüttungen, die über 
eine Zahlstelle in Österreich ausbezahlt werden, hat 
nach dem 31. März 2003 für Zwecke der Einkom-
mensteuer Endbesteuerungswirkung. 

Weiters müssen alle nicht ausgeschütteten Erträge 
(ordentliche ausschüttungsgleiche Erträge und Sub-
stanz- gewinne) in die Einkommensteuererklärung 
aufgenommen werden und unterliegen dem Son-
dereinkom- mensteuersatz von 25 von Hundert. Die 
Veröffentlichung der vom steuerlichen Vertreter nach-
gewiesenen ausschüttungsgleichen Erträge erfolgt 
auf der Homepage des Bundesministeriums für Fi-
nanzen unter: https://www.profitweb.at/login/ in-
dex.jsp 

Des Weiteren kommt die so genannte Sicherungs- 
steuer, die die Anleger zur Versteuerung der Fondser-  
träge „zwingen“ soll, zum Tragen. Das depotführende  
Kreditinstitut hat auf den Fondsbestand zum 31. De- 
zember jeden Jahres eine Sicherungssteuer in Höhe 
von 1,5 von Hundert des letzten im Kalenderjahr fest- 
gesetzten Rücknahmepreises einzubehalten. Wird 
der Fondsanteil unterjährig veräußert oder auf ein an-
deres in- oder ausländisches Depot verbracht, beträgt 
die Si- cherungssteuer unabhängig vom Erwerbszeit-
punkt 0,125 von Hundert pro im Veräuße- rungszeit-
punkt laufenden Kalendermonat (z.B. Kauf 15. März, 
Verkauf 20. Dezember = 12 mal 0,125 vH, d.h. 1,5%) 
des im Zeitpunkt der Veräußerung bzw. Verbringung 
zuletzt festgesetzten Rücknahmepreises. Der Abzug 
der Si- cherungssteuer kann unterbleiben, wenn der 
Steuerpflichtige das depotführende Kreditinstitut inso-
weit vom Bankgeheimnis befreit, dass dieses das Fi-
nanzamt des Kunden verständigt, dass der Kunde 
ausländische Investmentfonds hält. Somit wird sicher-
gestellt, dass er seiner Steuerpflicht nachkommt („Of-
fenlegungserklärung“). 

 

Die Sicherungssteuer wird von der depotführenden 
Bank einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. 
Sie bedeutet für den Kunden keine Endbesteuerung, 
ist aber bei späterer Aufnahme der ausschüttungs- 
gleichen Erträge in die Einkommensteuererklärung 
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auf die Einkommensteuer anrechenbar. 

 

3) Nicht-Meldefonds, schwarz 

Werden weder Daten an die OeKB geschickt, noch 
über einen steuerlichen Vertreter die ausschüttungs- 
gleichen Erträge an das BMF gemeldet, so handelt 
es sich um einen schwarzen Fonds, der einer Pau-
schal- besteuerung unterliegt. Bemessungsgrund-
lage ist hierbei das Höhere von 90 der Wertsteige-
rung im Kalenderjahr und 10% des letzten im Kalen-
derjahr festgesetzten Rücknahmepreises. Diese 
pauschalen Beträge unterliegen 25 von Hundert 
Sondereinkommen- steuersatz. 

Bei unterjähriger Veräußerung unterliegt der Unter- 
schiedsbetrag zwischen dem Rücknahmepreis im 
Veräußerungszeitpunkt und dem letzten im abge- 
schlossenen Geschäftsjahr ermittelten Rücknahme- 
preis, mindestens aber 0,8 von Hundert des bei der 
Veräußerung angesetzten Rücknahmepreises für 
je- den angefangenen Monat des zum Zeitpunkt der 
Ver- äußerung laufenden Geschäftsjahres der 25%i-
gen Pauschalbesteuerung. Es ist jedoch auch zuläs-
sig, den gesamten Jahresertrag anzusetzen. Dies 
gilt sinngemäß auch bei unterjährigem Erwerb. 

Ausländische Fondsanteile, die korrekt besteuert 
sind, sind von der Erbschaftssteuer befreit. Für Zwe- 
cke der Schenkungssteuer sind die Fondsanteile mit 
dem Rücknahmepreis (Börsenkurs, veröffentlichter 
Rechenwert) in die Steuererklärung aufzunehmen. 

23. Auslagerung 

Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende Aufgaben 
anderen Unternehmen übertragen: 

Die Funktion der Transferstelle wurde ausgelagert 
an die European Depositary Bank SA. 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fonds-
buchaltung werden durch die BayernInvest Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH erbracht. 

Die Risikomessung für die einzelnen Teilfonds wird 
durchgeführt von der BayernInvest Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH. 

24. Jahres-/Halbjahresber-
ichte/weitere Verkaufsunterlagen 

Die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der aktu-
elle Verkaufsprospekt mit der geltenden Fassung des 
Verwaltungsreglements sind kostenlos bei der Ver-
waltungsgesellschaft erhältlich sowie auf der Website 
www.bayerninvest.lu verfügbar. 

 

25. Abschlussprüfer 

Mit der Prüfung des Fonds, der Teilfonds und des Jah-
resberichtes ist PricewaterhouseCoopers Luxem- 
bourg Société coopérative; 2, rue Gerhard Mercator, 
L-1014 Luxembourg beauftragt. 

 
 

http://www.bayerninvest.lu/
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26. Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren 
auf die Tatsache hin, dass regelmäßig über eine Zwi-
schenstelle in einen OGAW investiert wird, welche 
die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des 
Investors unternimmt. Insofern können Investoren 
nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittelbar 
gegen den OGAW geltend machen. Investoren wird 
geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 

27. Zahlungen an die Anteilinhaber/ Verbreitung 
der Berichte und sonstige Informationen 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sicher-
gestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten 
und dass Anteile zurückgenommen werden. Die in 
diesem Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerinforma-
tionen können auf dem unter Ziffer 1 “Grundlagen“ in 
diesem Verkaufsprospekt angegebenen Wege bezo-
gen werden. 

28. Zusätzliche Hinweise für Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sämtliche 
sonstigen Mitteilungen und Informationen an die An-
teilinhaber sind in der Bundesrepublik Deutschland 
bei den im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstel-
len und Informationsstellen in der Bundesrepublik 
Deutschland erhältlich. Ebendort können die Anteilin-
haber auch den Verkaufsprospekt, die KIIDs, das Ver-
waltungsreglement, Jahres- und Halbjahresberichte 
für den Erwerb von Anteilen kostenlos in digitaler so-
wie in Papierform erhalten und den Verwahrstellen-
vertrag, den Zentraladministrationsvertrag, Fondsma-
nagerverträge, Anlageberaterverträge sowie die Sat-
zung der Verwaltungsgesellschaft einsehen. Aus-
gabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige veröf-
fentlichungspflichtige Mitteilungen an die Anteilinha-
ber werden zudem im Einklang mit den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen des deutschen Rechts in 
der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 

Neben der Veröffentlichung in einem in diesem Ver-
kaufsprospekt genannten Informationsmedium sind 
die Anleger entsprechend § 167 KAGB i.V.m. § 298 II 
KAGB unverzüglich außerdem über ihre depotfüh-
renden Stellen in bestimmten Fällen durch ein Me-
dium zu informieren, auf welchem Informationen für 
eine den Zwecken der Informationen angemessene 
Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wie-
dergegeben werden, etwa in Papierform oder elekt-
ronischer Form (sogenannter „dauerhafter Datenträ-
ger“). Diese Information umfasst die wesentlichen In-
halte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, 

die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Än-
derung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-
tere Informationen erlangt werden können. 

Die Information mittels Dauerhaftem Datenträger 
umfasst folgende Sachverhalte: 

1. die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder 
Aktien eines Investmentvermögens; 

2. die Kündigung der Verwaltung eines Investment-
vermögens oder dessen Abwicklung; 

3. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den 
bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar 
sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder 
die Vergütungen und Aufwendungserstattungen 
betreffen, die aus dem Investmentvermögen ent-
nommen werden können, einschließlich der Hinter-
gründe der Änderungen sowie der Rechte der An-
leger in einer verständlichen Art und Weise; dabei 
ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere In-
formationen hierzu erlangt werden können, 

4. die Verschmelzung von Investmentvermögen in 
Form von Verschmelzungsinformationen, die ge-
mäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu er-
stellen sind, und 

5. die Umwandlung eines Investmentvermögens in 
einen Feederfonds oder die Änderung eines Mas-
terfonds in Form von Informationen, die gemäß Ar-
tikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen 
sind. 

Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen auf die Anteile 
sowie sonstige Zahlungen werden an die Anteilinha-
ber in der Bundesrepublik Deutschland durch die 
Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezahlt. 

28. Zusätzliche Hinweise für Anleger in Ungarn 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sämtli- 
che sonstigen Mitteilungen und Informationen an die 
Anteilinhaber sind in Ungarn bei der in diesem Ver-
kaufsprospekt verzeichneten Vertriebs- und Zahl-
stelle in Ungarn erhältlich. Ebendort können die un-
garischen Anteilinhaber auch den Verkaufsprospekt, 
die KIIDs, das Verwaltungsreglement, die „Speziellen 
Regelungen hinsichtlich der Einführung von Anteilen 
der Teilfonds des DKB in den ungarischen Handel“, 
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Jahres- und Halbjahresberichte und sonstige Unterla-
gen für den Erwerb von Anteilen erhalten und die in 
diesem Prospekt genannten Verträge sowie die Sat-
zung der Verwaltungsgesellschaft einsehen. Aus-
gabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige veröffent-
lichungspflichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 
werden zudem im Einklang mit den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen des ungarischen Rechts 
auf der Internetseite der MKB Ungarn (http://www. 
mkb.hu) veröffentlicht. 

Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen auf die Anteile 
sowie sonstige Zahlungen werden an die Anteilinhaber 
in Ungarn durch die Vertriebs- und Zahlstelle in Un-
garn ausgezahlt. 

29. Weitere Investmentvermögen, die von der 
Gesellschaft verwaltet werden 

Richtlinienkonforme Investmentvermögen: 
 

BayernInvest, Luxemburger Investmentfonds mit ei- 
ner Umbrella-Struktur mit den folgenden Teilfonds: 

• BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds 
 

• BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds 
 

• BayernInvest Osteuropa Fonds 
 

• BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds 
 

 
 

BayernInvest Euro, Luxemburger Investmentfonds 
mit einer Umbrella-Struktur mit den folgenden Teil-
fonds: 

• BayernInvest Euro Covered Bond Fonds 
 

• BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds 
 

• BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin 
Fonds 

 
 

Vermögensfonds, Luxemburger Investmentfonds 
mit einer Umbrella-Struktur mit folgenden Teil-
fonds: 

• Vermögensfonds Basis Renten Fonds 

• Vermögensfonds Balance 

• Vermögensfonds HUK Welt Fonds 

• Vermögensfonds VRK Ethik Fonds 

• Stand: Juni 2022 

 

30. Belehrung über das Recht des Käufers 
zum Widerruf nach § 305 KAGB (Haustürge-
schäfte) 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen bzw Aktien 
durch mündliche Verhandlungen außerhalb der stän-
digen Geschäftsräume desjenigen, der die Aktien ver-
kauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käu-
fer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist 
von zwei Wochen der ausländischen Verwaltungsge-
sellschaft gegenüber in Textform widerrufen (Wider-
rufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die 
Aktien verkauft oder den Kauf vermittelt, keine ständi-
gen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fern-
absatzgeschäft i.S.d. § 312b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleis-
tungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankun-
gen unterliegt (§ 312g II Nr.8 BGB), ein Widerruf aus-
geschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die recht-
zeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Wider-
ruf ist gegenüber der 
BayernInvest Luxembourg S.A.  
z.Hd. Abt. Fund Consulting & Tax Services  
6B, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 

 
schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden 
einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei 
eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Wider-
rufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift 
des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer aus-
gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Wider-
rufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. 

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den 
Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, 
wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der 
Käufer die Aktien im Rahmen seines Gewerbebetrie-
bes erworben hat oder er den Käufer zu den Ver-
handlungen, die zum Verkauf der Aktien geführt ha-
ben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 
34f I der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Invest- 
mentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebe-
nenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der er-
worbenen Anteile,

http://www/


53  
die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der 
dem Wert der bezahlten Antteile am Tage nach dem Ein-
gang der Widerrufserklärung entspricht. 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet 
werden. 
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31. DKB Nachhaltigkeitsfonds im Überblick 

DKB Nachhaltigskeitsfonds SDG 

Anlageziel  

 
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer at-

traktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne 

aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken 

Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskrite-

rien verschiedener Stilarten standhalten. Im Rahmen 

der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunk-

ten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite 

Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG strebt eine nach-

haltige Investition an und erfüllt damit die Vorausset-

zungen des Artikels 9 der VERORDNUNG (EU) 

2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES über nachhaltige Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenle-

gungsverordnung“). Zudem erfolgt die Investition in 

Wirtschaftsaktivitäten, die zu einem Umweltziel im 

Sinne von Artikel 5 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 

über die Einrichtung eins Rahmens zur Erleichterung 

nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomieverord-

nung“) beitragen.  

In der Taxonomieverordnung werden solche Aktivitäten 

anhand ihres Beitrages zu den folgenden Umweltzielen 

bestimmt: 

- Klimaschutz 

- Anpassung an den Klimawandel 

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- 

und Meeresressourcen 

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

- Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung 

- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversi-

tät und der Ökosysteme 

Eine Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, 

wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder 

mehreren der beschriebenen Umweltziele leistet, kei-

nes der Umweltziele wesentlich beeinträchtigt (Grund-

satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) 

und zudem unter Einhaltung des in Artikel 18 der Taxo-

nomieverordnung definierten Mindestschutzes erfolgt. 

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beein-

trächtigungen“ gilt nur für solche Investitionen des Teil-

fonds, die den Kriterien der Europäischen Union für 

                                                
1 https://sdgs.un.org/goals , https://17ziele.de 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten Rechnung 

tragen. 

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds bestehen im 

Kauf von Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zur 

Erfüllung der Zielsetzungen der 17 UN Nachhaltigkeits-

ziele (UN Sustainable Development Goals / SDG1) leis-

ten. Diese werden mittels eines externen Datenanbieters 

anhand des Anteils ihres Umsatzes, der aus Produkten 

generiert wird, die einen positiven Beitrag zu mindestens 

einem der 17 SDG leisten, identifiziert. Der Investitions-

prozess sieht vor, diesen Anteil über das Gesamtportfolio 

unter der Berücksichtigung von Markt- und Konzentrati-

onsrisiken möglichst zu maximieren. Nähere Informatio-

nen zum ESG-Investmentprozess stehen Investoren un-

ter dem Link https://www.bayerninvest.de/maerkte-mei-

nungen/nachhaltiges-investieren/nachhaltiges-investie-

ren/index.html zur Verfügung. 

Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, dass die investierten 

Unternehmen keine negativen Externalitäten verursa-

chen. Negative Externalitäten beinhaltet in diesem Zu-

sammenhang Unternehmen, deren Geschäftspraxis 

schwere oder sehr schwere Kontroversen aufweisen, die 

eine relativ schlechte allgemeine ESG-Qualität (gemes-

sen anhand des ESG-Ratings) aufweisen, in aggressi-

vem Kreditgeschäft oder der Produktion mit kontroverser 

Waffen beteiligt sind, eine übermäßig hohe CO2-Intensi-

tät aufweisen oder über die definierte Geringfügigkeits-

schwelle hinausgehenden Umsatz mit konventionellen 

Waffen, Alkohol oder Tabak erzielen. Zudem erfolgt 

keine Investition in Unternehmen, die einen Umsatzanteil 

von mehr als 30% mit thermischer Kohle erzielen. 

Unternehmen aus dem investierbaren Universum dürfen 

außerdem nicht in Konflikt der globalen Initiative für ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung UN Global 

Compact2 stehen, um eine gute Governance der Zielun-

ternehmen sicherzustellen. Die Prüfung der oben ge-

nannten Kriterien erfolgt durch Einbezug des Indikators 

„Exposure to Sustainable Impact Solutions“ des externen 

Datenabieters MSCI ESG. Die Prüfung erfolgt vor und 

während der Investitionsphase für jeden Einzeltitel.  

Durch diese Mindestanforderungen wird das Investiti-

onsuniversum gegnüber einem breiten Marktindex deut-

lich eingeschränkt um sicherzustellen, dass jede Investi-

tion des Fonds einen positiven Beitrag zu den SDG för-

dert.  

Der SDG Beitrag, gemessen in Prozent des Umsatzes, 

2 https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/dgcn-ungc.php 

https://www.bayerninvest.de/maerkte-meinungen/nachhaltiges-investieren/nachhaltiges-investieren/index.html
https://www.bayerninvest.de/maerkte-meinungen/nachhaltiges-investieren/nachhaltiges-investieren/index.html
https://www.bayerninvest.de/maerkte-meinungen/nachhaltiges-investieren/nachhaltiges-investieren/index.html
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kann monatlich dem ESG-Report der BayernInvest ent-

nommen werden. Ziel des Fonds ist es, über den ge-

samten Investitionszeitraum einen positiven Anteil zu 

erreichen.  

Durch die Investition in Aktien incentiviert der Fonds so-

mit Initiativen der Zielunternehmen, das eigene Ge-

schäftsmodell möglichst vollständig auf die SDG aus-

zurichten und negative Externalitäten ihres Geschäfts-

modells auszuschließen und erreicht damit ein nach-

haltiges Investment.  

Der nachhaltige Effekt der Investition wird außerdem 

durch das Engagement- und Stimmverhalten der Bay-

ernInvest gestärkt. Die BayernInvest wird sich im Dia-

log mit dem Unternehmen sowie in den Abstimmungen 

der Jahreshauptversammlungen regelmäßig Schwer-

punkte setzen und ausgewählte SDGs besonders stark 

hervorheben. In den Jahren 2021 und 2022 sind das 

die drei SDG Klimaschutz, Gesundheit und Wohlerge-

hen sowieNachhaltige Städe und Gemeinden.Neben 

der strategischen Ausrichtung für das jeweilige Unter-

nehmen ist das Ziel des Dialogs, die Datenqualität und 

–quantität für nachhaltigkeitsbezogeneVeröffentlichun-

gen zu verbessern. Zur Prüfung der Konformität des 

Portfolios mit den Anlagebedingungen werden daten 

von Dritten eingesetzt. Es besteht eine Abhängigkeit 

zur Datenverfügbarkeit und –qualität des Dienstleis-

ters. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt das Ziel, den 

Anlegern den Anteil der  Investitionen in taxonomiekon-

forme Aktivitäten zur Verfügung zu stellen und gewähr-

leistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass nur Daten 

von ausreichender Qualität eingesetzt werden. 

Die technischen Bewertungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Aktivitäten der Taxonomieverordnung 

(Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Ein-

richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 

Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 

2019/2088) sind in Bezug auf die ersten beiden Um-

weltziele, namentlich Mitigation des Klimawandels so-

wie Anpassung an den Klimawandel, noch nicht finali-

siert oder sind noch nicht entwickelt worden, bspw. für 

die vier weiteren Umweltziele der Taxonomieverord-

nung. Diese detaillierten Kriterien werden zukünftig die 

Verfügbarkeit von vielen spezifischen Daten für jedes 

Investment voraussetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt lie-

gen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfba-

ren sowie aktuellen Daten vor, um die Investments hin-

sichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß 

Taxonomieverordnung zu prüfen. Zum jetzigen Zeit-

punkt kann die Gesellschaft daher keine standardisierten 

und vergleichbaren Veröffentlichungen zu den Anteilen 

ökologisch nachhaltiger Investitionen im Sinne der Taxo-

nomieverordnung vornehmen. Wenngleich im Fonds In-

vestitionen in Wirtschaftstätigkeiten stattfinden, die zu ei-

nem Umweltziel beitragen und möglicherweise mit den 

technischen Bewertungskriterien in Einklang stehen, ist 

die Gesellschaft derzeit nicht in der Lage zu beschreiben 

 

(a) zu welchem Anteil die Investitionen des Fonds in Wirt-

schaftstätigkeiten allokiert sind, die als ökologisch nach-

haltig qualifizieren und die im Einklang mit der Taxono-

mieverordnung stehen; 

(b) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamtportfo-

lios der Fonds Investitionen in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit vornimmt, die im Einklang mit der Ta-

xonomieverordnung stehen; oder 

(c) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamtportfolios 

der Fonds Investitionen in Anlagen tätigt, die Über-

gangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten (wie in 

der Taxonomieverordnung beschrieben) darstellen. 

 

Die Gesellschaft wird diese Situation aktiv beobachten 

und sicherstellen, dass der Mindestanteil der Investitio-

nen in taxonomiekonforme Aktivitäten so bald wie mög-

lich nach Inkrafttreten der technischen Regulierungs-

standards hinsichtlich Inhalt und Darstellung der Anga-

ben gemäß Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 Absatz 6 und Ar-

tikel 11 Absatz 5 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 in 

der durch die Taxonomieverordnung geänderten Fas-

sung zur Verfügung stehen wird. Der Anteil taxonomie-

konformer Aktivitäten, „ermöglichender Aktivitäten“ (Akti-

vitäten, deren Beitrag zu den Umweltzielen darin besteht, 

dass sie umweltschonende Wirtschaftsaktivitäten ermög-

lichen) und von „Übergangsaktivitäten“ (Aktivitäten, bei 

denen es keine technologisch und wirtschaftliche durch-

führbare, kohlenstoffarme Alternative gibt, die jedoch 

beim Übergang zu einer umweltfreundlicheren Gestal-

tung des Wirtschaftssektor unterstützend wirken) werden 

den Anlegern ab der vollständigen Verfügbarkeit der Da-

ten und dem Vorliegen der regulatorischen technischen 

Standards („RTS“) der Offenlegungsverordnung, welche 

die Berechnungsmethode des Anteils ökologisch nach-

haltiger Investitionen sowie die Vorlagen für diese Veröf-

fentlichungen definieren, zur Verfüng stehen und in einer 

aktualiserten Ausgabe dieses Prospektes enthalten sein. 

 

Anlagestrategie 
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Nachhaltigkeitsrisiken werden bei den Investitions-
entscheidungen einbezogen. Die Gesellschaft be-
trachtet Nachhaltigkeitsrisiken als Faktor anderer Ri-
sikoarten, insbesondere des Marktpreisrisikos, des 
Adressenausfallrisikos, des Liquiditätsrisikos sowie 
des operationellen Risikos. Für alle genannten Risi-
koarten sind mehrstufige interne Kontrollprozesse im 
Sinne des Three Lines of Defense Modells integriert. 
Im sogenannten Three Lines of Defense Modell stel-
len die operativen Kontrollen der sogenannten Risi-
koträger die First Line (erste Verteidigungslinie), die 
verschiedenen Risiko-kontrollen, Compliance- und 
Oversight-Funktionen die Second Line (zweite Ver-
teidigungslinie) und eine unabhängige Qualitätssi-
cherung die Third Line (dritte Verteidigungslinie). 
Jede dieser drei Verteidigungslinien stellt eine ele-
mentare Rolle in der Organisationsstruktur der Ge-
sellschaft dar. Dieses Modell organisiert im Kern die 
Akteure und Komponenten des internen Steuerungs- 
und Kontrollsystems (IKS). Die im Rahmen des Mo-
dells implementierten Kontrollprozesse sehen vor, 
dass der zuständige Portfoliomanager bei der Anla-
geentscheidung alle relevanten Risiken, inkl. Nach-
haltigkeitsrisiken berücksichtigt. Die Überwachung 
dieser Entscheidungen ist mittels der Durchführung 
von Kontrollprozessen in unabhängigen Einheiten in-
nerhalb der Gesellschaft sichergestellt. Die Gestal-
tung der Prozesse sowie deren Funktionalität wer-
den regelmäßig durch Auditoren geprüft. Nachhaltig-
keitsrisiken können die Anlageziele des Fonds be-
einflussen und sich damit auch nachteilig auf die 
Rendite auswirken. 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG investiert min-
destens 60% seines Wertes in börsennotierte Aktien 
aus der ganzen Welt. 

Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung 
eines Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr 
strebt das Fondsmanagement an, das Teilfonds-
vermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selekti-
onsprozess in den jeweils analytisch interessantes-
ten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfo-
liostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung 
der Unternehmen in den spezifischen Länderindi-
zes Rechnung getragen werden Des Weiteren 
kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsanleihen und Optionsschei-
nen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von 
Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestim-
mungen des Fonds entsprechen, berechtigen 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG darf höchstens 
10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW 

oder anderer OGA anlegen, soweit diese die Voraus-
setzungen des Artikel 15 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/61 erfüllen und gemäß Iihren Anlagebedin-
gungen mindestens 51 % ihres Wertes in die vorge-
nannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zuge-
lassene oder auf einem organisierten Markt notierte 
Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen. 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstim-
mung mit der Definition des deutschen Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein 
Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist 
und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, so-
fern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 
Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kri-
terien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie. 

Zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie kann 
der Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und 
Instrumente verwenden, wobei das mit Derivaten ver-
bundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Teil-
fonds nicht überschreiten darf. 

Im Übrigen kann in alle gemäß Artikel 4 des Verwal-
tungsreglements zulässigen Vermögenswerte inves-
tiert werden. 

Risikoprofil 

Durch die internationale Streuung des DKB  Nachhal-
tigkeitsfonds SDG partizipiert der Investor an globalen 
überdurchschnittlich wachsenden Unternehmen, die 
die Risiken einer unterschiedlichen ökologischen und 
sozialen Entwicklung und die daraus resultierenden 
Folgen verhindern möchten. Obwohl die Wertentwick-
lung der Aktienanlage Schwankungen unterworfen ist, 
bedingt die breite Streuung des DKB  Nachhaltigkeits-
fonds SDG eine weitgehende Unabhängigkeit von der 
spezifischen Entwicklung der Einzeltitelanlage. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere markt- 
und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 
von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-
ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 
schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn 
sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von 
Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anla-
gen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien 
stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtli-
cher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher 
unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wert-
schwankungen als z.B. festverzinsliche  Wertpapiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 
Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge- stei-
gert werden können, besteht die Möglichkeit, dass sich 
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zeitweise im Teilfonds auch verstärkt Aktien kleinerer 
und mittlerer Unternehmen befindden. Insbesondere 
Aktien vorwiegend kleinerer, weniger ausgereifter Un-
ternehmen unterliegen in der Regel höheren Schwan-
kungen als der Markt allgemein. Die Gründe hierfür lie-
gen darin, dass die Wertpapiere generell in kleineren 
Mengen gehandelt werden und dass diese Unterneh-
men größeren Geschäftsrisiken ausgesetzt sind. An-
gesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwan-
kungen von Aktienwerten kann es bei schwerpunkt-
mäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entspre-
chenden großen und kleinen Veränderungen des Wer-
tes des Teilfonds kommen. 

Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer 
Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich 
die besonderen Risiken einer Branche verstärkt im 
Wert des Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von 
Entwicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Bio-
technologiebranche, Pharmabranche, etc.) oder ver-
gleichsweise neu sind, kann es bei Entwicklungen 
mit branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen 
Reaktionen der Anleger mit der Folge erheblicher 
Kursschwankungen kommen. Der Erfolg dieser 
Branchen basiert häufig auf Spekulationen und Er-
wartungen um Hinblick auf zukünftige Produkte. Er-
füllen diese Produkte allerdings nicht die in sie ge-
setzten Erwartungen oder treten sonstige Rück-
schläge auf, können abrupte Wertverluste in der ge-
samten Branche auftreten. 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän-
gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünsti-
gen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, 
Rohstoffknappheit, Verschärfung von gesetzlichen 
Vorschriften usw. die gesamte Branche einer erheb-
lichen Wertschwankung unterliegt. 

ESG Risiken 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emittenten 
verlässt sich der Fondsmanager weitgehend auf Infor-
mationen der Emittenten und entsprechender Datenan-
bieter. Externe Datenanbieter sammeln Informationen 
von Unternehmen bzw. Emittenten zum Umgang mit 
Nachhaltigkeitsthemen und stellen diese ihren Kunden 
in gebündelter Form zur Verfügung. Neben der Weiter-
leitung von Informationen nehmen die Datenanbieter 
auch Beurteilungen der Informationen vor, die in die In-
vestentscheidung einbezogen werden können. Trotz 
sorgfältiger Auswahl des Datenanbie-ters kann es den-
noch bei Datenanbietern zu Fehlern in Bezug auf ESG 

Daten kommen, die dazu führen, dass Vermögensgegen-
stände erworben werden, die die genannten Nachhaltig-
keitskriterien nicht oder nicht umfänglich erfüllen. Dane-
ben können Unternehmen ihre Geschäftspolitik nach dem 
Erwerb eines Vermögensgegenstands anpassen und 
dann nicht mehr als nachhaltig im Sinne der vorstehen-
den Kriterien gelten. Es kann daher nicht garantiert wer-
den, dass die erworbenen Unternehmesanleihen den 
Nachhaltigkeitskriterien jederzeit und im vollen Umfang 
entsprechen. 

Der Fondsmanager hat in der Regel nicht die Möglichkeit, 
die Informationen des Emittenten oder Datenanbieter zu 
überprüfen. Trotz sorgfältiger Auswahl des Datenanbie-
ters kann es beim Datenanbieter zu Fehlern in Bezug auf 
ESG Daten kommen. Durch falsche oder fehlerhafte ESG 
Daten kann es sein, dass die Investitionsentscheidung 
des Fondsmanagers beeinflusst wird. Daneben können 
Unternehmen ihre Geschäftspolitik anpassen und dann 
nicht mehr als nachhaltig gelten. 

Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen bedeutet 
auch nicht, dass die Investition in Anleihen dieses Emit-
tenten risikofrei ist oder nur mit geringen Risiken verbun-
den. Auch die Anleihen nachhaltiger Emittenten können 
ausfallen und zu Verlusten im Teilfonds führen. 

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien kann das 
Portfolio des Teilfonds insgesamt konzentrierter ausfallen 
in Bezug auf die Einzeltitel als auch in Bezug auf die Bran-
chen- oder Länderallokation im Vergleich zu einem Fonds 
der keine Ausschlusskriterien anwendet. Durch eine sol-
che Konzentration kann es Zeiten einer besseren oder ei-
ner schlechteren Performance im Vergleich zu einem 
Fonds kommen, dem ein breiteres Investmentuniversum 
zur Verfügung steht. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 
Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung ange-
legt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der 
jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung ge-
genüber der Teilfondswährung, so reduziert sich der 
Wert des Teilfondsvermögens. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten 
Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg 
auch der Eignung der handelnden Personen und da-
mit den richtigen Entscheidungen ihres Managements 
zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung des 
Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. 
Neue Entscheidungsträger können dann möglicher-
weise weniger erfolgreich agieren. 
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Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert 
eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen 
des einem Swap zugrundeliegenden Vermögenswer-
tes kann das Teilfondsvermögen ebenfalls Verluste 
erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines 
Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten ver-
bunden. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 
des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 
dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 
Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-
tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basis-
werte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom 
Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. 
Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 
das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuel-
len Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswer-
ten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis 
verpflichtet. Das Teilfondsvermögen erleidet dann ei-
nen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der ein-
genommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 
das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent-
wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste er-
leidet. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 
werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- ti-
onsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 
Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allge-
meinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die 
allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer 
Börse können auch irrationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einem Leverage ver-
bunden sein und unterliegt den damit verbundenen 
Risiken. Im Falle von wesentlichen und nachteiligen 
Wechselkursbewegungen allgemein besteht die 
Möglichkeit, dass der Teilfonds wesentliche Verluste 
erleidet. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 
Hebelwirkung (englisch „leverage“) des Fonds mit Hilfe 
des Ansatzes über die Summe der Nennwer- 
te (englisch „sum of the notionals“) der derivativen Fi-
nanzinstrumente. Bei diesem Ansatz werden die anzu-
rechnenden Werte aus gegenläufigen Positionen nicht 
saldiert, sondern addiert, d.h. insbesondere, dass die 
zu Absicherungszwecken genutzten derivativen Finan-
zinstrumente mit positivem Wert bei der Addition be-
rücksichtigt werden müssen. Die nachstehend ausge-
wiesene Höhe der erwarteten Hebelwirkung ist als Ver-
hältnis zwischen der Summe der Nominalwerte und 
des Netto-Fondsvermögens ausgedrückt und basiert 
auf historischen Werten und erwarteten Entwicklun-
gen. Es wird erwartet, dass die Höhe der Hebelwirkung 
grundsätzlich zwischen durchschnittlich 0,3 und maxi-
mal 0,6 bezogen auf das Netto-Fondsvermögen liegen 
wird. Ein Hebel von 0 bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass der Fonds keine derivativen Finanzinstru-
mente oder sonstige anzurechnenden Werte enthält. 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzin-
strumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer-
den können und die Berechnung der erwarteten Höhe 
der Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschied-
lichen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-
strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der 
erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Ri-
sikogehalt des Fonds wieder. Neue Marktgegebenhei-
ten können sowohl die Gewichtung der einzelnen de-
rivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprägun-
gen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-
zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 
Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten Hebel-
wirkung von der oben ausgewiesenen Spanne abwei-
chen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zu-
sicherungen hinsichtlich der Erreichung der An-lage-
ziele gemacht werden können und er gegebenenfalls 
Gefahr läuft einen Totalverlust zu erleiden, bzw. einen 
niedrigeren Betrag zurückzuerhalten, als denjenigen, 
den er investiert hat. 

Erhöhte Volatilität 
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Da es bei dem DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG auf-
grund des aktiven und flexiblen Managementansat-
zes zu einer zeitweiligen Schwerpunktbildung in be-
stimmten geographischen Regionen, Branchen oder 
Markt-segmenten kommen kann, besteht ein nicht u-
ner-hebliches Risiko erhöhter Volatilität. Das heißt, 
es kann in kurzen Zeiträumen zu starken Schwan-
kungen des Anteilpreises nach oben oder unten 
kommen. 

 

 

 

 

Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds 
SDG ist auch für  Anleger geeignet, die in der Lage 
sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschät-
zen und die sich zur Abrundung und Ergänzung be-
stehender konservativer Anlageformen an Pharmaun-
ternehmen mit guten Wachstumschancen und globa-
ler und regionaler Präsenz unter Berücksichtigung der 
Biotechnologie- und Gesundheitsdienstleistungsbran-
che beteiligen möchten. Der Anleger muss bereit und 
in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der 
Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hin-
zunehmen. Der Anleger sollte über einen mittel- bis 
langfristigen Anlagehorizont verfügen. 
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Eckwerte 
 

Anteilklasse: AL 

Erstausgabe:    
 

22. November 1999 

Erstausgabepreis: EURO 25,00 

Ausgabeaufschlag: max. 3 %( in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision: keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: 541954 

ISIN: LU0117118041 

Verwaltungsgebühr: 1,65% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Mo-
nats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich er-
mittelten Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines 
jeden Monats) 

Taxe  d’abonnement: 0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines je-
den Quartals) 

Anteilklasse: InstANL (vorbehalten für institutionelle Investoren) 

Erstausgabe: 01. Juni 2019 

Erstausgabepreis: EURO 5.000 

Mindestzeichnungsbetrag: EURO 10.000 
Ausgabeaufschlag: Entfällt 
Rücknahmeprovision: keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: A2PKG6 

ISIN: LU1989373631 

Verwaltungsgebühr 0,80% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats 
berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittel-
ten Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden 
Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,01 % p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines je-
den Quartals) 

Alle Anteilklassen:  
Fondsmanager:: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Karlstrasse 35 
D-80333 München 

Fondsmanagerhonorar: Das Fondsmanagerhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungs-
gebühr getragen. 

Verwahrstellengebühr: NIW < 100 Mio.EUR: 0,05% des NIW, Min. 10.000 EUR pro Teilfonds 
pro angefangenes Kalenderjahr 
NIW > 100 Mio. EUR: 50.000 EUR plus 0,04% des NIW auf den  
100 Mio. EUR übersteigenden Teil 

Teilfondswährung: EURO 

Bewertungstag: jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 
Main 

Zahltag von Zeichnungen und 
Rücknahmen von Anteilen: 

Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 
Luxemburg 

Anteile: Inhaberanteile 
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Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 
des Value at Risk des Referenzportfolio (Relativer VaR) 

Leverage/ Hebel: der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3 
der maximale Hebel beträgt 0,6 

Berechnungsmethode: Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals 
approach) 

Referenzportfolio: 100% MSCI World Net Total Return EUR Index 

Laufzeit: unbegrenzt 

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland, Österreich 

 
  



62  
 
 

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz 

Anlageziel 

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer at-
traktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne 
aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken 
Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskrite-
rien veschiedener Stilarten standhalten.  
Der Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz 
hat das Ziel, nachhaltig zu investieren und erfüllt damit 
die Voraussetzungen des Artikels 9 der VERORD- 
NUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PAR- 
LAMENTS UND DES RATES über nachhaltige Offen- 
legungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 
„Offenlegungsverordnung“). Zudem erfolgt die Investi-
tion in Wirtschaftsaktivitäten, die zu einem Umweltziel 
im Sinne von Artikel 5 der VERORDNUNG (EU) 
2020/852 über die Einrichtung eins Rahmens zur Er-
leichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxono-
mieverordnung“) beitragen.  
In der Taxonomieverordnung werden solche Aktivitä-
ten anhand ihres Beitrages zu den folgenden Umwelt-
zielen bestimmt: 
 
- Klimaschutz 
- Anpassung an den Klimawandel 
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- 

und Meeresressourcen 
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
- Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung 
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität 

und der Ökosysteme 
 
Eine Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, 
wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder 
mehreren der beschriebenen Umweltziele leistet, kei-
nes der Umweltziele wesentlich beeinträchtigt (Grund-
satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“) und zudem unter Einhaltung des in Artikel 18 der 
Taxonomieverordnung definierten Mindestschutzes er-
folgt. Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Be-
einträchtigungen“ gilt nur für solche Investitionen des 
Teilfonds, die den Kriterien der Europäischen Union für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten Rech-
nung tragen. 
Kern-Nachhaltigkeitsziel des DKB Nachhaltigkeitsfonds 
Klimaschutz  ist es, mittels der Investition in Aktien von 
Unternehmen, die eine geringe CO2-Intensität aufweisen, 
einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leis-
ten.  

Dieses Ziel wird durch einen mehrstufigen Prozess er-
reicht. Zunächst wird auf die Investition in Unternehmen, 
die in die Produktion, den Vertrieb oder die Stromerzeu-
gung durch fossile Brennstoffe involviert sind, vollständig 
verzichtet. Somit wird ein Ausstieg aus der Gewinnung 
von Energie aus fossilen Brennstoffen unterstützt.  
Im weiteren Investmentprozess werden für besonders 
CO2-Intensive Geschäftsmodelle branchenabhängige 
Maximalwerte für die CO2-Intensität des Zielunterneh-
mens festgelegt. Diese stellen sicher, dass die Investitio-
nen des Fonds innerhalb einer CO2-intensiven Branche 
auf diejenigen Unternehmen mit einer vergleichsweise 
niedrigen CO2-Intensität konzentriert wird. Für Branchen 
mit vergleichsweise niedriger CO2-Intensität ist ein gutes 
Scoring in einer externen Klimaschutz-Bewertung des 
Unternehmens (MSCI Climate Change Score) Vorausset-
zung für eine Investition. 
Somit incentiviert der Fonds die Zielunternehmen, die ei-
gene CO2-Intensität möglichst zu reduzieren. Nähere In-
formationen zum ESG-Investmentprozess stehen Inves-
toren unter dem Link https://www.bayerninvest.de/ma-
erkte-meinungen/nachhaltiges-investieren/nachhaltiges-
investieren/index.html zur Verfügung.pension 
Der Nachhaltige Effekt der Investition wird außerdem 
durch das Engagement- und Stimmverhalten der Bayern-
Invest gestärkt. Die BayernInvest wird sich im Dialog mit 
dem Unternehmen sowie in den Abstimmungen der Jah-
reshauptversammlungen besonders für die Berücksichti-
gung des Klimaschutzes einsetzen. Neben der strategi- 
schen Ausrichtung für das jeweilige Unternehmen ist das 
Ziel des Dialogs, die Datenqualität und -quantität für nach- 
haltigkeitsbezogene Veröffentlichungen zu verbessern.   
Unternehmen aus dem investierbaren Universum dürfen 
außerdem nicht in Konflikt mit der globalen Initiative für 
verantwortungsvolle Unternehmensführung UN Global 
Compact stehen. 
Das Nachhaltigkeitsziel wird anhand der CO2-Intenstität 
(in kg pro Investiertem EUR) gemessen. Ziel des Fonds 
ist es, die CO2-Intensität eines breiten Marktindex um 
mindestens 50% zu unterschreiten.  
In einem Kontrollprozess überwacht die BayernInvest, 
dass das Investitionsportfolio im Einklang mit dem Über-
einkommen von Paris ist. Hierbei wird in einem mehrstu-
figen Verfahren die CO2-Intensität des Portfolios gegen-
über einem breiten Marktindex verglichen, wissenschafts-
basierte Ziele der Unternehmen berücksichtigt sowie In-
dikatoren mit Klimabezug externer Anbieter eingesetzt.  
Die CO2-Intensität des Fonds wird monatlich im Rahmen 
des ESG-Reports der BayernInvest veröffentlicht. 

Die Prüfung der oben genannten Kriterien erfolgt durch 

Einbezug verschiedener Indikatoren des externen Datena-

bieters MSCI ESG und interne Verarbeitung von ESG 
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Kennzahlen. Die Prüfung erfolgt vor und während der In-

vestitionsphase. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt 

das Ziel, den Anlegern den Anteil der Investitionen in ta-

xonomiekonforme Aktivitäten zur Verfügung zu stellen 

und gewährleistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass 

nur Daten von ausreichender Qualität eingesetzt wer-

den. 

Die technischen Bewertungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Aktivitäten der Taxonomieverordnung (Ver-

ordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 

eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investiti-

onen und zur Änderung der Verordnung (EU) 

2019/2088) sind in Bezug auf die ersten beiden Umwelt-

ziele, namentlich Mitigation des Klimawandels sowie 

Anpassung an den Klimawandel, noch nicht finalisiert o-

der sind noch nicht entwickelt worden, bspw. für die vier 

weiteren Umweltziele der Taxonomieverordnung. Diese 

detaillierten Kriterien werden zukünftig die Verfügbarkeit 

von vielen spezifischen Daten für jedes Investment vo-

raussetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesell-

schaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuel-

len Daten vor, um die Investments hinsichtlich der tech-

nischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomieverord-

nung zu prüfen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Gesell-

schaft daher keine standardisierten und vergleichbaren 

Veröffentlichungen zu den Anteilen ökologisch nachhal-

tiger Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung 

vornehmen. Wenngleich im Fonds Investitionen in Wirt-

schaftstätigkeiten stattfinden, die zu einem Umweltziel 

beitragen und möglicherweise mit den technischen Be-

wertungskriterien in Einklang stehen, ist die Gesell-

schaft derzeit nicht in der Lage zu beschreiben 

 

(a) zu welchem Anteil die Investitionen des Fonds 

in Wirtschaftstätigkeiten allokiert sind, die als 

ökologisch nachhaltig qualifizieren und die im 

Einklang mit der Taxonomieverordnung stehen 

(b) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamt-

portfolios der Fonds Investitionen in ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeit vornimmt, die 

im Einklang mit der Taxonomieverordnung ste-

hen; oder 

(c) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamt-

portfolios der Fonds Investitionen in Anlagen tä-

tigt, die Übergangstätigkeiten oder ermög-

lichende Tätigkeiten (wie in der Taxonomiever-

ordnung beschrieben) darstellen. 

 

Die Gesellschaft wird diese Situation aktiv beobachten 

und sicherstellen, dass der Mindestanteil der Investitio-

nen in taxonomiekonforme Aktivitäten so bald wie mög-

lich nach Inkrafttreten der technischen Regulierungs-

standards hinsichtlich Inhalt und Darstellung der Anga-

ben gemäß Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 Absatz 6 und 

Artikel 11 Absatz 5 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 

in der durch die Taxonomieverordnung geänderten Fas-

sung zur Verfügung stehen wird. Der Anteil taxonomie-

konformer Aktivitäten, „ermöglichender Aktivitäten“ (Ak-

tivitäten, deren Beitrag zu den Umweltzielen darin be-

steht, dass sie umweltschonende Wirtschaftsaktivitäten 

ermöglichen) und von „Übergangsaktivitäten“ (Aktivitä-

ten, bei denen es keine technologisch und wirtschaftli-

che durchführbare, kohlenstoffarme Alternative gibt, die 

jedoch beim Übergang zu einer umweltfreundlicheren 

Gestaltung des Wirtschaftssektor unterstützend wirken) 

werden den Anlegern ab der vollständigen Verfügbarkeit 

der Daten und dem Vorliegen der regulatorischen tech-

nischen Standards („RTS“) der Offenlegungsverord-

nung, welche die Berechnungsmethode des Anteils öko-

logisch nachhaltiger Investitionen sowie die Vorlagen für 

diese Veröffentlichungen definieren, zur Verfüng stehen 

und in einer aktualiserten Ausgabe dieses Prospektes 

enthalten sein. 

Anlagestrategie 
 

Nachhaltigkeitsrisiken werden bei den Investitionsent-
scheidungen einbezogen. Die Gesellschaft betrachtet 
Nachhaltigkeitsrisiken als Faktor anderer Risikoarten, 
insbesondere des Marktpreisrisikos, des Adressenaus-
fallrisikos, des Liquiditätsrisikos sowie des operationel-
len Risikos. Für alle genannten Risikoarten sind mehr-
stufige interne Kontrollprozesse im Sinne des Three 
Lines of Defense Modells integriert. Im sogenannten 
Three Lines of Defense Modell stellen die operativen 
Kontrollen der sogenannten Risikoträger die First Line 
(erste Verteidigungslinie), die verschiedenen Risiko-
kontrollen, Compliance- und Oversight-Funktionen die 
Second Line (zweite Verteidigungslinie) und eine un-
abhängige Qualitätssicherung die Third Line (dritte 
Verteidigungslinie). Jede dieser drei Verteidigungsli-
nien stellt eine elementare Rolle in der Organisations-
struktur der Gesellschaft dar. Dieses Modell organisiert 
im Kern die Akteure und Komponenten des internen 
Steuerungs- und Kontrollsystems (IKS). Die im Rah-
men des Modells implementierten Kontrollprozesse se-
hen vor, dass der zuständige Portfoliomanager bei der 
Anlageentscheidung alle relevanten Risiken, inkl. 
Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Die Überwa-
chung dieser Entscheidungen ist mittels der Durchfüh-
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rung Kontrollprozessen in unabhängigen Einheiten in-
nerhalb der Gesellschaft sichergestellt. Die Gestaltung 
der Prozesse sowie deren Funktionalität werden regel-
mäßig durch Auditoren geprüft. 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz investiert 
mindestens 60% seines Wertes in börsennotierte Ak-
tien aus der ganzen Welt. 

 
Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines 

Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das 

Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über ei-

nen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den je-

weils analytisch interessantesten Aktienwerten zu inves-

tieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen 

Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Lände-

rindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann 

das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibun-

gen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt wer-

den, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unterneh-

men, die den Anlagebestimmungen des Fonds entspre-

chen, berechtigen. 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz darf 
höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen ande-
rer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit soweit 
diese die Voraussetzungen des Artikel 15 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen und gemäß 
Ihren Anlagebedingungen mindestens 51 % ihres 
Wertes in die vorgenannten, zum amtlichen Handel an 
einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten 
Markt notierte Anteile an Kapitalgesellschaften  anle-
gen. 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstim-

mung mit der Definition des deutschen Kapitalanlage-

gesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein 

Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist 

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, so-

fern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kri-

terien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie. 

Zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie 
kann der Teilfonds Derivate sowie sonstige Techni-
ken und Instrumente verwenden, wobei das mit Deri-
vaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnetto-
wert des Teilfonds nicht überschreiten darf. 

Im Übrigen kann in alle gemäß Artikel 4 des Verwal-
tungsreglements zulässigen Vermögenswerte inves-
tiert werden. 

Risikoprofil 

Durch die breite internationale Streuung des Anlage-

vermögens des DKB Nachhaltigkeitsfonds Klima-
schutz partizipiert der Investor an globalen über-
durchschnittlich wachsenden Unternehmen die die 
Risiken eines Klimawandels und der daraus resultie-
renden Folgen verhindern möchten. Obwohl die Wer-
tentwicklung der Aktienanlage Schwankungen unter-
worfen ist, bedingt die breite Streuung des DKB 
Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz eine weitgehende 
Unabhängigkeit von der spezifischen Entwicklung der 
Einzeltitelanlage 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere markt- 
und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 
von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-
ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 
schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, 
wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen 
von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser 
Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus 
Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen 
sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt wer-
den. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größe-
ren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche  Wert-
papiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 
Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge- 
steigert werden können, besteht die Möglichkeit, dass 
sich zeitweise im Teilfonds auch verstärkt Akti- en klei-
nerer und mittlerer Unternehmen befin 

den. Insbesondere Aktien vorwiegend kleinerer, weni-
ger ausgereifter Unternehmen unterliegen in der Regel 
höheren Schwankungen als der Markt allgemein. Die 
Gründe hierfür liegen darin, dass die Wertpapiere ge-
nerell in kleineren Mengen gehandelt werden und dass 
diese Unternehmen größeren Geschäftsrisiken ausge-
setzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwan-
kungen von Aktienwerten kann es bei schwerpunkt-
mäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entspre-
chenden großen und kleinen Veränderungen des Wer-
tes des Teilfonds kommen. 

Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer 
Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich die 
besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert 
des Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von 
Entwicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Bio- 
technologiebranche, Pharmabranche, etc.) oder ver- 
gleichsweise neu sind, kann es bei Entwicklungen mit 
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branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Reak-
tionen der Anleger mit der Folge erheblicher Kurs-
schwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen 
basiert häufig auf Spekulationen und Erwartungen um 
Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese Pro-
dukte allerdings nicht die in sie gesetzten Erwartungen 
oder treten sonstige Rückschläge auf, können abrupte 
Wertverluste in der gesamten Branche auftreten. 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän-
gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünsti-
gen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Roh-
stoffknappheit, Verschärfung von gesetzlichen Vor-
schriften usw. die gesamte Branche einer erheblichen 
Wertschwankung unterliegt. 

ESG Risiken 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emitten-
ten verlässt sich der Fondsmanager weitgehend auf In-
formationen der Emittenten und entsprechender Da-
tenan-bieter. Externe Datenanbieter sammeln Infor-
mationen von Unternehmen bzw. Emittenten zum Um-
gang mit Nachhaltigkeitsthemen und stellen diese ih-
ren Kunden in gebündelter Form zur Verfügung. Ne-
ben der Weiterlei-tung von Informationen nehmen die 
Datenanbieter auch Beurteilungen der Informationen 
vor, die in die Investitionsentscheidung einbezogen 
werden können. Trotz sorgfältiger Auswahl des Daten-
anbie-ters kann es dennoch bei Datenanbietern zu 
Fehlern in Bezug auf ESG Daten kommen, die dazu 
führen, dass Vermögensgegenstände erworben wer-
den, die die genannten Nachhaltigkeitskri-terien nicht 
oder nicht umfänglich erfüllen. Daneben können Unter-
nehmen ihre Geschäftspolitik nach dem Erwerb eines 
Vermögensgegenstands anpassen und dann nicht 
mehr als nachhaltig im Sinne der vorstehenden Krite-
rien gelten. Es kann daher nicht garantiert werden, 
dass die erworbenen Unternehmesanleihen den Nach-
haltigkeitskriterien jederzeit und im vollen Umfang ent-
sprechen. 

Der Fondsmanager hat in der Regel nicht die Möglich-
keit, die Informationen des Emittenten oder Datenan-
bie-ter zu überprüfen. Trotz sorgfältiger Auswahl des 
Daten-anbieters kann es beim Datenanbieter zu Feh-
lern in Bezug auf ESG Daten kommen. Durch falsche 
oder fehlerhafte ESG Daten kann es sein, dass die In-
vestitions-entscheidung des Fondsmanagers beein-
flusst wird. Daneben können Unternehmen ihre Ge-
schäftspolitik anpassen und dann nicht mehr als nach-
haltig gelten. 

Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen bedeutet 
auch nicht, dass die Investition in Anleihen dieses 
Emittenten risikofrei, oder nur mit geringen Risiken ver-
bunden. Auch die Anleihen nachhaltiger Emittenten 

können ausfallen und zu Verlusten im Teilfonds führen. 

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien kann 
das Portfolio des Teilfonds insgesamt konzentrierter 
ausfallen in Bezug auf die Einzeltitel als auch in Bezug 
auf die Branchen- oder Länderallokation im Vergleich 
zu einem Fonds der keine Ausschlusskriterien anwen-
det. Durch eine solche Konzentration kann es Zeiten 
einer besseren oder einer schlechteren Performance 
im Vergleich zu einem Fonds kommen, dem ein brei-
teres Investmen-tuniversum zur Verfügung steht. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimm-
ten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg 
auch der Eignung der handelnden Personen und da-
mit den richtigen Entscheidungen ihres Manage-
ments zu verdanken. Die personelle Zusammenset-
zung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann 
möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 
Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung ange-
legt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der 
jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung 
gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert sich der 
Wert des Teilfondsvermögens. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert 
eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderun-
gen des einem Swap zugrundeliegenden Vermö-
genswertes kann das Teilfondsvermögen ebenfalls 
Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei- 
nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 
verbunden. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 
Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst wer-
den, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basis-
werte der Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-
tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-
siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 
vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. 
Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 
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das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuel-
len Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögens-
werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Markt-
preis verpflichtet. Das Teilfondsvermögen erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus 
der eingenommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 
das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent-
wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erlei-
det. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 
werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- ti-
onsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 
Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz- 
odukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-
gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kurs-
entwicklung insbesondere an einer Börse können 
auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-
gen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einem Leverage ver- 
bunden sein und unterliegt den damit verbundenen Ri-
siken. Im Falle von wesentlichen und nachteiligen 
Wechselkursbewegungen allgemein besteht die Mög-
lichkeit, dass der Teilfonds wesentliche Verluste erlei-
det. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 
Hebelwirkung (englisch „leverage“) des Fonds mit Hilfe 
des Ansatzes über die Summe der Nennwerte (englisch 
„sum of the notionals“) der derivativen Finanzinstru-
mente. Bei diesem Ansatz werden die anzurechnen-
den Werte aus gegenläufigen Positionen nicht saldiert, 
sondern addiert, d.h. insbesondere, dass die zu Absi-
cherungszwecken genutzten derivative Finanzinstru-
mente mit positivem Wert bei der Addition berücksich-
tigt werden müssen. Die nachstehend ausgewiesene 
Höhe der erwarteten Hebelwirkung ist als Verhältnis 
zwischen der Summe der Nominalwerte und des Netto-
Fondsvermögens ausgedrückt und basiert auf histori-
schen Werten und erwarteten Entwicklungen. Es wird 
erwartet, dass die Höhe der Hebelwirkung grundsätz-
lich zwischen durchschnittlich 0,3 und maximal 0,6 be-
zogen auf das Netto-Fondsvermögen liegen wird. Ein 
Hebel von 0 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
der Fonds keine derivativen Finanzinstrumente oder 

sonstige anzurechnenden Werte enthält. 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzin-
strumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer-
den können und die Berechnung der erwarteten Höhe 
der Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschied-
lichen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-
strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe 
der erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den 
Risikogehalt des Fonds wieder. Neue Marktgegeben-
heiten können sowohl die Gewichtung der einzelnen 
derivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprä-
gungen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-
zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 
Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He-
belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 
abweichen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 
 

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine 
Zusicherungen hinsichtlich der Erreichung der An-
lageziele gemacht werden können und er gegebe-
nenfalls Gefahr läuft einen Totalverlust zu erlei-
den, bzw. einen niedrigeren Betrag zurückzuerhal-
ten, als denjenigen, den er investiert hat.  
 
Erhöhte Volatilität 

Da es bei dem DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz 
aufgrund des aktiven und flexiblen Managementan-
satzes zu einer zeitweiligen Schwerpunktbildung in 
bestimmten geographischen Regionen, Branchen o-
der Marktsegmenten kommen kann, besteht ein nicht 
unerhebliches Risiko erhöhter Volatilität. Das heißt, es 
kann in kurzen Zeiträumen zu starken Schwankungen 
des Anteilpreises nach oben oder unten kommen. 

Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den Teilfonds DKB Nachhaltigkeits-
fonds Klimaschutz ist auch  für  Anleger geeignet, 
die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der 
Anlage abzuschätzen und die sich zur Abrundung 
und Ergänzung bestehender konservativer Anla-
geformen an Technologie- und Telekommunikati-
onsunternehmen mit guten Wachstumschancen 
der europäischen, amerikanischen und asiati-
schen Region beteiligen möchten. Der Anleger 
muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wert-
schwankungen der Anteile und ggf. einen erhebli-
chen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anleger 
sollte über einen mittel- bis langfristigen Anlage-
horizont verfügen. 
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Eckwerte 
 

Anteilklasse: AL 
Erstausgabe: 6. März 2000 

Erstausgabepreis: EURO 25,00 

Ausgabeaufschlag: bis zu 3 % ( in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision: keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: 541955 

ISIN: LU0117118124 

Verwaltungsgebühr: 1,65% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats 
berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Mo-
nats) 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines je-
den Quartals) 

Anteilklasse: InstANL (vorbehalten für institutionelle Investoren) 

  Erstausgabe: 01. Juni 2019 

Erstausgabepreis: EURO 5.000 

Mindestzeichnungsbetrag: EURO 10.000 

Ausgabeaufschlag: entfällt 

Rücknahmeprovision: keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: A2PKG5 

ISIN: LU1989373987 

Verwaltungsgebühr: 0,80% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats 
berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittel-
ten Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden 
Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,01 % p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am 
Ende eines jeden Quartals) 

Alle Anteilklassen:  

Fondsmanager: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstrasse 35 
D-80333 München 

Fondsmanagerhonorar: Das Fondsmanagerhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungs-
gebühr getragen. 

Verwahrstellengebühr: NIW < 100 Mio.EUR: 0,05% des NIW, Min. 10.000 EUR pro Teilfonds pro 
angefangenes Kalenderjahr 
NIW > 100 Mio. EUR: 50.000 EUR plus 0,04% des NIW auf den  
100 Mio. EUR übersteigenden Teil 

Teilfondswährung: EURO 

Bewertungstag: jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 
Main 
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Zahltag von Zeichnungen und 
Rücknahmen von Anteilen: 

Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage 
in Luxemburg 

Anteile: Inhaberanteile 

  

Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 
des Value at Risk des Referenzportfolio (Relativer VaR) 

Leverage/ Hebel: der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3 der 
maximale Hebel beträgt 0,6 

Berechnungsmethode: Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals 
approach) 

Referenzportfolio: 100% MSCI World Net Total Return EUR 

Laufzeit: unbegrenzt 

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland, Österreich 

Schnitzius Anja
Bitte löschen
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DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal 

Anlageziel 

Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Ak-
tienmärkte teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll 
aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Ge-
schäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und 
die zudem den attraktiven Bewertungskriterien ver-
schiedener Stilarten standhalten.  

 

Anlagestrategie 

Der Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds European 
Green Deal strebt eine nachhaltige Investition an und 
erfüllt damit die Voraussetzungen des Artikels 8 der 
VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“).  

Zudem erfolgt die Investition in Wirtschaftsaktivitäten, 
die zu einem Umweltziel im Sinne von Artikel 5 der 
VERORDNUNG (EU) 2020/852 über die Einrichtung 
eins Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investi-
tionen (die „Taxonomieverordnung“) beitragen.  

In der Taxonomieverordnung werden solche Aktivitä-
ten anhand ihres Beitrages zu den folgenden Umwelt-
zielen bestimmt: 

- Klimaschutz 

- Anpassung an den Klimawandel 

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- 
und Meeresressourcen 

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

- Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung 

- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversi-
tät und der Ökosysteme 

Eine Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhal-
tig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem o-
der mehreren der beschriebenen Umweltziele leistet, 
keines der Umweltziele wesentlich beeinträchtigt 
(Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträch-
tigungen“) und zudem unter Einhaltung des in Artikel 
18 der Taxonomieverordnung definierten Mindest-
schutzes erfolgt. Der Grundsatz der „Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur für solche In-
vestitionen des Teilfonds, die den Kriterien der Euro-
päischen Union für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten Rechnung tragen. Dies umfasst die 

Investition in Unternehmen, die eine langfristige Wert-
schöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbe-
wusst agieren. Grundlegend ist dabei die Überzeu-
gung, dass Unternehmen die Nachhaltigkeitsrisiken 
vernachlässigen anfälliger sind für hohe Wertverluste, 
als Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen. Unter-
nehmen mit Merkmalen nicht nachhaltiger Geschäfts-
modelle werden deshalb im Portfoliogewicht reduziert 
oder ausgeschlossen (siehe Ausschlusskriterien un-
ten). Gleichzeitig folgt der Fonds der Überzeugung, 
dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, ganz 
besonders vom Umbau der Wirtschaft profitieren. Der 
Umbau der Wirtschaft wird dabei durch politische Maß-
nahmen wie dem European Green Deal unterstützt und 
beschleunigt. Der Fonds übergewichtet deshalb regel-
mäßig Unternehmen, die eine langfristige Wertschöp-
fung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst, 
d.h. unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, agie-
ren. 

Hinter dem Kürzel „ESG“ stehen drei Teilbereiche von 
Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte wie Maß-
nahmen gegen den Klimawandel („E“), soziale Aspek-
te wie Menschenrechte und Arbeitsstandards („S“) so-
wie Aspekte guter Unternehmensführung wie die Ver-
wendung von Ethikkodizes und der Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats („G“). Die Überprüfung der vorge-
nannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer 
Quellen, die als Nachhaltigkeitstfilter dienen und ethi-
sche, soziale sowie ökologische Aspekte der Kapital-
anlage berücksichtigen. Somit werden grundsätzlich 
Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, die 

• Antipersonenlandminen oder Waffen und Munition, 
die ähnlich funktionieren, herstellen 

• Waffensysteme für Streumunition herstellen 

• Atomwaffen o. ä. herstellen 

• signifikante Umsätze mit Waffen erzielen (Waffen-
systeme, Komponenten, Unterstützungssysteme und -
diensten) 

• eine rote Flagge (MSCI Systematik) haben, d. h. es 
liegen schwere Verstöße im Bereich Kinderarbeit vor 

• signifikante Umsätze mit Glücksspielen erzielen 

• signifikante Umsätze mit Erwachsenenunterhaltung 
erzielen 

• signifikante Umsätze mit Tabakwaren erzielen 

• einen Umsatzanteil von mehr als 30% mit thermischer 
Kohle erzielen (Abbau, Verkauf) 

• signifikante Umsätze mit alkoholischen Produkten er-
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zielen (Herstellung, Vertrieb, Einzelhandel, Lizenzie-
rung, Lieferung) 

• Stammzellenforschung mit aus menschlichen Emb-
ryonen gewonnenen Zellen betreiben  

• Pflanzen, Saatgut, Getreide o. ä. für landwirtschaft-
liche Zwecke oder den menschlichen Verzehr gene-
tisch verändern 

• signifikante Umsätze mit Ölsanden erzielen (Förde-
rung, Besitz von Reserven) 

• signifikante Umsätze mit Schieferölproduktion erzie-
len 

• Tierversuche für nichtpharmazeutische Produkte 
wie Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Haushaltsrei-
nigungsprodukte etc. durchführen sowie Umsätze mit 
der Produktion von Pelzen erzielenim  

 

Der Fondsmanager berücksichtigt die vorgenannten 
ESG Kriterien bei seinen Investmententscheidungen 
und kann sich bei der Analyse der Nachhaltigkeitskri-
terien externer Datenanbieter oder Research-Dienst-
leister bedienen. Sowohl in der Analyse von Resear-
chanbietern als auch in der Entscheidung des Fonds-
managers können je nach der Branche eines Emitten-
ten und der damit verbundenen Bedeutung der drei 
Teilaspekte von Nachhaltigkeit für jeden Emittenten 
bzw. für bestimme Branchen spezifische Schwer-
punkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse gesetzt wer-
den. Die international gesetzten Ziele zum Umwelt-
schutz (bspw. im European Green Deal oder von der 
UN Klimakonferenz in Paris 2015) führen u.a. dazu, 
dass Reserven an fossilen Brennstoffen oder Anlagen 
zur Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen 
nicht den Umsatzbeitrag für Unternehmen generie-
ren, der aus rein technischer Sicht möglich wäre. Bei 
Handelsunternehmen im Nicht-Basiskonsumgüterbe-
reich liegt der Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsana-
lyse derzeit üblicherweise auf sozialen Aspekten. 
Dazu gehören der Umgang mit den Mitarbeitern im 
personalintensiven Handelsbereich sowie der Um-
gang mit Datenschutz und Datensicherheit insbeson-
dere in Bezug auf Kundendaten. Bei besonderen 
Nachhaltigkeitsrisiken eines bestimmten Unterneh-
mens kann der Fondsmanager von der branchenba-
sierten Gewichtung der Nachhaltigkeitskriterien ab-
weichen. Davon wird vor allem dann Gebrauch ge-
macht, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken für ein 
Unternehmen branchenuntypisch hinzukommen oder 
bestimmte Risiken für das Unternehmen als sehr do-
minant eingeschätzt werden. 

Die Anlagestrategie des Teilfonds DKB Nachhaltig-

keitsfonds European Green Deal verfügt über ein indivi-

duelles Nachhaltigkeitsprofil. Um dieses Profil dauerhaft 

zu gewährleisten, sind festgelegte Kriterien in Form von 

Anlagebedingungen festgelegt. Diese bilden das Nach-

haltigkeitsprofil anhand transparenter, objektiv prüfbarer 

Kriterien ab. Hierbei werden Daten von Dritten zur Prü-

fung der Konformität des Portfolios mit den Anlagebedin-

gungen eingesetzt. Es besteht daher eine Abhängigkeit 

zur Datenverfügbarkeit- und Qualität des Dienstleisters. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt das Ziel, den Anle-

gern den Anteil der  Investitionen in taxonomiekonforme 

Aktivitäten zur Verfügung zu stellen und gewährleistet im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass nur Daten von ausrei-

chender Qualität eingesetzt werden. 
Die technischen Bewertungskriterien für ökologisch 

nachhaltige Aktivitäten der Taxonomieverordnung (Ver-

ordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 

eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitio-

nen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) 

sind in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele, na-

mentlich Mitigation des Klimawandels sowie Anpassung 

an den Klimawandel, noch nicht finalisiert oder sind noch 

nicht entwickelt worden, bspw. für die vier weiteren Um-

weltziele der Taxonomieverordnung. Diese detaillierten 

Kriterien werden zukünftig die Verfügbarkeit von vielen 

spezifischen Daten für jedes Investment voraussetzen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine voll-

ständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um 

die Investments hinsichtlich der technischen Bewer-

tungskriterien gemäß Taxonomieverordnung zu prüfen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Gesellschaft daher 

keine standardisierten und vergleichbaren Veröffentli-

chungen zu den Anteilen ökologisch nachhaltiger Inves-

titionen im Sinne der Taxonomieverordnung vornehmen. 

Wenngleich im Fonds Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten stattfinden, die zu einem Umweltziel beitragen und 

möglicherweise mit den technischen Bewertungskriterien 

in Einklang stehen, ist die Gesellschaft derzeit nicht in 

der Lage zu beschreiben 

 

(a) zu welchem Anteil die Investitionen des Fonds in Wirt-

schaftstätigkeiten allokiert sind, die als ökologisch nach-

haltig qualifizieren und die im Einklang mit der Taxono-

mieverordnung stehen; 

(b) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamtportfo-

lios der Fonds Investitionen in ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit vornimmt, die im Einklang mit der Ta-

xonomieverordnung stehen; oder 

(c) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamtportfolios 
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der Fonds Investitionen in Anlagen tätigt, die Über-

gangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten (wie 

in der Taxonomieverordnung beschrieben) darstellen. 

 

Die Gesellschaft wird diese Situation aktiv beobachten 

und sicherstellen, dass der Mindestanteil der Investitio-

nen in taxonomiekonforme Aktivitäten so bald wie mög-

lich nach Inkrafttreten der technischen Regulierungs-

standards hinsichtlich Inhalt und Darstellung der Anga-

ben gemäß Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 Absatz 6 und 

Artikel 11 Absatz 5 der VERORDNUNG (EU) 

2019/2088 in der durch die Taxonomieverordnung ge-

änderten Fassung zur Verfügung stehen wird. Der An-

teil taxonomiekonformer Aktivitäten, „ermöglichender 

Aktivitäten“ (Aktivitäten, deren Beitrag zu den Umwelt-

zielen darin besteht, dass sie umweltschonende Wirt-

schaftsaktivitäten ermöglichen) und von „Übergangsak-

tivitäten“ (Aktivitäten, bei denen es keine technologisch 

und wirtschaftliche durchführbare, kohlenstoffarme Al-

ternative gibt, die jedoch beim Übergang zu einer um-

weltfreundlicheren Gestaltung des Wirtschaftssektor 

unterstützend wirken) werden den Anlegern ab der voll-

ständigen Verfügbarkeit der Daten und dem Vorliegen 

der regulatorischen technischen Standards („RTS“) der 

Offenlegungsverordnung, welche die Berechnungsme-

thode des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen 

sowie die Vorlagen für diese Veröffentlichungen defi-

nieren, zur Verfüng stehen und in einer aktualiserten 

Ausgabe dieses Prospektes enthalten sein. 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal 
wird zu mindestens 60% in börsennotierte Aktien von 
Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum angelegt. In diesem Rahmen wird nur in Aktien 
von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftsprakti-
ken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. 

Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung ei-
nes Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt 
das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen 
über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in 
den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten 
zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch 
der relativen Gewichtung der Unternehmen in den 
spezifischen Länderindizes Rechnung getragen wer-
den. Um die Auswahl von Produkten zu gewährleis-
ten, die den Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht 
werden, nutzt der Fondsmanger anerkannte externe 
Ratings und das Angebot eines professionellen exter-
nen weltweit tätigen Datenanbieters (MSCI), um 

ESG-Risiken und Chancen zu identifizieren. Durch die 
oben genannten Listen werden bestimmte Unterneh-
men ausgeschlossen. 

Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wan- 
delschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Opti-
onsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb 
von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestim-
mungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Als Anla-
geinstrumente kommen neben Einzeltitelinvestitionen 
auch Wertpapiere zum Einsatz deren Performance an 
die Entwicklung von Märkten, Regionen, Ländern, The-
men und Branchen gekoppelt ist (z.B. Indexzertifikate 
auf in angemessener Weise veröffentlichte Indizes, de-
ren Zusammensetzung hinreichend diversifiziert ist und 
die eine adäquate Bezugsgrundlage für die Märkte  

darstellen, auf die sie sich beziehen oder Partizipations-
scheine). 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal 
darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an-
derer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese 
die Voraussetzungen des Artikel 15 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen und gemäß Iihren 
Anlagebedingungen mindestens 51 % ihres Wertes in 
die vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer 
Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt 
notierte Anteile an Kapitalgesellschaften  anlegen. 

Die Höhe der Allokation in den jeweiligen Anlageinstru-

menten und -klassen wird dynamisch ausgelegt und ist 

abhängig von den jeweils vorherrschenden Marktop-

portunitäten. Das Teilfondsportfolio wird dabei jeweils 

aus aktienbezogenen Anlageinstrumenten bestehen, 

die hinsichtlich ihrer ESG-Qualität überprüft und mittels 

einer Kombination von Ausschlusskriterien und quali-

tativen Faktoren für das Anlageuniversum berücksich-

tigt werden können.  

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstim-
mung mit der Definition des deutschen Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein 
Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist 
und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, so-
fern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 
Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kri-
terien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie. 

Zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie kann 
der Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und 
Instrumente verwenden, wobei das mit Derivaten ver-
bundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Teil-
fonds nicht überschreiten darf. 

Im Übrigen kann in alle gemäß Artikel 4 des Verwal-
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tungsreglements zulässigen Vermögenswerte inves-
tiert werden. 

 

 

Risikoprofil 

Durch die internationale Streuung der Aktienanla- 
gen partizipiert der Investor des DKB Nachhaltig-
keitsfonds European Green Deal an der Entwicklung 
von Unternehmen deren Geschäftspolitik sich an 
den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausrichtet. 

ESG Risiken 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emit-
tenten verlässt sich der Fondsmanager weitgehend 
auf Informationen der Emittenten und entsprechen-
der Datenanbieter. Externe Datenanbieter sammeln 
Informationen von Unternehmen bzw. Emittenten 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen und stellen 
diese ihren Kunden in gebündelter Form zur Verfü-
gung. Neben der Weiterleitung von Informationen 
nehmen die Datenanbieter auch Beurteilungen der 
Informationen vor, die in die Investentscheidung ein-
bezogen werden können. Trotz sorgfältiger Auswahl 
des Da-tenanbieters kann es dennoch bei Datenan-
bietern zu Fehlern in Bezug auf ESG Daten kom-
men, die dazu führen, dass Vermögensgegenstände 
erworben werden, die die genannten Nachhaltig-
keitskriterien nicht oder nicht umfänglich erfüllen. 
Daneben können Unternehmen ihre Geschäftspoli-
tik nach dem Erwerb eines Vermögensgegenstands 
anpassen und dann nicht mehr als nachhaltig im 
Sinne der vorstehenden Kriterien gelten. Es kann 
daher nicht garantiert werden, dass die erworbenen 
Ver-mögensgegenstände den Nachhaltigkeitskrite-
rien jederzeit und im vollen Umfang entsprechen. 

Der Fondsmanager hat in der Regel nicht die Mög-
lichkeit, die Informationen des Emittenten oder Da-
tenanbieters zu überprüfen. Trotz sorgfältiger Aus-
wahl des Datenanbieters kann es beim Datenanbie-
ter zu Fehlern in Bezug auf ESG Daten kommen. 
Durch falsche oder fehlerhafte ESG Daten kann es 
sein, dass die Investitionsentscheidung des Fonds-
managers beeinflusst wird. Daneben können Unter-
nehmen ihre Geschäftspolitik anpassen und dann 
nicht mehr als nachhaltig gelten. 

Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen bedeu-
tet auch nicht, dass die Investition in Investitionsob-
jekte dieses Emittenten risikofrei oder nur mit gerin-
gen Risiken verbunden ist. Auch die Investitionsob-
jekte nachhaltiger Emittenten können ausfallen und 

zu Verlusten im Teilfonds führen. 

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien kann 
das Portfolio des Teilfonds insgesamt konzentrierter 
ausfallen in Bezug auf die Einzeltitel als auch in Be-
zug auf die Branchen- oder Länderallokation im Ver-
gleich zu einem Fonds, der keine Ausschlusskriterien 
anwendet. Durch eine solche Konzentration kann es 
Zeiten einer besseren oder einer schlechteren Perfor-
mance im Vergleich zu einem Fonds kommen, dem 
ein breiteres Investmentuniversum zur Verfügung 
steht. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere markt- 
und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 
von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-
ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 
schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn 
sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von 
Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anla-
gen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien 
stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtli-
cher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Da-
her unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wert-
schwankun 

gen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 
Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge 

steigert werden können, besteht die Möglichkeit, dass 
sich zeitweise im Teilfonds auch verstärkt Aktien klei-
nerer und mittlerer Unternehmen befinden. Insbeson-
dere Aktien vorwiegend kleinerer, weniger ausgereifter 
Unternehmen unterliegen in der Regel höheren 
Schwankungen als der Markt allgemein. Die Gründe 
hierfür liegen darin, dass die Wertpapiere generell in 
kleineren Mengen gehandelt werden und dass diese 
Unternehmen größeren Geschäftsrisiken ausgesetzt 
sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwan-
kungen von Aktienwerten kann es bei schwerpunktmä-
ßig im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entsprechenden 
großen und kleinen Veränderungen des Wertes des 
Teilfonds kommen. 

Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer 
Branche können ebenfalls dazu führen, dass sich die 
besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert 
des Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von 
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Entwicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Bio-
technologiebranche, Pharmabranche, etc.) oder ver-
gleichsweise neu sind, kann es bei Entwicklungen mit 
branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Reak-
tionen der Anleger mit der Folge erheblicher Kurs-
schwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen 
basiert häufig auf Spekulationen und Erwartungen um 
Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese Pro-
dukte allerdings nicht die in sie gesetzten Erwartun-
gen oder treten sonstige Rückschläge auf, können ab-
rupte Wertverluste in der gesamten Branche auftreten. 

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän-
gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünsti-
gen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, 
Rohstoffknappheit, Verschärfung von gesetzlichen 
Vorschriften usw. die gesamte Branche einer erhebli-
chen Wertschwankung unterliegt. 

Währungsrisiko 
 
Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 
Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-
gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die  
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen An 
lagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert  
dieser Währung gegenüber der Teilfondswährung, so 
reduziert sich der Wert des Teilfondsvermögens. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert 
eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderun-
gen des einem Swap zugrundeliegenden Vermö-
genswertes kann das Teilfondsvermögen ebenfalls 
Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei- 
nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 
verbunden. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 
Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst wer-
den, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basis-
werte der Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-
tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-
siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 
vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. 
Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 
das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuel-

len Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswer-
ten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis 
verpflichtet. Das Teilfondsvermögen erleidet dann ei-
nen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der ein-
genommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 
das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent-
wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erlei-
det. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 
werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- ti-
onsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 
Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 
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Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz- pro-
dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-
gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 
auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-
gen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einem Leverage ver- 
bunden sein und unterliegt den damit verbundenen 
Risiken. Im Falle von wesentlichen und nachteiligen 
Wechselkursbewegungen allgemein besteht die 
Möglichkeit, dass der Teilfonds wesentliche Verluste 
erleidet. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 
Hebelwirkung (englisch „leverage“) des Fonds mit 
Hilfe des Ansatzes über die Summe der Nennwerte 
(englisch „sum of the notionals“) der derivativen Fi-
nanzinstrumente. Bei diesem Ansatz werden die an-
zurechnenden Werte aus gegenläufigen Positionen 
nicht saldiert, sondern addiert, d.h. insbesondere, 
dass die zu Absicherungszwecken genutzten deriva-
tiven Finanzinstrumente mit positivem Wert bei der 
Addition berücksichtigt werden müssen. Die nachste-
hend ausgewiesene Höhe der erwarteten Hebelwir-
kung ist als Verhältnis zwischen der Summe der Nomi-
nalwerte und des Netto-Fondsvermögens ausge-
drückt und basiert auf historischen Werten und erwar-
teten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die Höhe 
der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen durch-
schnittlich 0,3 und maximal 0,6 bezogen auf das Netto-
Fondsvermögen liegen wird. Ein Hebel von 0 bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass der Fonds keine 
derivativen Finanzinstrumente oder sonstige anzu-
rechnenden Werte enthält. 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzins- 
trumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer- 
den können und die Berechnung der erwarteten Höhe 
der Hebelwirkung nicht zwischen diesen un- ter-
schiedlichen Zweckbestimmungen der derivativen Fi-
nanzinstrumente unterscheidet. Die ausgewiesene 

Höhe der erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher 
nicht den Risikogehalt des Fonds wieder. Neue 
Marktgegebenheiten können sowohl die Gewich- 
tung der einzelnen derivativen Finanzinstrumente als 
auch die Ausprägungen der Risikofaktoren für 
jedes derivative Finanzinstrument im Verlauf der Zeit 
ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 
Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He-
belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 
abweichen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 
 

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine 
Zusicherungen hinsichtlich der Erreichung der An-
lageziele gemacht werden können und er gegebe-
nenfalls Gefahr läuft einen Totalverlust zu erleiden, 
bzw. einen niedrigeren Betrag zurückzuerhalten, 
als denjenigen, den er investiert hat. 

Erhöhte Volatilität 

Da es bei dem DKB Nachhaltigkeitsfonds European 
Green Deal aufgrund des aktiven und flexiblen Ma-
nagementansatzes zu einer zeitweiligen Schwerpunkt-
bildung in bestimmten geographischen Regionen, 
Branchen oder Marktsegmenten kommen kann, be-
steht ein nicht unerhebliches Risiko erhöhter Volatilität. 
Das heißt, es kann in kurzen Zeiträumen zu starken 
Schwankungen des Anteilpreises nach oben oder un-
ten kommen. 

Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den Teilfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds 
European Green Deal ist auch für  Anleger geeignet, 
die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der An-
lage abzuschätzen und die sich zur Abrundung und Er-
gänzung bestehender konservativer Anlageformen am 
Erfolg von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unterneh-
men beteiligen möchten. Der Anleger muss bereit und 
in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der 
Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzu-
nehmen. Der Anleger sollte einen mittel- bis langfris-
tigen Anlagehorizont haben. 
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Eckwerte 

 
Anteilklasse: AL 
Erstausgabe: 27.08.2007 

Erstausgabepreis: EURO 25,00 

Ausgabeaufschlag: Bis zu 3 % ( in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision: Keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: A0MX5K 

ISIN: LU0314225409 

Verwaltungsgebühr: 1,65% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Mo-
nats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich er-
mittelten Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines 
jeden Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 
Quartals) 

Anteilklasse: InstANL (vorbehalten für institutionelle Investoren) 

Erstausgabe: 01. Juni 2019 

Erstausgabepreis: EURO 5.000 

Mindestzeichnungsbetrag: EURO 10.000 

Ausgabeaufschlag: Entfällt 

Rücknahmeprovision: Keine 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer: A2PKG4 

ISIN: LU1989374100 

Verwaltungsgebühr: 0,70% p.a. (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats 
berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittel-
ten Nettoinventarwerten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden 
Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,01 % p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 
jeden Quartals) 

Alle Anteilklassen:  

Fondsmanager: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Karlstrasse 35 
D-80333 München 

Fondsmanagerhonorar: Das Fondsmanagerhonorar wird aus der vereinnahmten Verwaltungs-
gebühr getragen. 

Verwahrstellengebühr: NIW < 100 Mio.EUR: 0,05% des NIW, Min. 10.000 EUR pro Teilfonds 
pro angefangenes Kalenderjahr 
NIW > 100 Mio. EUR: 50.000 EUR plus 0,04% des NIW auf den  
100 Mio. EUR übersteigenden Teil 

Teilfondswährung: EURO 

Bewertungstag: jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 
Main 

Zahltag von Zeichnungen und Rück-
nahmen von Anteilen: 

Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 
Luxemburg 

Anteile: Inhaberanteile 
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Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% des 
Value at Risk des Referenzportfolio (Relativer VaR) 

Leverage/ Hebel: der durchschnittliche Hebel beträgt 0,3 der 
maximale Hebel beträgt 0,6 

Berechnungsmethode: Ansatz über die Summe der Nennwerte (sum of the notionals 
approach) 

Referenzportfolio: 100% MSCI Europe Net Total Return EUR Index 

Laufzeit: unbegrenzt 

Vertriebsländer: Luxemburg,  Deutschland, Österreich 
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32. Verwaltungsreglement 

Dieses Verwaltungsreglement des Investmentfonds 
DKB Nachhaltigkeitsfonds (Fonds Commun de 
Placement) sowie alle zukünftigen, diesbezüglichen 
Abänderungen gemäß Artikel 15 regeln die Rechts-
beziehungen zwischen: 

• Der Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Lu-
xembourg S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz 
in Luxemburg, 6 B, rue Gabriel Lippmann, L-
5365 Munsbach (die  „Verwaltungsgesellschaft“), 

• der Verwahrstelle, Euopean Depositary Bank 
S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxem-
burg, 2, Place François-Joseph Dargent, L-
1413 Luxemburg (die „Verwahrstelle“), und 

• den Zeichnern und Inhabern von BayernInvest 
Fondsanteilen (die „Anteilinhaber“), die das Ver-
waltungsreglement durch den Erwerb der Anteile 
anerkennen. 

Art. 1. Der Fonds 

Der DKB Nachhaltigkeitsfonds (der „Fonds“) ist ein In-
vestmentfonds der gemäß Teil 1 des Luxemburger Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 verwaltet wird. Er kann 
aus mehreren Teilfonds, „die Teilfonds“ (nachstehend 
auch insgesamt „Fondsvermögen“ genannt), beste-
hen. Der Verwaltungsrat kann mit Einverständnis der 
Verwahrstelle über die Auflegung neuer Teilfonds oder 
die Auflösung jedes einzelnen Teilfonds entscheiden. 
Die Prozedur der Auflösung wird näher in Artikel 17 
dieses Verwaltungsreglements beschrieben. 

Jeder Teilfonds, der ein integraler Bestandteil des 
Fonds ist, gilt als selbstständige Einheit in der Form 
eines Teilfonds, an dessen Wertpapieren und sonsti 
gen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten die An-
teilinhaber Miteigentum erwerben. 

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teil 
fonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 
Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Verhältnis zu 
Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen eines 
Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten dieses einzel-
nen Teilfonds einsteht. Alle Teilfonds werden im Inte-
resse der Anteilinhaber von der Verwaltungsgesell-
schaft verwaltet. 

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der 
Verwahrstelle verwahrt und sind von denen der Ver-
waltungsgesellschaft getrennt gehalten. 

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft 

Der Fonds wird im Namen der Verwaltungsgesell- 
schaft und für gemeinschaftliche Rechnung der An- tei-
linhaber gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. De- zem-
ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren Sitz in 
Luxemburg. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen von Arti-
kel 4 weitgehende Vollmachten bei der Verwaltung des 
Fonds im Interesse der Anteilinhaber. Insbesondere ist 
sie berechtigt, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu 
zeichnen, zu tauschen oder zu besitzen und alle direkt 
oder alle indirekt mit dem Fondsvermögen verbunde-
nen Rechte auszuüben. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft be- 
stimmt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds unter 
Berücksichtigung der in Artikel 4 angegebenen Ein-
schränkungen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann 
unter seiner Verantwortung für ein oder mehrere Teil-
fonds einen Anlageberater bzw. einen An- lageaus-
schuss ernennen, welcher sich aus Verwal- tungsrats-
mitgliedern und/oder anderen Personen zusammen-
setzt und den Verwaltungsrat sowie den Fondsmana-
ger, falls es einen solchen gibt, hinsichtlich der allge-
meinen Anlagepolitik berät. Anfallende Anlageberater-
honorare können dem jeweiligen Teilfonds belastet 
werden. Der Verwaltungsrat kann auch Angestellte 
der Verwaltungsgesellschaft mit der Ausführung der 
Anlagepolitik und der allgemeinen Verwaltung des 
Fondsvermögens betrauen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann 
unter seiner Verantwortung für einen oder für mehrere 
Teilfonds einen oder mehrere Fondsmanager für die 
Ausführung der Anlagepolitik und die tägliche Verwal-
tung der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ein-
setzen. Anfallende Fondsmanagerhonorare können 
dem jeweiligen Teilfonds belastet werden. 
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Die Verwaltungsgesellschaft kann im allgemeinen 
Informations-, Berater- und andere Dienste in An-
spruch nehmen; alle daraus entstehenden Kosten 
werden ausschließlich von der Verwaltungsgesell-
schaft getragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährli- 
che Verwaltungsgebühr von maximal 2%. Die Be- 
rechnungsmethode wird in der Übersicht des jeweili-
gen Teilfonds im Verkaufsprospekt beschrieben 

Art. 3. Die Verwahrstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die European Deposi-
tary Bank S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxem-
burger Recht mit Sitz in Luxemburg, zur Ver- wahr-
stelle bestimmt. 

Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstel- le 
können die Verwahrstelle jederzeit schriftlich mit einer 
dreimonatigen Frist kündigen. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann jedoch die Verwahrstelle nur abberufen, 
wenn eine neue Verwahrstelle die Funktionen und 
Pflichten einer Verwahrstelle gemäß dem Verwal-
tungsreglement innerhalb zweier Monate vom Datum 
der Kündigung an übernimmt. Nach ihrer Abberufung 
muss die Verwahrstelle ihre Funktionen im Rahmen 
der gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Vorgaben 
so lange fortsetzen, als es erforderlich ist, um das ge-
samte Fondsvermögen an die neue Verwahrstelle zu 
übertragen. 

Im Falle einer Kündigung durch die Verwahrstelle ist 
die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue 
Verwahrstelle zu bestellen, die die Funktionen und 
Pflichten der Verwahrstelle gemäß diesem Verwal- 
tungsreglement übernimmt. In diesem Fall bleiben die 
Funktionen der Verwahrstelle ebenfalls im Rahmen 
der gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Vorgaben 
weiterbestehen, bzw. bis das Fondsvermögen an die 
neue Verwahrstelle übertragen worden ist. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Verwahrstel- le 
die Verwahrung der Vermögenswerte aller Teilfonds 
des Fonds übertragen. Die Verwahrstelle führt alle 
Geschäfte aus, die die tägliche Abwicklung von 
Fondsangelegenheiten betreffen. Das Fondsvermö-
gen, d.h. alle flüssigen Mittel, Wertpapiere und 
sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte 
werden von der Verwahrstelle für die Anteilinhaber 
des entsprechenden Teilfonds in dessen separaten 
gesperrten Konten und Depots verwahrt. Die Ver-
wahrstelle darf nur auf Anweisung der Verwaltungs-
gesellschaft hin und in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements über 
das Fondsvermögen verfügen oder für den Fonds 

Zahlungen an Dritte vornehmen. 

Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und 
mit Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft andere 
Banken im Ausland und Clearing-Stellen (z.B. Clear-
stream und Euroclear) mit der Verwahrung von Wert-
papieren des jeweiligen Teilfonds beauftragen, sofern 
die Wertpapiere an diesbezüglichen ausländischen 
Börsen oder Märkten zugelassen sind oder gehandelt 
werden oder nur im Ausland lieferbar sind. 

Die Verwahrstelle führt die Anweisungen der Ver- 
waltungsgesellschaft aus, sofern diese mit dem Ge-
setz, dem Verwaltungsreglement, dem Verwahr- 
stellenvertrag und dem jeweils gültigen Verkaufs- 
prospekt in Übereinstimmung stehen. Die Ver- 
wahrstelle sorgt insbesondere dafür, dass: 

1. der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die 
Auszahlung des Rücknahmepreises, die Umwand-
lung und die Aufhebung von Anteilen für den 
Fonds durch die Verwaltungsgesellschaft in Über-
einstimmung mit dem Gesetz und dem Verwal-
tungsreglement ausgeführt werden; 

2. der Nettoinventarwert von Anteilen eines jeden 
Teilfonds in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
und dem Verwaltungsreglement berechnet wird; 

3. die Erträge eines jeden Teilfonds in Übereinstim-
mung mit dem Verwaltungsreglement verwendet 
werden; 

4. Anteile in Übereinstimmung mit diesem Ver- wal-
tungsreglement auf die Zeichner übertragen wer-
den; 

5. alle Vermögenswerte eines jeden Teilfonds un- 
verzüglich auf den entsprechenden separaten ge-
sperrten Konten bzw. Depots eingehen und dass 
eingehende Zahlungen für den Ausgabepreis von 
Anteilen abzüglich des Ausgabeaufschlages und 
jeglicher Ausgabesteuern unverzüglich auf den 
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entsprechenden separaten gesperrten Konten 
bzw. Depots verbucht werden; 

6. bei Geschäften, die sich auf einen Teilfonds be- 
ziehen, der Gegenwert zugunsten des entspre- 
chenden Teilfonds auf dessen separaten gesperr-
ten Konten innerhalb des üblichen Zeitraums ein-
geht; 

7. börsennotierte oder regelmäßig gehandelte Wert-
papiere, Derivative und sonstige gesetzlich zuläs-
sige Vermögenswerte höchstens zum Tageskurs 
gekauft und mindestens zum Tageskurs verkauft 
werden sowie nicht an einer Börse notierte oder 
nicht regelmäßig gehandelte Wertpapiere, Deriva-
tive und sonstige gesetzlich zulässige Vermögens-
werte zu einem Preis gekauft bzw. verkauft wer-
den, der nicht in einem offensichtlichen Missver-
hältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht. 

Die Verwahrstelle wird: 

1. aus den separaten gesperrten Konten den Kauf- 
preis für Wertpapiere, Derivative und sonstige ge-
setzlich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für 
den jeweiligen Teilfonds erworben worden sind; 

2. Wertpapiere, und sonstige gesetzlich zulässige 
Vermögenswerte, die für den jeweiligen Teil-
fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des 
Verkaufspreises ausliefern; 

3. den Rücknahmepreis gemäß Artikel 10 des Ver- 
waltungsreglements auszahlen, sobald die Aus- 
buchung der entsprechenden Anteile vorgenom-
men wurde oder, im Fall von Anteilzertifikaten, die 
entsprechenden Zertifikate erhalten worden sind. 

4. Ausschüttungen auszahlen, falls solche vorge- 
nommen werden; 

Die Verwahrstelle zahlt der Verwaltungsgesellschaft 
aus den separaten gesperrten Konten eines Teilfonds 
nur solche Vergütungen, wie sie in diesem Verwal-
tungsreglement festgesetzt sind. 

Die Verwahrstelle hat Anspruch auf Vergütung- 
en, die ihr im Rahmen dieses Verwaltungsreg- le-
ments zustehen (siehe Art. 12), und kann diese 

dem separaten gesperrten Konto eines Teilfonds 
nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft 
entnehmen. 

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle be-
rechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen: 

1. Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwal- 
tungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle 
geltend zu machen; 

2. gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Wi-
derspruch zu erheben und abzuwenden, dass An-
sprüche gegenüber einem Teilfonds durchgesetzt 
werden, für die dieser Teilfonds nicht haftet. 

In Ausübung ihrer Funktionen müssen die Verwal- 
tungsgesellschaft und die Verwahrstelle voneinan- 
der unabhängig und ausschließlich im Interesse der 
Anteilinhaber handeln. 

Art. 4. Anlageziel, Anlagepolitik und 
Beschränkungen 

Die Ziele und spezifischen Beschränkungen der Anla-
gepolitik des jeweiligen Teilfonds finden Erwähnung im 
Verkaufsprospekt. 

Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlage- 
politik der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend 
der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt die 
Anlage in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren 
einschließlich Wandel- und Optionsanleihen und in Op-
tionsscheinen auf Wertpapiere sowie in Aktien und ak-
tienähnlichen Wertpapieren und sonstigen zulässigen 
Vermögenswerten. Die Anlagepolitik der einzelnen 
Teilfonds kann sich insbesondere nach dem Thema ih-
rer Anlagepolitik, nach der Region, in welcher sie anle-
gen, nach den Wertpapieren, welche sie erwerben sol-
len, nach der Währung, auf welche sie lauten oder nach 
ihrer Laufzeit unterscheiden. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagebe- 
schränkungen kann die Verwaltungsgesellschaft Deri-
vate sowie sonstige Techniken und Instrumente ver-
wenden. Unter keinen Umständen darf ein Teil- fonds 
bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und 
Instrumenten verbundenen Transaktionen 
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von den in der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds 
genannten Anlagezielen abweichen. 

Die Summe der aus Credit Default Swaps (CDS) ent- 
stehenden Verpflichtungen darf 20% des Nettoteil- 
fondsvermögens nicht überschreiten, sollte sie kei- 
nen Absicherungszwecken dienen. Die Bewertung der 
CDS erfolgt nach nachvollziehbaren und transparen-
ten Methoden auf regelmäßiger Basis. 

Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer 
werden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
Bewertungsmethoden und deren Anwendung überwa-
chen. Sollten im Rahmen der Überwachung Differen-
zen festgestellt werden, wird die Beseitigung durch die 
Verwaltungsgesellschaft veranlasst. 

Die Summe der Verpflichtungen aus Credit Default 
Swaps und sonstigen Techniken und Instrumenten 
darf zusammen den Nettoinventarwert eines Teil- 
fonds nicht überschreiten, sofern sie nicht der Absi-
cherung dienen. 

Der Einsatz von Kreditderivaten muss sowohl im aus-
schließlichen Interesse des Teilfonds sowie der Antei-
linhaber als auch im Einklang mit der Anlagepolitik und 
des Risikoprofils des Teilfonds stehen. 
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Anlagebeschränkungen / Anlagegrenzen 

4.1 

1. Die Anlagen jedes Teilfonds dürfen ausschließlich 
aus den folgenden Vermögenswerten bestehen: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 
die an einem geregelten Markt notiert oder 
gehandelt werden; oder 

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 
die an einem anderen Markt, der anerkannt, 
geregelt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union gehan-
delt werden; oder 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die 
an einer Wertpapierbörse eines anderen Staa-
tes Europas, Nord- oder Südamerikas, Asiens, 
Afrikas, Australiens oder Ozeaniens zur amtli-
chen Notierung zugelassen oder dort auf einem 
anderen Markt gehandelt werden, der aner-
kannt, geregelt, für das Publikum offen und 
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. 

d) soweit es sich um Wertpapiere oder Geldm- 
arktinstrumente aus Neuemissionen handelt, 
müssen die Emissionsbedingungen die Ver-
pflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notie- 
rung an einer Wertpapierbörse oder zum 
Handel auf einem geregelten Markt, der 
anerkannt, geregelt, für das Publikum offen 
und dessen Funktionsweise ordnungsge-
mäß ist, beantragt wird, und zwar an den 
Börsen oder geregelten Märkten eines EU-
Mitgliedsstaates oder eines anderen Staa-
tes Europas, Nord- und Südamerikas, Asi-
ens, Afrikas, Australiens oder Ozeaniens; 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ab-
lauf eines Jahres nach der Emission erlangt 
wird. 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA 
im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) der Richtlinie 
2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Drittstaat, so-
fern 

– diese OGA nach Rechtsvorschriften zuge- 
lassen sind, die denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind und die 
diese OGA einer behördlichen Aufsicht un-
terstellen. Als solche OGA werden OGA 
angesehen mit Sitz in einem der Mitglied-
staaten der EU, den USA, Hongkong, Ja-
pan, Kanada und der Schweiz 

– die Anteilinhaber dieser OGA einem mit 
den Anteilinhabern eines OGAW gleich- 
wertigen Schutzniveau unterliegen und die 
Vorschriften bezüglich Verwahrung des 
Fondsvermögens, der Kreditaufnahme, der 
Kreditgewährung und den Leer- verkäufen 
von Wertpapieren und Geld- marktinstru-
menten gleichwertig zu den diesbezügli-
chen Anforderungen der Richt- linie 
2009/65/EG sind; 

– die Geschäftstätigkeit der anderen OGA 
Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe-
richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkei-
ten, die Erträge und die Transaktionen im 
Berichtszeitraum zu bilden; 

– der OGAW oder dieser andere OGA, des- 
sen Anteile erworben werden sollen, nach 
seinen Gründungsunterlagen insgesamt 
höchstens 10% seines Vermögens in Antei-
len anderer OGAW oder anderer OGA an-
legen darf; 

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit ei-
ner Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 
Kreditinstituten, sofern das betreffende Kredit-
institut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union hat oder, falls der 
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Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittland 
(Mitglied der OECD und GAFI Land) befindet, 
das Kreditinstitut Aufsichtsbestimmungen un-
terliegt, die denjenigen des Gemeinschafts-
rechts gleichwertig sind. 

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten („Derivate“), 
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter 
Instrumente, die an einem der unter den Buch-
staben a., b. und c. bezeichneten Märkte ge-
handelt werden, und/oder abgeleiteten Finan-
zinstrumenten, die nicht an einer Börse gehan-
delt werden („OTC-Derivaten“), sofern 

– diese Instrumente und Techniken die Wert-
papiere, Wechselkurse oder Währungen, 
Zinssätze, und Finanzindizes zum Gegen-
stand haben, in die der Teilfonds entspre-
chend den Bestimmungen seiner Anlagepo-
litik investieren darf; 

– OTC-Geschäfte ausschließlich mit hierauf 
spezialisierten Adressen erster Ordnung 
abgeschlossen werden, die einer behördli-
chen Aufsicht unterliegen; 

– die OTC-Geschäfte einer regelmäßigen, zu- 
verlässigen und überprüfbaren Bewertung 
unterliegen und jederzeit zum angemesse-
nen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch 
ein Gegengeschäft glatt gestellt werden kön-
nen. 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem 
geregelten Markt gehandelt werden und die 
Instrumente sind, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und 
deren Wert jederzeit bestimmt werden kann, 
sofern die Emission oder der Emittent dieser 
Instrumente selbst Vorschriften über den Ein-
lagen- und Anlegerschutz unterliegt und vo-
rausgesetzt diese Instrumente werden 

– von einer zentralstaatlichen, regionalen 
oder lokalen Körperschaft oder der Zent-
ralbank eines Mitgliedstaates, der Euro-
päischen Zentralbank, der Europäischen 
Union oder Europäischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, im Falle ei-
nes Bundesstaates, einem Gliedstaat der  

 

Föderation oder von einer internationalen Ein-
richtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 

mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert, oder 

– von einem Unternehmen begeben, des- 
sen Wertpapiere auf einem der unter den 
Buchstaben a., b. und c. bezeichneten 
Märkte gehandelt werden, oder 

– von einem Institut, das gemäß den im Ge- 
meinschaftsrecht festgelegten Kriterien ei-
ner behördlichen Aufsicht unterstellt ist, o-
der einem Institut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die mindestens so streng sind wie 
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt 
und diese einhält, begeben oder garantiert, 
oder 

– von anderen Emittenten begeben, die ei- 
ner Kategorie angehören, die von der Lu- 
xemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) zu- 
gelassen wurde, sofern für Anlagen in die-
sen Instrumenten Vorschriften für den Anle-
gerschutz gelten, die denen des ers- ten, 
zweiten und dritten Gedankenstrichs gleich-
wertig sind und sofern es sich bei dem Emit-
tenten entweder um ein Unter- nehmen mit 
einem Eigenkapital von min- destens zehn 
Millionen Euro (10.000.000 Euro), das sei-
nen Jahresabschluss nach der vierten 
Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröf-
fentlicht, oder um einen Rechtsträger, der in-
nerhalb einer eine oder mehrere bör- senno-
tierte Gesellschaften umfassenden Unter-
nehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder um einen 
Rechtsträger handelt, der die wertpapiermä-
ßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von einer Bank einge-
räumten Kreditlinie finanzieren soll. 

2. Jedoch 
 

a) kann ein Teilfonds höchstens 10% seines Net- 
tovermögens in anderen als den unter Absatz 
1. genannten Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten anlegen; 
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b) darf ein Teilfonds weder Edelmetalle noch 
Zertifikate über diese erwerben. 

3. Jeder Teilfonds darf daneben flüssige Mittel 
halten. 

4.2 

1. Jedem Teilfonds ist es ferner gestattet, sich unter 
Einhaltung der von der Luxemburger Aufsichts- 
behörde festgelegten Bedingungen und Grenzen 
der Techniken und Instrumente zu bedienen, die 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Ge-
genstand haben, sofern die Verwendung dieser 
Techniken und Instrumente im Hinblick auf die ef-
fiziente Verwaltung des Teilfonds geschieht. Be-
ziehen sich diese Transaktionen auf die Verwen-
dung von Derivaten, so müssen die Bedingungen 
und Grenzen mit den Bestimmungen des Gesetzes 
im Einklang stehen. 

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds bei 
diesen Transaktionen von den in seinen Grün-
dungsunterlagen genannten Anlagezielen ab-
weichen. 

2. Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das mit Deriva-
ten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnetto-
inventarwert des Teilfonds nicht überschreitet. 
Bei der Berechnung des Risikos werden der 
Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der 
Gegenpartei, künftige Marktfluktuationen und die 
Liquidationsfrist berücksichtigt. 

Jeder Teilfonds kann als Teil seiner Anlagestra- te-
gie innerhalb der unter Punkt 4.3 festgelegten 
Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das 
Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen 
wie unter Punkt 4.3 angeführt, nicht überschreitet. 
Wenn ein Teilfonds in indexbasierten Derivaten an-
legt, müssen diese Anlagen nicht bei den Anlage-
grenzen, wie unter Punkt 4.3 angeführt, berück-
sichtigt werden. 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein 
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es 
hinsichtlich der Bestimmungen dieses Absatzes 
mitberücksichtigt werden. 

4.3 

1. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Netto-
vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten ein und desselben Emittenten anlegen. Je-
der Teilfonds darf höchstens 20% seines Nettover-
mögens in Einlagen bei ein und derselben Einrich-
tung anlegen. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei 
Geschäften eines Teilfonds mit OTC-Derivaten 
darf 10% seines Nettovermögens nicht überschrei-
ten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. Buchstabe f. ist. Für 
andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5% des 
Nettovermögens. 

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldm- 
arktinstrumente von Emittenten, bei denen der 
Teilfonds jeweils mehr als 5% seines Nettover- 
mögens anlegt, darf 40% des Wertes seines Net- 
tovermögens nicht überschreiten. Diese Begren-
zung findet keine Anwendung auf Einlagen und 
Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinsti-
tutionen getätigt werden, welche einer behördli-
chen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des Ab- 
satzes 1. darf jeder Teilfonds bei ein und dersel- 
ben Einrichtung höchstens 20% seines Nettover- 
mögens in eine Kombination aus 

– von dieser Einrichtung begebenen Wertpapie-
ren oder Geldmarktinstrumenten 

– Einlagen bei dieser Einrichtung, und/oder 

– mit dieser Einrichtung gehandelten 
OTC-Derivaten 

investieren. 
 

3. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze be-
trägt höchstens 35%, wenn Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder seinen Gebietskör-
perschaften, von einem Drittstaat oder von interna-
tionalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat ange-
hört, begeben oder garantiert werden. 

4. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Ober-
grenze beträgt höchsten 25% für bestimmte 
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Schuldverschreibungen, wenn diese von einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union begeben werden, das auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der 

 
 
 

4.4 

Geldmarktinstrumenten ein und desselben Unter-
nehmensgruppe anlegen. 

Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer be- 
sonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbe-
sondere müssen die Erträge aus der Emission die-
ser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 
werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen, die sich daraus ergeben-
den Verbindlichkeiten ausreichend decken und 
vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig 
werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zah-
lung der Zinsen bestimmt sind. 

Legt der Teilfonds mehr als 5% seines Nettover-
mögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 
vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und 
demselben Emittenten begeben werden, so darf 
der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes 
des Nettovermögens des Teilfonds nicht über-
schreiten. 

5. Die in den Absätzen 3. und 4. genannten Wertpa- 
piere und Geldmarktinstrumente werden bei der 
Anwendung der in Absatz 2. vorgesehen Anlage-
grenze von 40% nicht berücksichtigt. 

Die in den Absätzen 1., 2., 3. und 4. genannten 
Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher 
dürfen gemäß den Absätzen 1., 2., 3. und 4. ge- 
tätigte Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten ein und desselben Emittenten oder in 
Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten 
desselben nicht 35% des Nettovermögens des 
Teilfonds übersteigen. 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung 
des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 
Richtlinie 83/349/EWG oder nach den anerkann-
ten internationalen Rechnungslegungsvorschrif-
ten derselben Unternehmensgruppe angehören, 
sind bei der Berechnung der in diesem Abschnitt 
vorgesehen Anlagegrenzen als ein einziger Emit-
tent anzusehen. 

Jeder Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% sei-
nes Nettovermögens in Wertpapieren und 

1. Unbeschadet der unter Punkt 4.7 festgelegten An-
lagegrenzen betragen die unter Punkt 4.3 ge- 
nannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/o-
der Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 
höchstens 20%, wenn es Ziel der Anlagestrategie 
eines Teilfonds ist, einen bestimmten, im Anhang 
zu diesem Prospekt näher beschriebenen und von 
der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) aner-
kannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubil-
den; Voraussetzung hierfür ist, dass 

– die Zusammensetzung des Index hinreichend 
diversifiziert ist, 

– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für 
den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, 

– der Index in angemessener Weise veröffent-
licht wird. 

2. Die in Absatz 1. festgelegte Grenze beträgt 35%, 
sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Markt-
bedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbe-
sondere auf geregelten Märkten, auf denen be-
stimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Ober-
grenze ist nur bei einem einzigen Emittenten mög-
lich. 

4.5 

1. Abweichend von den unter Punkt 4.3 angeführ- 
ten Regelungen, kann die Luxemburger Auf- 
sichtsbehörde (CSSF) Teilfonds gestatten, nach 
dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% 
seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissio- 
nen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskörper- 
schaften oder von einem Drittstaat (Mitglied der 
OECD) oder von internationalen Organismen öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
angehören, begeben oder garantiert werden. 
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2. Die Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) er- 
teilt die vorerwähnte Genehmigung nur dann, 
wenn sie der Auffassung ist, dass die Aktionäre 
des betreffenden Teilfonds den gleichen Schutz 
genießen, wie Aktionäre von Teilfonds, welche die 
unter Punkt 4.3 und 4.4 angeführten Grenzen ein-
halten. 

3. Die betreffenden Teilfonds müssen Wertpapiere 
halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen begeben worden sind, 
wobei die Wertpapiere aus ein und derselben 
Emission 30% des Nettovermögens des betref-
fenden Teilfonds nicht übersteigen dürfen.   

 
4. Wenn die unter Absatz 1. genannte Genehmi- 

gung erteilt wird, so müssen die betroffenen Teil-
fonds in einem Anhang zu diesem Prospekt aus-
drücklich die Staaten, Gebietskörperschaften o-
der internationalen Organismen öffentlich-rechtli-
chen Charakters erwähnen, die Wertpapiere be-
geben oder garantieren, in denen die Teilfonds 
mehr als 35% ihres Nettovermögens anzulegen  
beabsichtigen. 

5. Ferner müssen die betroffenen Teilfonds im Falle 
einer Erteilung dieser Genehmigung durch die 
Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) im Pros-
pekt, sowie in sonstigen Werbeschriften zu den 
betroffenen Teilfonds deutlich auf diese Ge- neh-
migung hinweisen und dabei die Staaten, Ge-
bietskörperschaften oder internationalen Orga-
nismen öffentlich-rechtlichen Charakters ange-
ben, in deren Wertpapieren die betroffenen Teil-
fonds mehr als 35% ihres Nettoteilfondsvermö-
gens anzulegen beabsichtigen oder angelegt ha-
ben. 

4.6 

1. Der Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/ o-
der anderer OGA im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 
1. Buchstabe e. erwerben, wenn er nicht mehr als 
20% seines Nettovermögens in ein und demsel-
ben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, vo-
rausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro 
Teilfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung. 

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW 
dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens des 
Teilfonds nicht übersteigen. 

Wenn der Teilfonds Anteile eines anderen OGAW 
und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden 
die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder an-
deren OGA in Bezug auf die unter Punkt 4.3 ge-
nannten Obergrenzen nicht berücksichtigt. 

Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW 
und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mit-
telbar von einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch 
eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung 
oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte 
Beteiligung verbunden ist, so werden für die Zeich-
nung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen 
OGAW und/oder anderen OGA durch den Teil-
fonds keine Ausgabeaufschläge, Vertriebsprovisi-
onen und Rücknahmeprovisionen berechnet. In-
vestiert ein Teilfonds in einen derartigen OGAW o-
der OGA, dann werden die dem Teilfonds in Rech-
nung gestellten Gebühren (Verwaltungsgebühr, An-
lageberater-/Fondsmanagerhonorar und Verwahr-
stellengebühr), soweit diese Gebühren identischen 
Begünstigten zukommen, anteilig um diesen Teil 
gekürzt. Durch die Investition in andere Investment-
fonds kann es zu Kostendoppelbelastungen kom-
men, die im Jahresbericht erwähnt werden. Ziel-
fonds werden zu banküblichen Konditionen erwor-
ben, so dass grundsätzlich lediglich eine geringe 
Doppelbelastung entstehen sollte. Darüber hinaus 
werden gegebenenfalls erlangte Gebührenermäßi-
gungen dem Teilfondsvermögen gutgeschrieben. 

Bei der Verwendung der Anlagegrenze ist je- 
der Teilfonds des Umbrella-Fonds im Sinne von 
Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen von 
ihr verwalteten Teilfonds, die unter den Anwen- 
dungsbereich von Teil 1 des Gesetzes vom 17. 
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Dezember 2010 über Organismen für gemein-
same Anlagen fallen, Aktien erwerben, die mit ei-
nem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr er-
möglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die 
Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

2. Ferner darf kein Teilfonds mehr als: 
 

– 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und 
desselben  Emittenten, 

– 10% der Schuldverschreibungen ein und des- 
selben Emittenten, 

– 25% der Anteile ein und desselben OGAW 
und/oder OGA, 

– 10% der Geldmarktinstrumente ein und des- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 

Beteiligung für den OGAW aufgrund der Rechts-
vorschriften dieses Drittstaates die einzige Mög-
lichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von 
Emittenten dieses Drittstaates zu tätigen. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Vo-
raussetzung, dass die Gesellschaft des Dritt-
staates in ihrer Anlagepolitik die unter Punkt 4.3 
und 4.6 sowie Punkt 4.7 Absatz 1. und 2. festge-
legten Grenzen nicht überschreitet. Bei Über-
schreitung der unter Punkt 4.3 und 4.6 festge-
legten Grenzen finden die unter Punkt 4.8 fest-
gelegten Regelungen sinngemäß Anwendung. 

selben Emittenten erwerben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Gedanken- 
strich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Er- 
werb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der 
Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der 
Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 
ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs 
nicht berechnen lässt. 

3. Die Absätze 1. und 2. sind nicht anwendbar im 
Hinblick auf: 

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder dessen Gebietskörperschaften be-
geben oder garantiert werden; 

b) von einem Drittstaat begebene oder garan-
tierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente; 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 
von internationalen Organismen öffentlich-
rechtlichen Charakters begeben werden, de-
nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union angehören; 

d) Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer 
Gesellschaft eines Drittstaates hält, die ihr 
Vermögen im Wesentlichen in Wertpapieren 
von Emittenten anlegt, die in diesem  
Drittstaat ansässig sind, wenn eine derartige 

1. Der Teilfonds braucht die in diesem Abschnitt 
vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Aus- 
übung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die 
sie in ihrem Teilfondsvermögen halten, nicht 
einzuhalten. 

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhal- 
tung des Grundsatzes der Risikostreuung zu ach-
ten, können neu zugelassene OGAW während ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zu-
lassung von den unter Punkt 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 
festgelegten Bestimmungen abweichen. 

 
2. Werden die unter Absatz 1. genannten Grenzen 

vom Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge von 
der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, 
so muss der Teilfonds im Rahmen der von ihm 
getätigten Verkäufe von Vermögenswerten vor-
rangig die Bereinigung dieser Situation unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Aktionäre an-
streben. 

3. In dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtsein- 
heit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Ak-
tiva eines Teilfonds ausschließlich den Ansprü-
chen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber so-
wie gegenüber den Gläubigern haften, deren For-
derung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder 
Liquidation des Teilfonds entstanden ist,  
ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung der Vor- 
schriften über die Risikostreuung entsprechend 
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Punkt 4.3, 4.4 und 4.6 als eigenständiger Emittent 
anzusehen. 

4.9 

1. Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Siche- 
rung verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder 
sonst belastet werden, als dies an einer Börse, ei-
nem anderen Markt oder im Zusammenhang mit 
eingegangenen Geschäften aufgrund verbindlicher 
Auflagen gefordert wird. 

Jeder Teilfonds darf Kredite bis zu 10% des Net- 
toteilfondsvermögens aufnehmen, sofern es sich 
um kurzfristige Kredite handelt. Jeder Teilfonds 
darf Fremdwährungen durch ein „Back-to-back“- 
Darlehen erwerben. 

Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kre-
dite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflich-
tungen eingegangen werden. Dem steht der Er-
werb oder die Zeichnung nicht voll eingezahlter 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder anderer 
Finanzinstrumente im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 
1. Buchstabe e., g. und h. durch die betreffenden 
Teilfonds nicht entgegen. 

4.10 
1. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten oder anderen unter Punkt 4.1 Absatz 
Buchstabe e., g. und h. genannten Finanzinstru-
menten dürfen von für Rechnung des Fonds bzw. 
seiner Teilfonds handelnden Verwaltungsgesell-
schaften oder Verwahrstellen nicht getätigt wer-
den. 

2. Es dürfen für den Fonds bzw. für die Teilfonds 
Waren oder Edelmetalle oder Zertifikate hierü- 
ber erworben werden, wobei Devisengeschäfte, 
Finanzinstrumente, Geschäfte mit Indices oder 
Wertpapieren sowie Futures, Terminkontrakte, 
Optionen und Swaps hierauf nicht als Warenge-
schäfte im Sinne dieser Anlagebeschränkung 
gelten. 

4.11 

Ein Teilfonds kann von einem oder mehreren anderen 
Teilfonds des gleichen OGA zu begebende bzw. 

begebene Wertpapiere zeichnen, erwerben und/ o-
der halten, wenn 

– der Zielfonds seinerseits nicht in den Teilfonds 
investiert, der in diesen Zielteilfonds angelegt 
ist; und 

– die Teilfonds, die erworben werden sollen, ge-
mäß ihrer Satzung insgesamt höchstens 10% 
ihres Sondervermögens in Anteilen anderer 
OGA des gleichen Teilfonds anlegen dürfen; 
und 

– das gegebenenfalls mit den betroffenen Wertpa-
pieren verbundene Stimmrecht so lange ausge-
setzt wird, wie sie von dem entsprechenden 
Teilfonds gehalten werden, dies unbeschadet 
einer angemessenen buchhalterischen Erfas-
sung in der Rechnungslegung und den periodi-
schen Berichten; und 

– ihr Wert so lange diese Wertpapiere vom OGA 
gehalten werden, in keinem Fall bei der Be-
rechnung des Nettovermögens des OGA im 
Hinblick auf die Ermittlung des durch dieses 
Gesetz vorgeschriebenen Mindesbetrags für 
Nettovermögen berücksichtigt wird; und 

– es nicht zur Verdopplung von Verwaltungs- o-
der Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren 
auf der Ebene des Teilfonds des OGA, der in 
den Zielteilfonds angelegt hat und diesem 
Zielfonds kommt. 

4.12 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit dem Einver- 
ständnis der Verwahrstelle weitere Anlagebeschrän- 
kungen vornehmen, um den Bedingungen in den Län-
dern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben wer-
den bzw. vertrieben werden sollen. 

4.13 

Im Rahmen der Teilfonds wird ein Risikomanage- 
ment-Verfahren eingesetzt, welches es der Verwal- 
tungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepo- si-
tionen der Teilfonds verbundene Risiko sowie ihren je-
weiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Teilfonds je-
derzeit zu überwachen und zu messen. Im Hinblick auf 
Derivate wird in diesem Zusammenhang ein 
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Verfahren eingesetzt, welches eine präzise und un- 
abhängige Bewertung des mit einem Derivat verbunde-
nen Risikos ermöglicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für jeden Teilfonds 
sicher, dass das mit Derivaten jeweils verbundene Ge-
samtrisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen Teil-
fonds nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses 
Risikos werden der Marktwert der jeweiligen Basis-
werte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige 
Marktfluktuationen und die für die Liquidation der Po-
sitionen erforderliche Zeit berücksichtigt. 

Art. 5. Ausgabe von Anteilen 

Anteile eines jeden Teilfonds werden von der Ver- 
waltungsgesellschaft zu dem im Verkaufsprospekt 
festgelegten Ausgabepreis und den dort bestimm- 
ten Bedingungen ausgegeben. Anteilinhaber sind nur 
Miteigentümer des Teilfonds, an dem sie Anteile besit-
zen. 

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Gesetze 
und Bestimmungen der Länder, in denen Anteile an-
geboten werden. 

Dazu kann die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche 
Bedingungen für die Ausgabe von Anteilen außer- 
halb Luxemburgs erlassen, die aus den Verkaufspros-
pekten in jenen Ländern hervorgehen. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann zu jeder Zeit und nach eige-
nem Ermessen die Ausgabe von Anteilen für einen 
bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit für 
Privatpersonen oder juristische Personen in be-
stimmten Ländern und Gebieten aussetzen oder be-
grenzen. Die Verwaltungsgesellschaft kann gewisse 
natürliche oder juristische Personen vom Erwerb von 
Anteilen ausschließen, wenn eine solche Maßnahme 
zum Schutz der Anteilinhaber und des Fonds gesamt-
haft erforderlich ist. 

Der Zeichnungsantrag muss vor 14.00 Uhr (Luxem- 
burger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- o-
der Zahlstelle eingegangen sein. Dieser wird auf 
Grundlage des Nettoinventarwertes des nächsten Be-
wertungstags abgerechnet, sofern im Teilfondsan-
hang nicht anderweitig geregelt. Für Zeichnungsan-
träge die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Bewertungstag eingehen, werden die entsprechenden 

Anteile auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des 
nächsten Bewertungstages ausgegeben. 

Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft aus ei- 
genem Ermessen Zeichnungsanträge zurückweisen 
und zu jeder Zeit Anteile zurücknehmen, die Anteilinha-
bern gehören, die vom Erwerb und Besitz von Anteilen 
ausgeschlossen sind. 

Auf nicht umgehend ausgeführte Zeichnungsanträge 
eingehende Zahlungen werden von der Verwahrstelle 
unverzüglich und zinslos zurückgezahlt. 

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen haben in-
nerhalb von 2 Luxemburger Bankarbeitstagen nach 
dem entsprechenden Bewertungstag (Trading Day) 
an die Verwahrstelle zu erfolgen, sofern im Teilfonds-
anhang nicht andereitig geregelt. 

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung 
werden in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung 
aufgeführt. 

Art. 6. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro Anteil 
eines jeden Teilfonds veröffentlicht und berechnet am 
nächstfolgenden, wie für jeden Teilfonds im Verkaufs-
prospekt definierten, Bewertungstag, an dem der 
Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- o-
der Zahlstelle eingegangen ist. 

Der Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse kann je- 
weils um Stempelgebühren oder andere Belastungen 
welche der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie 
um eine Verkaufsprovision zuzüglich eines den Ver-
triebsstellen zukommenden Ausgabeaufschlags, die 
die Verwaltungsgesellschaft festsetzt, erhöht werden. 

Der Ausgabepreis wird kaufmännisch gerundet auf 
zwei Nachkommastellen. 

Art. 7. Anteile an einem Teilfonds 

Vorbehaltlich der örtlichen Gesetze in den Ländern, in 
denen Anteile angeboten werden, werden die Anteile 
als Inhaberanteile ausgegeben. 

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung eines 
Teilfonds  per Central Facility for Funds (CFF) verbrieft und bei 
einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Eine Ausliefe-
rung effektiver Stücke findet nicht statt. 
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Die Anteile werden unverzüglich, nach Eingang des 
Ausgabepreises auf dem Konto des Fonds bei der 
Verwahrstelle, im Auftrag der Verwaltungsgesell- 
schaft von der Verwahrstelle durch Gutschrift auf ein 
Wertpapierkonto des Anlegers übertragen. Entspre-
chendes gilt für Anteilbestätigungen bei Eintragung 
der Anteile im Anteilregister. 

Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich die 
gleichen Rechte. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds 
mehrere Anteilklassen mit jeweils von der Verwal-
tungsgesellschaft bestimmten Merkmalen und Rech-
ten, wie im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds be-
schrieben, anbieten. Die Anteilklassen können sich 
unterscheiden durch die Ausschüttungspolitik (Aus-
schüttung oder Thesaurierung), das Anlegerprofil (In-
stitutionelle Anleger oder Nicht-Institutionelle Anleger), 
die Gebührenpolitik (z.B. Ausgabeaufschlag, Ver-
triebsprovision, Verwaltungsgebühr) oder sonstige von 
der Verwaltungsgesellschaft festgelegte und im Pros-
pekt angegebene Merkmale und Rechte. 

Auf die Anteilklassen mit Ausgabeaufschlag kann ein 
maximaler Ausgabeaufschlag von 5% berechnet wer-
den; auf die Anteilklassen mit Vertriebsprovision kann 
eine maximale Vertriebsprovision von 1,5% p.a. ver-
rechnet werden (siehe Art. 12). Die Höhe des maximal 
erhobenen Ausgabeaufschlags und der maximal erho-
benen Vertriebsprovision ist in der jeweiligen Teilfonds-
beschreibung geregelt. 

Art. 8. Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teil- 
fonds wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einer in Luxemburg von 
ihr beauftragten Gesellschaft an jedem, wie für jeden 
Teilfonds im Verkaufsprospekt unter Bewertungstag 
festgelegten Bewertungstag bestimmt, indem der Net-
toinventarwert des entsprechenden Teilfonds (Vermö-
gen abzüglich Verbindlichkeiten) durch die Anzahl der 
sich im Umlauf befindlichen Anteile desselben Teil-
fonds geteilt wird.  

Der Nettoinventarwert für jeden Teilfonds ist in der 
Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt. 

Sofern in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung nicht 
anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder ganztä-
gige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 
Main. 

Der Wert des Vermögens eines jeden Teilfonds wird 
wie folgt bestimmt: 

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einer 
(Rest-)Laufzeit von mehr als einem Jahr und an-
dere gesetzlich und gemäß diesem Verwaltungs-
reglement zulässige Vermögenswerte, die an ei-
ner offiziellen Börse notiert sind oder die an einem 
anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das 
Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum 
letztbekannten Verkaufskurs bewertet. Wenn ein 
und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märk-
ten im Handel ist, wird der letztbekannte Verkaufs-
kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wert-
papier benutzt. 

2. Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und 
gemäß diesem Verwaltungsreglement zulässige 
Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar 
an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem 
geregelten Markt gehandelt werden, für welche 
aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ 
ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, 
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von unab-
hängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Be-
wertungsregeln festlegt. 

3. Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu 
ihrem letztverfügbaren Nettoinventarwert be-
rechnet. 

4. Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert 
plus aufgelaufener Zinsen bewertet. 

5. Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sons- 
tigen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr kann auf der Grundlage des 
beim Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim 
Erwerb bezahlten Kosten, unter Annahme einer 
konstanten Anlagerendite kontinuierlich 
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dem Rücknahmepreis der entsprechenden Geld- 
marktpapiere und sonstigen Vermögensanlagen 
angeglichen werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
achtet darauf, dass im Falle der Veräußerung die-
ser Vermögensanlagen der realisierte Verkaufs-
preis nicht unter dem Renditekurs liegen wird. 

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen 
Veränderungen der Marktverhältnisse den jeweili-
gen aktuellen Marktrenditen angepasst. 

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um den 
Nettoinventarwert eines Teilfonds zu bestimmen, 
wird der letztbekannte Devisenmittelkurs herange-
zogen. 

Zusätzlich werden angemessene Vorkehrungen 
getroffen, um die belasteten Gebühren und das 
aufgelaufene Einkommen für jeden Teilfonds zu 
berechnen. 

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche 
die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Krite-
rien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die 
Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere 
von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein 
anerkannte und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern 
nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine 
sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu er-
reichen. 

Zum Zweck der Aufstellung von Jahres- und Halbjah- 
resberichten wird das gesamte Fondsvermögen in 
Euro ausgedrückt; dieser Wert entspricht dem Saldo 
aller Aktiva und Passiva jedes Teilfonds des Fonds. 

Für diese Berechnung wird der Nettoinventarwert ei-
nes jeden einzelnen Teilfonds in Euro konvertiert. 

Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen ge-
mäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements eingerichtet 
sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung fol-
gende Besonderheiten: 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter 
Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für 
jede Anteilklasse separat. 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von 
Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der 

jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 
Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 
Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von 
Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der je-
weiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 
Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der An-
teilwert der – ausschüttungsberechtigten – Anteile 
mit Ausschüttung um den Betrag der Ausschüt-
tung. Damit vermindert sich zugleich der prozentu-
ale Anteil der Anteile mit Ausschüttung am Wert 
des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teil-
fonds um den Gesamtbetrag der Ausschüttung, 
während sich der prozentuale Anteil der – nicht 
ausschüttungsberechtigten – thesaurierenden An-
teile am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teil-
fonds erhöht. 

d) Die Aufwendungen der Vertriebsprovision, die den 
Anteilen mit Vertriebsprovision belastet werden 
können, vermindern den prozentualen Anteil der 
Anteile mit Vertriebsprovision am gesamten Wert 
des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teil-
fonds, während sich der prozentuale Anteil der An-
teile mit Ausgabeaufschlag am Netto-Fondsver-
mögen des jeweiligen Teilfonds erhöht. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen 
Rücknahmebegehren, die nicht aus den liquiden Mitteln 
und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teil-
fonds befriedigt werden können, unter vorheriger Zu-
stimmung der Verwahrstelle den Nettoinventarwert der 
Anteile eines Teilfonds auf der Basis der Kurse des Be-
wertungstages bestimmen, an dem sie für den entspre-
chenden Teilfonds unverzüglich und unter Wahrung der 
Interessen der betreffenden Anteilinhaber, die erforder-
lichen Vermögenswerte veräußert und kann die Anteile 
erst dann zu dem entsprechenden Nettoinventarwert 
zurücknehmen; dies gilt dann auch für gleichzeitig ein-
gereichte Zeichnungsanträge für den entsprechenden 
Teilfonds. 

Art. 9. Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des 
Nettoinventarwertes und der Ausgabe, der Rück- 
nahme und der Umwandlung von Anteilen eines 
bzw. aller Teilfonds
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Die Verwaltungsgesellschaft kann zeitweilig die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes eines jeden Teil-
fonds und folglich die Ausgabe, Rücknahme und Um-
wandlung von Anteilen eines bzw. aller Teilfonds aus-
setzen, wenn: 

• eine Börse oder ein Geregelter Markt, an denen 
ein wesentlicher Teil der Wertpapiere eines Teil-
fonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlossen 
ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder 
Feiertagen) oder wenn der Handel an einer sol-
chen Börse oder an einem solchen Markt be-
grenzt oder suspendiert ist; 

• politische, wirtschaftliche, militärische, geldliche 
Notlagen, die außerhalb der Kontrolle, Verantwor-
tung oder des Einflusses der Verwaltungsgesell-
schaft liegen, Verfügungen 
über das betreffende Teilfondsvermögen unmög-
lich machen; 

• eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindun- 
gen oder irgendein anderer Grund es unmöglich 
machen, den Wert eines wesentlichen Teils eines 
Teilfonds zu bestimmen; 

• wegen Einschränkungen des Devisenverkehrs o-
der sonstiger Übertragungen von Vermögenswer-
ten Geschäfte für den jeweiligen Teilfonds undurch-
führbar werden, oder falls es objektiv nachgewie-
sen werden kann, dass Käufe oder Verkäufe eines 
wesentlichen Teils der Vermögenswerte eines 
Teilfonds nicht zu marktgerechten Kursen getätigt 
werden können. 

Art. 10. Rücknahme von Anteilen 

Anteilinhaber können Anträge auf Rücknahme ihrer 
Anteile jederzeit zu den im Verkaufsprospekt festge-
legten Bedingungen und dem dort bestimmten Rück-
nahmepreis einreichen. 

Der Rücknahmepreis jedes Teilfonds ist der Nettoin- 
ventarwert pro Anteil, wie er am Tag des Erhalts des 
Rücknahmeantrags entsprechend den im Verkaufs- 
prospekt festgelegten Bedingungen bestimmt wird, 
beziehungsweise wie er am nächstfolgenden Bewer-
tungstag veröffentlicht und berechnet wird. 

Der Rücknahmeantrag muss vor 14.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der 

Verwaltungsgesellschaft, der Transferstelle, der Ver- 
triebs- oder Zahlstelle eingegangen sein. Dieser wird 
auf Grundlage des Nettoinventarwertes des nächsten 
Bewertungstags abgerechnet. Für Rücknahmeanträge 
die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Be-
wertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle eingehen, 
werden die entsprechenden Anteile auf der Grundlage 
des Nettoinventarwertes des übernächsten Bewer-
tungstages abgerechnet. 

Je nach der Entwicklung des Nettoinventarwertes 
kann der Rücknahmepreis höher oder niedriger als 
der gezahlte Ausgabepreis sein. 

Der Rücknahmepreis jeder Anteilscheinklasse kann 
sich jeweils um Steuern oder andere Belastungen wel-
che der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie um 
eine eventuell anfallende Gebühr zugunsten der Ver-
triebsstellen und um eine Rücknahmegebühr, die die 
Verwaltungsgesellschaft festsetzt, verringern. Der 
Rücknahmepreis wird kaufmännisch gerundet um zwei 
Nachkommastellen. 

Die Verwaltungsgesellschaft muss dafür Sorge tra- 
gen, dass das Teilfondsvermögen genügend flüssige 
Mittel besitzt, um nach Erhalt von Rücknahmean- trä-
gen die Rückzahlung für Anteile unter normalen Um-
ständen binnen 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach 
dem entsprechenden Bewertungstag (Trading Day) 
vorzunehmen. 

Die Verwahrstelle ist verpflichtet, die Zahlung des 
Rücknahmepreises binnen 3 Luxemburger Bankar-
beitstagen nach dem entsprechenden Bewer- tungstag 
(Trading Day) vorzunehmen, außer bei spezifischen 
gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. Währungsbe-
schränkungen, oder einem Umstand außerhalb der 
Kontrolle der Verwahrstelle, der die Überweisung des 
Rücknahmepreises in das Land, aus dem die Rück-
nahme beantragt wurde, unmöglich macht. Außerdem 
kann die Verwaltungsgesellschaft mit der Zustimmung 
der Verwahrstelle im Falle von umfangreichen Rück-
nahmeanträgen die Zahlung des Rücknahmepreises 
aufschieben, bis die entsprechenden Vermögenswerte 
veräußert wurden (siehe Artikel 8). 
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Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung 
werden in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung 
aufgeführt. 

Art. 11. Umwandlung von Anteilen 

Die Umwandlung von Anteilen einer Anteilklasse eines 
Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilklasse des 
gleichen Teilfonds oder der gleichen oder einer ande-
ren Anteilklasse eines anderen Teilfonds kann an je-
dem Bewertungstag in Luxemburg durch Einreichung 
eines Umwandlungsbegehrens bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Transferstelle, der Ver triebs- oder 
Zahlstelle erfolgen, unter der Bedingung, dass die Vo-
raussetzungen für die Investition in der neuen Anteil-
klasse erfüllt sind. Die Umwandlung erfolgt am Tag des 
Eintreffens des Begehrens zum entsprechend den im 
Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ermittel-
ten Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse des 
betreffenden Teilfonds des nächsten Bewertungsta-
ges, veröffentlicht und berechnet am nächsten Bewer-
tungstag und unter Anwendung des zum Zeitpunkt der 
Umwandlung letztbekannten Devisenmittelkurses. 

Das Umwandlungsbegehren muss vor 14.00 Uhr (Lu- 
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Ver-
waltungsgesellschaft, der Transferstelle, der Ver- 
triebs- oder Zahlstelle eingegangen sein. Dieses wird 
auf Grundlage des Nettoinventarwertes des nächsten 
Bewertungstags abgerechnet. Für Umwandlungse-
gehren die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an ei-
nem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, 
der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle ein-
gehen, werden die entsprechenden Anteile auf der 
Grundlage des Nettoinventarwertes des übernächsten 
Bewertungstages abgerechnet. 

Wandelt ein Anleger seine Anteile von einer Anteil- 
klasse eines Teilfonds in eine andere Anteilklasse ei-
nes Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag um, 
dann wird die positive Differenz dieser Ausgabeauf-
schläge in Rechnung gestellt. 

Art. 12. Ausgaben des Fonds 

Die folgenden Kosten werden direkt vom Fonds ge-
tragen. Für wesentliche Ausgaben des Fonds, deren 
Höhe vorhersehbar ist, werden bewertungstäglich 
Rückstellungen gebildet. 

1. Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährli-
che Verwaltungsgebühr von maximal 2%. Et- 
waige Fondsmanager- und eventuell anfallende 
Anlageberaterhonorare inklusive erfolgsabhän-
gige Gebühren im Zusammenhang mit der Verwal-
tung eines Teilfondsvermögens können dem je-
weiligen Teilfonds separat belastet werden. Die 
Verwaltungsgebühr, etwaige Fondsmanagerhono-
rare und eventuell anfallende Anlageberaterhono-
rare sowie deren Berechnungsmethode werden in 
der Übersicht des jeweiligen Teilfonds aufgeführt. 

2. Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Ver- 
wahrstellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von 
maximal 0,7%, zahlbar monatlich, berechnet auf 
den letzten Nettoinventarwert eines jeden Teil-
fonds am Ende eines jeden Monats. Fremde Ver-
wahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von an-
deren Korrespondenzbanken und/oder Clearing-
stellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für die 
Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds an-
fallen, werden dem Fondvermögen gesondert in 
Rechnung gestellt. 

3. Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die 
für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen. 

4. Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 
Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 
Verwaltungsreglements und aller anderen den 
Fonds betreffenden Dokumente, einschließlich Zu-
lassungsanträgen, Verkaufsprospekten, KIIs sowie 
diesbezügliche Änderungsanträge an Behörden in 
verschiedenen Ländern in den entsprechenden 
Sprachen im Hinblick auf das Verkaufsangebot von 
Fondsanteilen; 

5. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- 
und Zwischenberichte und anderer Mitteilun-
gen an die Anteilinhaber in den zutreffenden 
Sprachen sowie Kosten der Veröffentlichung 
der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der 
Ausschüttungsbekanntmachungen sowie aller 
sonstiger an die Anteilinhaber gerichteten Be-
kanntmachungen; 

6. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 
der Register- und Transferstelle, der Messung der 
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Performance der Teilfonds, des Risk Management 
und der täglichen Errechnung des Inventarwertes 
und dessen Veröffentlichung; 

7. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 
 

8. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregister 
gemäß EMIR. 

9. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 
 

10. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 
 

11. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 
 

12. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden Kosten 
zur Erstellung und Bekanntmachung steuerlicher 
Hinweise 

13. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen ad-
ministrativen Kosten, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie 
im Interesse der Anteilinhaber des Fonds handeln; 

14. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/oder 
Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver-
trieb in verschiedenen Ländern. 

15. Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) 
wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Ge-
samtnettovermögen auferlegt. 

16. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 
Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 
kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, eine Ver-
triebsprovision von maximal 1,5% pro Jahr des 
dieser Anteilklasse zukommenden Anteils des 
Nettoinventarwertes innerhalb des jeweiligen Teil-
fonds zu berechnen. Die Berechnungsmethode ist 
im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds be-
schrieben. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben 
des Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teil- 
fonds zugeteilt werden kann, wird diese Ausgabe al-
len Teilfonds pro rata zum Nettoinventarwert jedes ein-
zelnen Teilfonds zugeteilt. 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für 
einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zusam-
menhang mit einem bestimmten einzelnen Teilfonds 
macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zugeteilt. 

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di-
rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen können 
über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben wer-
den. 

Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. eines je-
den Jahres. 

Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft 
und der Jahresbericht des Fonds werden von einem 
ermächtigten unabhängigen, von der Verwaltungsge-
sellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. 

Art. 14. Ausschüttungen 

Eine Ausschüttung erfolgt nur auf die Anteile aus- 
schüttender Anteilklassen; Erträge, die auf thesaurie-
rende Anteilklassen entfallen, werden nicht ausge-
schüttet und werden wieder angelegt. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird jedes Jahr für die 
ausschüttenden Anteilklassen Ausschüttungen aus 
den ordentlichen Nettoerträgen und den netto reali-
sierten Kapitalgewinnen, die diesen Anteilklassen in-
nerhalb des jeweiligen Teilfonds zukommen, vorneh-
men. Des Weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft 
um einen hinreichenden Ausschüttungsbetrag zu ge-
währen, jegliche andere Ausschüttung vornehmen. 

Es wird keine Ausschüttung erfolgen, wenn als ein Re-
sultat hiervon das Nettovermögen des Fonds unter das 
vom Luxemburger Gesetz vorgesehene Minimum von 
Euro 1.250.000,00 fallen würde. 

Ausschüttungen, welche fünf Jahre nach ihrem Aus-
zahlungstag nicht geltend gemacht wurden, verfallen 
an die jeweilige Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds, 
aus welchem sie stammen. 

Art. 15. Abänderung des Verwaltungsreglements 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwal- 
tungsreglement ganz oder teilweise zu jeder Zeit 
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abändern, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber 
und im Einverständnis mit der Verwahrstelle und der lu-
xemburgischen Aufsichtsbehörde geschieht. 

Änderungen des Verwaltungsreglements werden 
beim Handelsregister des Bezirksgerichtes in Luxem-
burg hinterlegt und ein Vermerk dieser Hinterlegung 
wird im RESA veröffentlicht. 

Die Änderungen treten am Tage der Unterzeichnung 
des ganz oder teilweise geänderten Verwaltungsregle-
ments in Kraft. 

Art. 16. Veröffentlichungen 

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe- und Rücknah-
mepreis eines jeden Teilfonds können über die Ver-
waltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei 
jeder Zahlstelle erfragt werden. 

Der geprüfte Jahresbericht, der binnen 4 Monaten 
nach Abschluss des Geschäftsjahres, und alle Halb- 
jahresberichte, die binnen 2 Monaten nach Abschluss 
des Berichtszeitraums veröffentlicht werden, sind den 
Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, 
der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen und Ver-
triebsstellen zugänglich. 

Die Liquidation des Fonds wird im RESA, Recueil 
Électronique des Sociétés et Associations veröffent-
licht. Die Liquidation des Fonds wird darüber hinaus iin 
einer Luxemburger Tageszeitung und gemäß den ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
der Länder veröffentlicht, in denen Anteile angeboten 
oder verkauft werden veröffentlicht.  

Die Zusammenlegung von Teilfonds, die Einbringung 
eines Teilfonds in einen anderen OGAW Luxemburger 
oder ausländischen Rechts und die Auflösung eines 
Teilfonds, werden gemäß den gesetzlichen und auf-
sichtsrechtlichen Bestimmungen der Länder veröf-
fentlicht, in denen Anteile angeboten oder verkauft 
werden. Mitteilungen an die Anteilinhaber, inklusive 
Mitteilungen über die Aussetzung der Berechnung 
des Nettoinventarwertes und des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises eines Teilfonds werden gemäß 
den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen der Länder veröffentlicht, in denen Anteile 
angeboten oder verkauft werden. 

Art. 17. Dauer und Liquidation des Fonds, Auf-
lösung eines Teilfonds 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die ein-
zelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit auf-
gelegt werden und somit für eine vom Fonds abwei-
chende Dauer errichtet werden. Sofern ein Teilfonds 
für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind nähere 
Informationen hierzu den respektiven Fondsbeschrei-
bungen im Verkaufsprospekt unter “DKB Nachhaltig-
keitsfonds im Überblick“ zu entnehmen. 

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit 
durch gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungs-
gesellschaft und der Verwahrstelle liquidiert werden. 
Zusätzlich erfolgt die Liquidation des Fonds bei Eintritt 
der gesetzlichen Voraussetzungen des Artikels 22 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen 
für gemeinsame Anlagen. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 
einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 
Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 
mehr ausgegeben oder zurückgenommen (es sei 
denn, alle Anteilinhaber können gleichbehandelt wer-
den). Dies wird den Anteilinhabern gemäß Artikel 16 
dieses Verwaltungsreglements bekannt gegeben. Die 
Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen eines je-
den Teilfonds im Interesse der Anteilinhaber des ent-
sprechenden Teilfonds veräußern und die Verwahr-
stelle wird den Nettoliquidationserlös gemäß den An-
weisungen der Verwaltungsgesellschaft nach Abzug 
der Liquidationskosten und -gebühren an die Anteilin-
haber des jeweiligen Teilfonds im Verhältnis zu ihrer Be-
teiligung auszahlen. 

Beträge, die aus der Liquidation des Fonds oder ei- 
nes seiner Teilfonds stammen und die von den be- 
rechtigten Anteilinhabern nicht eingelöst werden, 
werden durch die Verwahrstelle zugunsten der be- 
rechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consi- 
gnation“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge verfal-
len, wenn sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach Hin-
terlegung dort angefordert werden. 

Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebe-
nen Bedingungen zusammengelegt werden, indem ein 
Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds einge-
bracht wird, und sie können in einen anderen 
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Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) ein-
gebracht werden. 

Eine Zusammenlegung von Teilfonds sowie die Ein-
bringung in einen anderen OGA erfolgen auf Be-
schluss der Verwaltungsgesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, Teil-
fonds zusammenzulegen, wenn die Verwaltung eines 
oder aller zusammenzulegender Teilfonds nicht mehr 
in wirtschaftlich effizienter Weise gewährleistet wer-
den kann oder im Falle einer Änderung der wirtschaft-
lichen oder politischen Situation. 

Im Falle der Verschmelzung von Teilfonds wird die 
Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmel-
zung den Anteilinhabern des oder der einzubringen-
den Teilfonds durch Veröffentlichung gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 16 dieses Verwaltungsreg-
lements mindestens einen Monat vor Inkrafttreten des 
Verschmelzungsbeschlusses mitteilen; diesen Anteil-
inhabern steht dann das Recht zu, alle oder einen Teil 
ihrer Anteile zum Nettoinventarwert ohne weitere Kos-
ten zurückzugeben. 

Die Einbringung eines Teilfonds in einen anderen Or-
ganismus für gemeinsame Anlagen ist nur zulässig, 
soweit dieser andere OGA ein Organismus für ge-
meinsame Anlagen, gemäß Teil I des Luxemburger 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010, ist. Die Einbrin-
gung eines Teilfonds in einen anderen OGA Luxem-
burger Rechts erfolgt im Übrigen nach den vorstehend 
aufgeführten Grundsätzen. 

Ein Teilfonds kann in einen anderen OGA, welcher 
nach einem anderen als dem Luxemburger Recht ver-
fasst ist („ausländischer OGA“), eingebracht werden. 
In diesem Fall müssen die Anteilinhaber des jeweili-
gen Teilfonds zu einer Versammlung der Anteilinhaber 
einberufen werden; die Einbringung des jeweiligen 
Teilfonds insgesamt kann nur aufgrund eines einstim-
migen Beschlusses aller Anteilinhaber dieses Teil-
fonds rechtswirksam erfolgen; mangels eines solchen 
einstimmigen Beschlusses können in den ausländi-
schen OGA nur die Anteile der Anteilinhaber einge-
bracht werden, welche der Einbringung zugestimmt 
haben. 

Anteilinhaber, ihre Erben oder andere Berechtigte 
können die Auflösung oder Teilung des Fonds oder 
eines Teilfonds nicht fordern. 

Art. 18. Verjährung 

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwal- 
tungsgesellschaft oder die Verwahrstelle verjähren 5 
Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das zur For-
derung Anlass gegeben hat. 

Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und 
Vertragssprache 

Das Bezirksgericht von Luxemburg ist für alle Strei- 
tigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwal- 
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle zuständig. 
Luxemburger Gesetze finden Anwendung. Die Ver- 
waltungsgesellschaft und die Verwahrstelle unter- 
werfen sich und den Fonds jedoch der Gerichtsbar- 
keit der Länder, in denen Anteile angeboten und ver-
kauft werden, wenn Ansprüche von Anteilinhabern er-
hoben werden, die in dem betreffenden Land ansässig 
sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf 
die Zeichnung und Rücknahme der Anteile durch 
diese Anleger beziehen. 

Die deutsche Fassung dieses Verwaltungsreglements 
ist bindend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver-
wahrstelle lassen jedoch Übersetzungen, denen sie 
zugestimmt haben, in Sprachen jener Länder zu, in de-
nen Anteile angeboten und verkauft werden, und diese 
sind verbindlich in Bezug auf Anteile, die an Anleger in 
jenen Ländern verkauft werden. 

Art. 20. Inkrafttreten 

Das Verwaltungsreglement tritt mit Wirkung zum 
01.April 2019 in Kraft. 

 
 

Luxemburg, im Mai 2022 
 
 

BayernInvest Luxembourg S.A. 
 
 

European Depositary Bank S.A. 
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